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§ 1

Dem am 21. Oktober 2022 und 2. Novem-
ber 2022 unterzeichneten Dritten Medienän-
derungsstaatsvertrag wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird nachstehend mit Geset-
zeskraft veröffentlicht.

§ 2

Der Dritte Medienänderungsstaatsver-
trag tritt nach seinem Art. 2 Abs. 2 Satz 1 am 
1. Juli 2023 in Kraft. Sollte der Staatsvertrag 
nach seinem Art. 2 Abs. 2 Satz 2 gegen-
standslos werden, ist dies im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Hessen be-
kanntzugeben.

§ 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 

*) FFN Anhang Staatsverträge

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :
Gesetz zu dem Dritten Medienänderungsstaatsvertrag*)

Vom 28. März 2023

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 

Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 28. März 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

R h e i n

Anlage
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des Medienstaatsvertrages

Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis  
28. April 2020, geändert durch den Zweiten 
Medienänderungsstaatsvertrag vom 14. bis 
27. Dezember 2021, wird wie folgt geändert:
1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-

dert:
a)  Die Angabe zu § 31 wird wie folgt ge-

fasst:
„§ 31  Satzungen, Richtlinien und ge-

meinsame Maßstäbe, Berichts-
pflichten, Publikumsdialog“.

b)  Nach der Angabe zu § 32 wird folgende 
Angabe eingefügt:
„§ 32a  Einstellung, Überführung und 

Austausch von Programmen“.
2.  In der Präambel wird nach Satz 4 folgen-

der Satz eingefügt:
„Des Weiteren tragen sie eine Verantwor-
tung, die Grundsätze der Nachhaltigkeit 
zu beachten.“

3.  § 26 wird wie folgt geändert:
a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt 

gefasst:
„(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten ist, durch die Her-
stellung und Verbreitung ihrer Angebote 
als Medium und Faktor des Prozesses 
freier individueller und öffentlicher Mei-
nungsbildung zu wirken und dadurch 
die demokratischen, sozialen und kul-
turellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu 
erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten haben in ihren Angeboten 
einen umfassenden Überblick über das 
internationale, europäische, nationale 
und regionale Geschehen in allen we-

sentlichen Lebensbereichen zu geben. 
Sie sollen hierdurch die internationale 
Verständigung, die europäische Integra-
tion, den gesellschaftlichen Zusammen-
halt sowie den gesamtgesellschaftlichen 
Diskurs in Bund und Ländern fördern. 
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten haben die Aufgabe, ein Gesamt-
angebot für alle zu unterbreiten. Bei der 
Angebotsgestaltung sollen sie dabei die 
Möglichkeiten nutzen, die ihnen aus der 
Beitragsfinanzierung erwachsen, und 
durch eigene Impulse und Perspektiven 
zur medialen Angebotsvielfalt beitragen. 
Allen Bevölkerungsgruppen soll die Teil-
habe an der Informationsgesellschaft 
ermöglicht werden. Dabei erfolgt eine 
angemessene Berücksichtigung aller 
Altersgruppen, insbesondere von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, der Belange von Menschen mit 
Behinderungen und der Anliegen von 
Familien. Die öffentlich-rechtlichen An-
gebote haben der Kultur, Bildung, Infor-
mation und Beratung zu dienen. Unter-
haltung, die einem öffentlich-rechtlichen 
Profil entspricht, ist Teil des Auftrags. 
Der Auftrag im Sinne der Sätze 8 und 
9 soll in seiner gesamten Breite auf der 
ersten Auswahlebene der eigenen Por-
tale und über alle Tageszeiten hinweg 
in den Vollprogrammen wahrnehmbar 
sein.

(2) Die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten sind bei der Erfüllung 
ihres Auftrags der verfassungsmäßigen 
Ordnung und in besonderem Maße der 
Einhaltung journalistischer Standards, 
insbesondere zur Gewährleistung einer 
unabhängigen, sachlichen, wahrheits-
gemäßen und umfassenden Informa-
tion und Berichterstattung wie auch zur 
Achtung von Persönlichkeitsrechten 
verpflichtet. Ferner sollen sie die einem 
öffentlich-rechtlichen Profil entspre-
chenden Grundsätze der Objektivität 
und Unparteilichkeit achten und in ihren 
Angeboten eine möglichst breite The-
men- und Meinungsvielfalt ausgewogen 
darstellen.“

b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 
eingefügt:

„(3) Die Regelungen in den Absät-
zen 1 und 2 sowie in § 30 Abs. 3 und 
4 dienen allein dem öffentlichen Inter-
esse; subjektive Rechte Dritter werden 
dadurch nicht begründet.“

c)  Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden 
die Absätze 4 und 5.

Dritter Staatsvertrag 
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Dritter Medienänderungsstaatsvertrag)
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b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2.  Sendungen ihrer Programme 
auf Abruf von europäischen 
und nicht-europäischen Wer-
ken angekaufter Spielfilme und 
angekaufter Folgen von Fern-
sehserien, die keine Auftrags-
produktionen sind, im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Aus-
strahlung in ihren Programmen 
für bis zu dreißig Tage, wobei die 
Abrufmöglichkeit grundsätzlich 
auf Deutschland zu beschränken 
ist; das Angebot dieser nicht-
europäischen Werke ist nur 
zulässig, wenn es sich um Bei-
träge zur Bildung im Sinne des  
§ 2 Abs. 2 Nr. 26 oder zur Kultur 
im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 27 
handelt und sie in besonderem 
Maße zum öffentlich-rechtlichen 
Profil beitragen,“

bb)  Nach Nummer 2 wird folgende Num-
mer 3 eingefügt:
„3.  das Angebot auf Abruf von 

europäischen und nicht-euro-
päischen Werken im Sinne der 
Nummer 2 als eigenständige 
audiovisuelle Inhalte für bis zu 
dreißig Tage, wobei die Abruf-
möglichkeit grundsätzlich auf 
Deutschland zu beschränken 
ist; eine zeitlich weitergehende 
Abrufmöglichkeit ist im Einzelfall 
möglich, wenn dies aus redak-
tionellen Gründen oder Gründen 
der Angebotsgestaltung geboten 
ist und die weitergehende Be-
reitstellung in besonderem Maße 
zum öffentlich-rechtlichen Profil 
beiträgt,“

cc)  Die bisherigen Nummern 3 und 4 
werden die Nummern 4 und 5.

c)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Telemedienangebote“ die Wörter 
„nach Maßgabe des § 26“ eingefügt.

d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Soweit sie in ihren Telemedien-
angeboten Empfehlungssysteme 
nutzen oder anbieten, sollen diese 
einen offenen Meinungsbildungs-
prozess und breiten inhaltlichen 
Diskurs ermöglichen.“

bb)  Folgender Satz wird angefügt:
„Soweit dies zur Erreichung der Ziel-
gruppe aus journalistisch-redaktio-
nellen Gründen geboten ist, können 
sie Telemedien auch außerhalb des 
dafür jeweils eingerichteten eigenen 
Portals anbieten.“

e)  In Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 wird nach der 
Angabe „Absatz 2 Satz 1 Nr. 2“ die An-
gabe „und 3“ eingefügt.

4. § 28 wird wie folgt gefasst:

„§ 28

Fernsehprogramme
(1) Die in der ARD zusammengeschlos-

senen Landesrundfunkanstalten veranstal-
ten gemeinsam das Vollprogramm „Erstes 
Deutsches Fernsehen (Das Erste)“.

(2) Die Dritten Fernsehprogramme ein-
schließlich regionaler Auseinanderschal-
tungen werden von einzelnen oder mehre-
ren in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten nach Maßgabe 
ihres jeweiligen Landesrechts veranstaltet, 
und zwar jeweils durch
1. den Bayerischen Rundfunk (BR),
2. den Hessischen Rundfunk (HR),
3. den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR),
4. den Norddeutschen Rundfunk (NDR),
5. Radio Bremen (RB),
6.  den Rundfunk Berlin-Brandenburg 

(RBB),
7. den Südwestrundfunk (SWR),
8. den Saarländischen Rundfunk (SR) und
9. den Westdeutschen Rundfunk (WDR).

(3) Das ZDF veranstaltet das Vollpro-
gramm „Zweites Deutsches Fernsehen 
(ZDF)“.

(4) Die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF veranstalten gemeinsam folgende 
Fernsehprogramme:
1.  das Vollprogramm „3sat“ mit kulturellem 

Schwerpunkt unter Beteiligung öffent-
lich-rechtlicher europäischer Veranstal-
ter und

2.  das Vollprogramm „arte – Der Euro-
päische Kulturkanal“ unter Beteiligung 
öffentlich-rechtlicher europäischer Ver-
anstalter.
(5) Die nach dem Medienstaatsvertrag, 

in der Fassung des Zweiten Medienände-
rungsstaatsvertrages vom 14. bis 27. De-
zember 2021, gemäß dessen § 28 Abs. 1 
Nr. 2 (tagesschau24, EinsFestival), Abs. 2 
Nr. 2 (ARD-alpha), Abs. 3 Nr. 2 (ZDFinfo, 
ZDFneo) sowie Abs. 4 Nr. 3 (PHOENIX – 
Der Ereignis- und Dokumentationskanal) 
und Nr. 4 (KI.KA – Der Kinderkanal) veran-
stalteten Fernsehprogramme sind weiter-
hin beauftragt; die Beauftragung geht auf 
die nach § 32a überführten, ausgetausch-
ten oder wiederhergestellten oder die nach 
§ 32 veränderten Angebote über. Die Ge-
samtzahl der Fernsehprogramme, die von 
den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und dem ZDF 
veranstaltet werden, darf jeweils die Zahl 
der zum 30. Juni 2023 verbreiteten Fern-
sehprogramme nicht übersteigen.“

5. § 30 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 1 werden nach der Angabe  

„§ 2 Abs. 2 Nr. 29“ die Wörter „unter Ein-
beziehung einer gemeinsamen Platt-
formstrategie“ eingefügt.
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spezifischer Gestaltungsmittel sowie 
die Maßnahmen zur Einhaltung des 
§ 30 Abs. 7 Satz 1 näher beschreiben. 
Die Telemedienkonzepte müssen auch 
Ausführungen zur Einbindung in die ge-
meinsame Plattformstrategie im Sinne 
des § 30 Abs. 1 enthalten. Es sind an-
gebotsabhängige differenzierte Befris-
tungen für die Verweildauern vorzuneh-
men mit Ausnahme der Archive nach  
§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, die unbefris-
tet zulässig sind; redaktionelle Gründe 
oder Gründe der Angebotsgestaltung, 
die zu einer weitergehenden Abrufmög-
lichkeit nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
führen können, sind unbeschadet der 
erforderlichen Einzelfallprüfung in den 
Telemedienkonzepten näher zu konkre-
tisieren und regelmäßig zu überprüfen. 
Sollen nicht-europäische Werke nach  
§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder 3 auf Abruf 
bereitgestellt werden, ist zu erläutern, 
wie diese in besonderem Maße zum öf-
fentlich-rechtlichen Profil beitragen. Sol-
len Telemedien auch außerhalb des ein-
gerichteten eigenen Portals angeboten 
werden, ist dies zu begründen. Die in-
soweit vorgesehenen Maßnahmen zur 
Berücksichtigung des Jugendmedien-
schutzes, des Datenschutzes sowie des 
§ 30 Abs. 6 Satz 1 sind zu beschreiben. 
Die Aufgabe, Telemedienkonzepte für 
Gemeinschaftsangebote zu erstellen, 
wird von den beteiligten Rundfunkan-
stalten gemeinschaftlich ausgeübt.

(2) Die Beschreibung aller Teleme-
dienangebote muss eine Nachprüfung 
des Finanzbedarfs durch die KEF er-
möglichen.“

b)  Folgende Absätze 8 und 9 werden an-
gefügt:

„(8) Soweit dieser Staatsvertrag für 
ein neues oder wesentlich geändertes 
Telemedienangebot ein Verfahren nach 
Maßgabe der Absätze 4 bis 7 vorsieht, 
können die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF und das Deutschlandradio, um
1.  Erkenntnisse zu gewinnen, die sie für 

den Vorschlag für ein neues Teleme-
dienangebot benötigen, oder

2.  Aufschlüsse über den voraussicht-
lichen Bedarf nach dem neuen Tele-
medienangebot zu erhalten, oder

3.  neuartige technische oder journalisti-
sche Konzepte zu erproben,

das neue oder wesentlich geänderte 
Angebot auch ohne Durchführung des 
Verfahrens für eine Dauer von höchs-
tens sechs Monaten im Rahmen eines 
Probebetriebs veranstalten oder bereit-
stellen. Um den Übergang in ein regulä-
res Telemedienangebot zu ermöglichen, 
kann der Probebetrieb um höchstens 
weitere sechs Monate verlängert wer-
den, wenn zeitgleich ein Verfahren nach 
den Absätzen 4 bis 7 eingeleitet wird. 
Die Aufnahme und der Zeitpunkt des 
Beginns eines solchen Probebetriebs 
ist von den Anstalten der jeweiligen 
Rechtsaufsicht anzuzeigen.

6. § 31 wird wie folgt geändert:
a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 31

Satzungen, Richtlinien und gemeinsame 
Maßstäbe, Berichtspflichten, Publikums-
dialog“.
b)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz an-

gefügt:
„Der Bericht nach Satz 1 ist den Lan-
desparlamenten zur Kenntnis zu ge-
ben.“

c)  Nach Absatz 2 werden die folgenden 
Absätze 3 bis 6 eingefügt:

„(3) Die jeweils zuständigen Gremien 
der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des ZDF und 
des Deutschlandradios wachen über die 
Erfüllung des Auftrags gemäß § 26 sowie 
über eine wirtschaftliche und sparsame 
Haushalts- und Wirtschaftsführung.

(4) Die Gremien haben die Aufgabe, 
für die Angebote der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, des ZDF und des Deutsch-
landradios Richtlinien aufzustellen und 
die Intendanten in Programmfragen zu 
beraten. Die Richtlinien umfassen die 
Festsetzung inhaltlicher und formaler 
Qualitätsstandards sowie standardi-
sierter Prozesse zu deren Überprüfung; 
die Richtlinien sind in dem Bericht nach 
Absatz 2 Satz 1 zu veröffentlichen und 
regelmäßig zu überprüfen.

(5) Zur besseren Überprüfbarkeit 
und Kontrolle der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung setzen die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio gemeinsam unter Ein-
beziehung ihrer zuständigen Gremien 
und unter Berücksichtigung von Emp-
fehlungen der Kommission zur Überprü-
fung und Ermittlung des Finanzbedarfs 
der Rundfunkanstalten (KEF) Maßstäbe 
fest, die geeignet sind, die Bewertung 
der Einhaltung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit sowie 
eine vergleichende Kontrolle der Res-
sourceneffizienz zu ermöglichen.

(6) Die Anstalten treffen Maßnah-
men, um sich in einem kontinuierlichen 
Dialog mit der Bevölkerung, insbeson-
dere über Qualität, Leistung und Fort-
entwicklung des Angebots, auszutau-
schen.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 7.

7. § 32 wird wie folgt geändert:
a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt 

gefasst:
„(1) Die in der ARD zusammenge-

schlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF und das Deutschlandradio kon-
kretisieren die inhaltliche Ausrichtung 
ihrer geplanten Telemedienangebote 
nach § 30 jeweils in Telemedienkonzep-
ten, die Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung, 
Verweildauer, die Verwendung internet-
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bedürfen der Zustimmung des zuständi-
gen Gremiums der Rundfunkanstalt. Die 
Entscheidung ist zu begründen.

(5) Nach Zustimmung des zuständigen 
Gremiums hat die jeweilige Rundfunkan-
stalt der für die Rechtsaufsicht zuständi-
gen Behörde alle für eine rechtsaufsicht-
liche Prüfung notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zu übermitteln. 
Nach Abschluss des Verfahrens nach den 
Absätzen 2 und 3 und nach Prüfung der 
für die Rechtsaufsicht zuständigen Be-
hörde sind die Einstellung des Fernseh-
programms und das neue oder veränderte 
Angebotskonzept im Internetauftritt der 
jeweiligen Rundfunkanstalt zu veröffentli-
chen. In den amtlichen Verkündungsblät-
tern der betroffenen Länder ist zugleich auf 
die Veröffentlichung im Internetauftritt der 
jeweiligen Rundfunkanstalt hinzuweisen.

(6) Die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF können die in § 28 Abs. 5 Satz 1 ge-
nannten Fernsehprogramme durch ein 
anderes Fernsehprogramm austauschen. 
Hierfür gilt das Verfahren gemäß Absatz 2 
bis 5 entsprechend.

(7) Ein nach den Absätzen 1 bis 6 ein-
gestelltes, überführtes oder ausgetausch-
tes Angebot kann wiederaufgenommen, 
selbst eingestellt sowie erneut überführt 
oder ausgetauscht werden; dabei ist auch 
die Überführung in ein Programm, das 
nicht über das Internet übertragen wird, 
zulässig. Die Absätze 1 bis 6 gelten ent-
sprechend. Die Änderung von Telemedien-
angeboten richtet sich nach § 32.

(8) Durch die Überführung oder den 
Austausch der in § 28 Abs. 5 Satz 1 ge-
nannten Fernsehprogramme darf kein 
Mehrbedarf entstehen; dabei bleiben von 
Nutzerzahlen abhängige Verbreitungskos-
ten außer Betracht. Im Übrigen richten sich 
die Überführung oder der Austausch nach 
§ 32 Abs. 4 bis 7 entsprechend; Absatz 3 
bleibt unberührt.“

9.  § 36 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1.  die wettbewerbsfähige Fortführung 
der bestehenden Angebote, die 
durch Staatsvertrag aller Länder 
beauftragten Fernsehprogramme 
sowie die nach § 32a überführten 
oder ausgetauschten Angebote (be-
standsbezogener Bedarf),“

b)  In Nummer 2 werden das Wort „Rund-
funkprogramme“ durch das Wort „An-
gebote“ und das Wort „Rundfunkpro-
grammen“ durch das Wort „Angeboten“ 
ersetzt.

10.  In § 37 Satz 3 wird das Wort „Landtagen“ 
durch das Wort „Landesparlamenten“ er-
setzt.

11.  Die Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 
des Medienstaatsvertrages) Negativliste 
öffentlich-rechtlicher Telemedien wird wie 
folgt geändert:
a)  In den Nummern 6 und 17 werden je-

weils nach dem Wort „Sendungen“ die 

(9) Die Anstalten haben die Zahl der 
Nutzer des Probebetriebs insbeson-
dere durch technische Maßnahmen zu 
beschränken, um zu verhindern, dass 
der Probebetrieb der Einführung eines 
neuen oder wesentlich veränderten An-
gebots im Sinne der Absätze 1 und 3 
gleichkommt.“

8.  Nach § 32 wird folgender § 32a eingefügt:

„§ 32a

Einstellung, Überführung und  
Austausch von Programmen

(1) Die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF können die in § 28 Abs. 5 Satz 1 ge-
nannten Fernsehprogramme ganz oder 
teilweise einstellen oder deren Inhalte in 
Angebote im Internet gleichartigen Inhalts 
überführen. Eine Überführung gleichartigen 
Inhalts gemäß Satz 1 liegt insbesondere 
auch vor, wenn für eine Verbreitung des 
Angebots im Internet (linear oder auf Ab-
ruf) unter grundlegender Beibehaltung der 
thematischen inhaltlichen Ausrichtung des 
Angebots und der angestrebten Zielgruppe 
internetspezifische Gestaltungsmittel ein-
gesetzt werden. Für Einstellung und Über-
führung, auch soweit diese in ein Teleme-
dienangebot erfolgt, findet ausschließlich 
das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 5 
Anwendung; § 30 bleibt unberührt.

(2) Die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF erstellen Angebotskonzepte, in denen 
sie jeweils darstellen, welches Fernsehpro-
gramm oder welche Teile davon eingestellt 
werden sollen oder wie die betroffenen 
Inhalte gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung internetspezifischer Gestaltungsmittel 
in ein Angebot im Internet überführt werden 
sollen. Dabei haben sie darzulegen, dass 
der Auftrag auch durch das veränderte An-
gebot erfüllt wird und die Änderung des 
Angebots dem Auftrag nach § 26 unter Be-
rücksichtigung des geänderten Nutzerver-
haltens dem Entwicklungsbedarf entspricht. 
Werden Inhalte ganz oder teilweise in ein 
Angebot im Internet überführt, gilt § 32 Abs. 1 
Satz 2 und 3 entsprechend; das Angebots-
konzept muss auch Ausführungen zur Ein-
bindung in die gemeinsame Plattformstrate-
gie im Sinne des § 30 Abs. 1 enthalten. Das 
zuständige Gremium gibt Dritten in geeig-
neter Weise, insbesondere im Internet, Ge-
legenheit zur Stellungnahme. Die Gelegen-
heit zur Stellungnahme besteht innerhalb 
einer Frist von mindestens sechs Wochen 
nach Veröffentlichung des Vorhabens. Das 
zuständige Gremium der Rundfunkanstalt 
hat die eingegangenen Stellungnahmen zu 
prüfen. Die Aufgabe, Angebotskonzepte für 
Gemeinschaftsangebote zu erstellen, wird 
von den beteiligten Rundfunkanstalten ge-
meinschaftlich ausgeübt.

(3) Die Angebotskonzepte müssen eine 
Nachprüfung des Finanzbedarfs durch die 
KEF ermöglichen.

(4) Die Entscheidung über die Ein-
stellung des Fernsehprogramms und das 
neue oder veränderte Angebotskonzept 
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(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 
2023 in Kraft. Sind bis zum 30. Juni 2023 
nicht alle Ratifikationsurkunden bei der oder 
dem Vorsitzenden der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder hinterlegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos.

(3) Die oder der Vorsitzende der Konfe-
renz der Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder teilt den Ländern die 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den 
Wortlaut des Medienstaatsvertrages in der 
Fassung, die sich aus Artikel 1 ergibt, mit 
neuem Datum bekannt zu machen.

Wörter „im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3“ 
eingefügt.

b)  In den Nummern 14 bis 16 werden 
jeweils nach dem Wort „Sendung“ die 
Wörter „im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3“ 
eingefügt.

Artikel 2
Kündigung, Inkrafttreten,  

Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 ge-
änderten Medienstaatsvertrages sind die 
dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften 
maßgebend.

Für das Land Baden-Württemberg:
Hannover, den 21.10.2022 Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
Berlin, den 02.11.2022 Söder

Für das Land Berlin:
Hannover, den 21.10.2022 Franziska Giffey

Für das Land Brandenburg:
Berlin, den 02.11.2022 Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Hannover, den 21.10.2022 Bovenschulte

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hannover, den 21.10.2022 Tschentscher

Für das Land Hessen:
Hannover, den 21.10.2022 Boris Rhein

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Hannover, den 21.10.2022 Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 21.10.2022 Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Hannover, den 21.10.2022 Wüst

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin, den 02.11.2022 M. Dreyer

Für das Saarland:
Hannover, den 21.10.2022 Anke Rehlinger

Für den Freistaat Sachsen:
Hannover, den 21.10.2022 Kretschmer
Für das Land Sachsen-Anhalt:
Hannover, den 21.10.2022 Dr. Rainer Haseloff
Für das Land Schleswig-Holstein:
Hannover, den 21.10.2022 Günther

Für den Freistaat Thüringen:
Hannover, den 21.10.2022 Bodo Ramelow



Nr. 11 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 5. April 2023180

§ 1

Bereitstellung von offenen Daten
(1) Die Behörden des Landes sollen ma-

schinenlesbare unbearbeitete Daten, die sie 
selbst zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhoben 
haben oder durch Dritte in ihrem Auftrag 
haben erheben lassen (offene Daten) zum 
Abruf über öffentlich zugängliche Netze be-
reitstellen. Gemeinden, Gemeindeverbände 
und Landkreise können offene Daten bereit-
stellen, soweit sie zur Erfüllung von Aufga-
ben ihres eigenen Wirkungskreises oder in 
Auftragsangelegenheiten erhoben wurden; 
im Falle der Datenerhebung in Auftragsange-
legenheiten ist für die Bereitstellung das Ein-
vernehmen der zuständigen Aufsichtsbehör-
de erforderlich. Bereitgestellte offene Daten 
können durch jede Person im Rahmen der 
Rechtsordnung genutzt, weiterverbreitet und 
weiterverwendet werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht für
1.  den Hessischen Landtag, soweit er par-

lamentarische Aufgaben wahrnimmt; zu 
seiner parlamentarischen Aufgabenwahr-
nehmung zählen auch gutachterliche oder 
rechtsberatende Tätigkeiten im Auftrag 
einer oder mehrerer Fraktionen;

2.  die Gerichte, die Strafverfolgungs- und 
Strafvollstreckungsbehörden sowie die 
sonstigen in § 40 Abs. 2 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes genannten Stellen, soweit sie 
im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit han-
deln, sowie das Justizprüfungsamt;

3.  den Hessischen Rechnungshof, soweit er 
in richterlicher Unabhängigkeit tätig wird;

4.  die Hessische Beauftragte oder den Hes-
sischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit sowie die Beauftragte 
oder den Beauftragten der Hessischen 
Landesregierung für Menschen mit Behin-
derungen in ihrer oder seiner unabhängi-
gen Amtsausübung;

5.  die Schulen in öffentlicher und freier Trä-
gerschaft sowie Behörden und sonstige 
öffentliche Stellen, soweit sie im Bereich 
der Leistungsbeurteilungen, der Prüfun-
gen oder der leistungsbezogenen Daten 
einzelner Schulen in freier oder öffentlicher 
Trägerschaft tätig sind;

6.  die Polizeibehörden und das Landesamt 
für Verfassungsschutz.
(3) Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt nur für unbe-

arbeitete Daten, die
1.  einer Behörde elektronisch gespeichert 

und in Sammlungen strukturiert vorliegen, 
insbesondere in Form von Tabellen, Listen 
oder Datenbanken,

2.  ausschließlich Tatsachen enthalten, die 
außerhalb der Behörde liegende Verhält-
nisse betreffen und 

3.  nicht personenbezogen oder nach einer 
erfolgten vollständigen Anonymisierung 
nicht mehr personenbezogen sind.
(4) Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt nicht für unbe-

arbeitete Daten, die
1.  die Wettbewerbsfähigkeit öffentlicher 

Unternehmen sicherstellen, geistiges Ei-
gentum Dritter betreffen oder Geschäfts-
geheimnisse einschließlich Betriebs-, 
Berufs- und Unternehmensgeheimnisse 
beinhalten;

2.  aufgrund eines übergeordneten öffentli-
chen Interesses an der Geheimhaltung 
oder ihrer Eigenschaft als vertrauliche In-
formationen über den Schutz kritischer In-
frastrukturen nicht oder nur eingeschränkt 
zugänglich sind;

3.  im Fall ihrer Bereitstellung nachteilige Aus-
wirkungen auf die Belange der äußeren 
Sicherheit, die inter- und supranationalen 
Beziehungen, die Beziehungen zum Bund 
oder zu einem anderen Land, die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung oder behörd-
liche Entscheidungsprozesse haben kön-
nen;

4.  Forschungsdaten betreffen, soweit die 
Bereitstellung eine Beeinträchtigung der 
Grundrechte nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland darstellen würde oder durch 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
oder deren Beauftragte verarbeitet wer-
den und unmittelbar der Wahrnehmung 
der Grundrechte nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland dienen oder durch kulturelle 
Einrichtungen mit Ausnahme von Biblio-
theken, Museen oder Archiven verarbeitet 
werden;

5.  aufgrund einer gesetzlichen Regelung 
nicht, nur eingeschränkt oder erst nach 
Beteiligung Dritter zugänglich sind, insbe-
sondere in Fällen, in denen ein rechtliches 
oder berechtigtes Interesse nachzuweisen 
ist, um Zugang zu den Informationen zu 
erhalten oder für die eine ausschließliche 
Veröffentlichung über einen spezifischen 
Kanal vorgegeben ist;

6.  über öffentlich zugängliche Netze bereits 
maschinenlesbar und entgeltfrei zur Ver-
fügung stehen;

7.  von öffentlichen Stellen des Bundes, eines 
anderen Landes oder der Gemeinden, Ge-
meindeverbände und Landkreise zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erhoben oder erstellt 
wurden und bei einer Behörde des Landes 
vorhanden sind.

(5) Die Bereitstellung von Daten nach 
Abs. 1 Satz 1 soll erfolgen:

*) FFN 300-55

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :
Hessisches Gesetz über offene Daten der Träger der öffentlichen Verwaltung 

(Hessisches Open Data – Gesetz – HODaG)*)

Vom 23. März 2023
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1.  soweit fachlich eine Überprüfung der Plau-
sibilität der Daten erforderlich ist, unver-
züglich nach der Plausibilitätsprüfung,

2.  soweit der Zweck der Erhebung der Da-
ten durch die Bereitstellung beeinträchtigt 
wird, unverzüglich nach dem Wegfall der 
Beeinträchtigung,

3.  soweit aus technischen oder sonstigen 
gewichtigen Gründen eine Bereitstellung 
nicht möglich ist, unverzüglich nach Weg-
fall der Hinderungsgründe,

4.  im Übrigen unverzüglich nach der Erhe-
bung.

(6) Die Pflicht zur Veröffentlichung von 
Informationen und das Recht auf Zugang zu 
Informationen aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt und gehen den 
Regelungen dieses Gesetzes vor.

§ 2

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes 

1.  sind „Daten“ vorhandene Aufzeichnungen, 
unabhängig von der Art ihrer Speicherung;

2.  sind Daten „unbearbeitet“, wenn und so-
lange sie nicht interpretiert, bewertet oder 
in sonstiger Weise bearbeitet sind; nicht 
als Bearbeitung gelten insbesondere eine 
Anonymisierung nach Nr. 8, eine Aufbe-
reitung im Rahmen des gesetzlichen Auf-
trags der Behörde einschließlich einer er-
forderlichen Plausibilitätsprüfung und eine 
Aufbereitung zur Erfüllung der Standards 
der Bereitstellung nach § 4;

3.  sind Daten „maschinenlesbar“, wenn sie 
durch Software automatisiert ausgelesen 
und verarbeitet werden können;

4.  ist „Nutzung“ jede Verwendung von Daten 
für kommerzielle oder nichtkommerzielle 
Zwecke, die über die Erfüllung einer öf-
fentlichen Aufgabe oder die Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse hinausgeht oder die neben der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben auch zu 
eigenen Zwecken erfolgt; 

5.  sind „dynamische Daten“ Daten in digitaler 
Form, die häufig oder in Echtzeit aktuali-
siert werden, insbesondere aufgrund ihrer 
Volatilität oder ihres raschen Veraltens;

6.  sind „Metadaten“ Daten, die offene Daten 
beschreiben und es ermöglichen, diese zu 
ermitteln, in Verzeichnisse aufzunehmen 
und zu nutzen;

7.  sind „Forschungsdaten“ Daten, die zu For-
schungszwecken erhoben wurden;

8.  ist „Anonymisierung“ von Daten ein Pro-
zess, durch den personenbezogene Daten 
in einer Weise geschützt werden, dass die 
betroffene Person nicht oder nicht mehr 
identifiziert werden. Eine natürliche Per-
son ist identifizierbar, wenn sie unter Be-
rücksichtigung aller Mittel, die von der ver-
antwortlichen oder einer anderen Person 
nach allgemeinem Ermessen wahrschein-
lich genutzt werden, um die Identität der 
natürlichen Person direkt oder indirekt zu 
ermitteln, identifiziert werden kann. Bei der 
Feststellung, ob Mittel nach allgemeinem Er-

messen wahrscheinlich zur Identifizierung 
der natürlichen Person genutzt werden, soll-
ten alle objektiven Faktoren, insbesondere 
die Kosten der Identifizierung und der dafür 
erforderliche Zeitaufwand, herangezogen 
werden, wobei die zum Zeitpunkt der Verar-
beitung verfügbare Technologie und techno-
logische Entwicklungen zu berücksichtigen 
sind.

§ 3

Metadatenportal, zentrale Stelle
(1) Die für Grundsatzfragen der Verwal-

tungsautomation zuständige oberste Landes-
behörde richtet ein Metadatenportal ein. Das 
Metadatenportal ermöglicht einen zentralen 
Zugriff auf die offenen Daten im Sinne dieses 
Gesetzes. Aus dem Metadatenportal können 
Metadaten dem nationalen Metadatenportal 
GovData sowie dem Metadatenportal data.
europa.eu zur Verfügung gestellt werden. 
Entgelte oder Gebühren für die Nutzung des 
Metadatenportals werden nicht erhoben.

(2) Die für Grundsatzfragen der Verwaltungs-
automation zuständige oberste Landesbehörde 
richtet eine zentrale Stelle ein. Die zentrale Stel-
le stellt den Betrieb, die Weiterentwicklung und 
die Qualitätssicherung des Metadatenportals si-
cher. Sie koordiniert und unterstützt die Zusam-
menarbeit der Ressorts der Landesregierung in 
Fragen der offenen Daten insbesondere durch 
die Erarbeitung technischer Standards und von 
Empfehlungen zur Bereitstellung bestimmter 
unbearbeiteter Daten. Soweit die Gemeinden, 
Gemeindeverbände und Landkreise offene Da-
ten bereitstellen, werden sie in die Tätigkeit der 
zentralen Stelle eingebunden.

§ 4

Standards der Bereitstellung,  
Verfahren der Veröffentlichung

(1) Die Bereitstellung offener Daten nach 
§ 1 Abs. 1 erfolgt in elektronischer Form in 
offenen, maschinenlesbaren und interopera-
blen Formaten auf dem Stand der Technik. 
Unbearbeitete Daten sollen vollständig und 
zusammen mit den zugehörigen Metadaten 
bereitgestellt werden. Die zugehörigen Meta-
daten sind in dem Metadatenportal gemäß  
§ 3 Abs. 1 zu veröffentlichen.

(2) Bei der Erhebung dynamischer Daten 
sollen sich am Zweck der Datenerhebung 
orientierende Zwischenstände auch als Mas-
sendownload bereitgestellt werden. Abs. 1 gilt 
hierfür entsprechend. Bei einer erfolgten An-
onymisierung von Daten mit dem Ziel, deren 
Personenbezug auszuschließen, ist eine Da-
tenschutzfolgeabschätzung durchzuführen.

(3) Vor einer Bereitstellung über öffentlich 
zugängliche Netze ist durch die Behörde die 
rechtliche Zulässigkeit der Bereitstellung si-
cherzustellen. Insbesondere sind die Belange 
des Datenschutzes und Rechte Dritter zu be-
achten. Veröffentlichte Daten sollen dauerhaft 
bereitgestellt werden. Bereitgestellte Daten 
einschließlich der zugehörigen Metadaten 
sind mit einer zur Nutzung berechtigenden 
Lizenz zu versehen. Die Lizenz ist so zu wäh-
len, dass die bereitgestellten Daten frei und 
uneingeschränkt genutzt werden können.
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(2) Die obersten Landesbehörden unter-
stützen die Erstellung des Berichts nach 
Abs.1. Sie arbeiten mit der zentralen Stelle 
nach § 3 Abs. 2 zusammen und benennen 
Personen zur Koordinierung der Datenbereit-
stellung in ihren Geschäftsbereichen.

§ 7

Ermächtigung zum Erlass von  
Rechtsverordnungen

Die für Grundsatzfragen der Verwaltungs-
automation zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Regelungen zu
1.  dem Verfahren der Bereitstellung von Da-

ten nach § 1 Abs. 1,
2.  der technischen und organisatorischen 

Einrichtung und dem Betrieb des Meta-
datenportals nach § 3 sowie

3.  den Standards der Bereitstellung nach § 4 
zu treffen.

§ 8

Übergangs- und Überleitungsvorschriften
(1) Die Bereitstellung offener Daten, die 

nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes und 
vor Ablauf des zweiten auf das Inkrafttreten 
dieses Gesetzes folgenden Jahres erhoben 
wurden, kann abweichend von § 1 Abs. 5 
spätestens bis zum Ablauf des dritten auf 
das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden 
Jahres erfolgen. Erfordert die Bereitstellung 
erhebliche technische Anpassungen und ist 
sie deshalb innerhalb des in Satz 1 genann-
ten Zeitraums nur mit unverhältnismäßig ho-
hem Aufwand möglich, kann sie abweichend 
von § 1 Abs. 5 spätestens bis zum Ablauf des 
vierten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes 
folgenden Jahres erfolgen. In den Fällen des 
Satzes 1 und 2 kann sich die erstmalige Be-
reitstellung auf diejenigen offenen Daten be-
schränken, die die Behörde zur Erfüllung ihrer 
öffentlich-rechtlichen Aufgaben verwendet.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für offene Da-
ten, die vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes erhoben wurden, soweit sie nach dem In-
krafttreten des Gesetzes durch die Behörde 
zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben 
verwendet werden. Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 

Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2030 außer Kraft.

(4) Verantwortlich für die Einhaltung der 
Standards nach Abs. 1 bis 3 ist die Behörde, 
die für die Erhebung der unbearbeiteten Da-
ten zuständig ist und diese Daten erstmalig 
erhebt oder erheben lässt. Werden die Daten 
von einer anderen öffentlichen Stelle, von 
Beliehenen oder von Dritten aufgrund einer 
gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung 
an eine Behörde übermittelt, soll die empfan-
gende Behörde diese Standards festlegen.

(5) Die Behörden des Landes berücksich-
tigen frühzeitig die Einhaltung der Standards 
nach Abs. 1 bis 4, insbesondere bei der Op-
timierung von Verwaltungsabläufen, dem 
Abschluss von Verträgen zur Erhebung oder 
Verarbeitung der Daten sowie der Festle-
gung von Anforderungen an IT-Systeme und 
der Beschaffung von IT-Systemen.

§ 5

Ansprüche, Verantwortlichkeit, Haftung
(1) Werden offene Daten bereitgestellt, ist 

der Abruf durch Nutzende jederzeit und ohne 
eine gesonderte Registrierung, die Darlegung 
eines besonderen Interesses oder mengen-
mäßige Beschränkungen zu gewährleisten. 
Ein Anspruch auf die Bereitstellung, die Ein-
richtung von besonderen Schnittstellen oder 
anderen technischen Zugangsformen sowie 
auf bestimmte zeitliche oder mengenmäßige 
Bereitstellungen von Daten besteht nicht.

(2) Behörden sind nicht verpflichtet, die be-
reitgestellten Daten über das zur Erfüllung ihres 
gesetzlichen Auftrags erforderliche Maß hinaus 
auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Plausibilität, Ak-
tualität oder in sonstiger Weise zu prüfen.

(3) Der Abruf und die Nutzung von offe-
nen Daten erfolgt in eigener Verantwortung 
der Nutzenden. Eine Haftung der Träger 
der öffentlichen Verwaltung aufgrund dieses 
Gesetzes oder für Schäden, die durch die 
Weiterverwendung oder Nutzung von auf-
grund dieses Gesetzes bereitgestellter unbe-
arbeiteter Daten verursacht werden, ist aus-
geschlossen. Dies gilt insbesondere für die 
nach Abs. 2 geltende beschränkte Prüfpflicht.

§ 6

Überprüfung und Bericht, Zusammenarbeit 
der obersten Landesbehörden

(1) Die Landesregierung überprüft die Aus-
wirkungen dieses Gesetzes mit wissenschaft-
licher Unterstützung. Sie legt dem Landtag 
dazu drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes und anschließend jeweils nach Ablauf 
von vier Jahren einen Bericht vor.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 

Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 23. März 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  f ü r 
D i g i t a l e  S t r a t e g i e  u n d  E n t w i c k l u n g

P r o f .  D r.  S i n e m u s
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INHALTSÜBERSICHT
Artikel 1  Hessisches Personalvertretungs-

gesetz (HPVG)
Artikel 2  Änderung des Hessischen Rich-

tergesetzes

Artikel 3  Änderung des Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetzes

Artikel 4  Änderung des Gesetzes für die 
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Artikel 5  Änderung des Hessischen Aus-
führungsgesetzes zum Tierge-
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kassengesetzes

Artikel 7 Änderung des Fraspa-Gesetzes
Artikel 8  Änderung des Hessischen Hoch-

schulgesetzes
Artikel 9  Änderung des Hessischen 

Schulgesetzes
Artikel 9a  Änderung des Hessischen Be-

amtengesetzes

Artikel 9b  Änderung des Hessischen Be-
soldungsgesetzes

Artikel 9c  Weitere Änderung des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes zum 
1. Dezember 2023

Artikel 10  Änderung der Gemeinsamen 
Verordnung über die zuständige 
Stelle für die Verpflichtung nach 
dem Verpflichtungsgesetz

Artikel 11  Änderung der Verordnung zur 
Durchführung des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes

Artikel 12  Änderung der Verordnung über 
das Wahlverfahren von Beschäf-
tigten der kommunalen Sparkas-
sen in den Verwaltungsrat

Artikel 13  Änderung der Wahlordnung für 
die Wahl der von den Bediens-
teten in den Verwaltungsrat der 
Landesbank Hessen-Thüringen 
– Girozentrale – zu entsenden-
den Mitglieder

Artikel 14  Aufhebung der Wahlordnung für 
die Wahl der von den Bediens-
teten in den Verwaltungsrat der 
SV SparkassenVersicherung – 
Öffentliche Versicherungsanstalt 
Hessen-Nassau-Thüringen – zu 
entsendenden Mitglieder

Artikel 14a  Änderung der Hessischen Lauf-
bahnverordnung

Artikel 15  Zuständigkeitsvorbehalt
Artikel 16  Inkrafttreten

Artikel 11)

Hessisches Personalvertretungsgesetz 
(HPVG)2)

INHALTSÜBERSICHT
ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften
§ 1  Geltungsbereich, Ausschluss abwei-

chender Regelungen
§ 2 Grundsätze der Zusammenarbeit
§ 3  Stellung der Gewerkschaften und 

Arbeitgebervereinigungen

§ 4  Beschäftigte, Gruppen
§ 5  Dienststellen
§ 6  Vertretung der Dienststelle
§ 7  Behinderungs-, Benachteiligungs- 

und Begünstigungsverbot, Unfallfür-
sorge

§ 8 Schweigepflicht

ZWEITER TEIL
Der Personalrat

E r s t e r  A b s c h n i t t

Wahl und Zusammensetzung
§ 9 Bildung von Personalräten
§ 10 Wahlberechtigung
§ 11 Wählbarkeit
§ 12 Zahl der Personalratsmitglieder
§ 13  Vertretung nach Gruppen und Ge-

schlechtern
§ 14 Abweichende Gruppeneinteilung
§ 15 Wahlgrundsätze
§ 16 Wahlvorstand
§ 17 Aufgaben des Wahlvorstands
§ 18 Freiheit der Wahl, Kosten
§ 19 Anfechtung der Wahl

1) FFN 326-38
2) Dieses Gesetz dient der Umsetzung
1.  der Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der 
Europäischen Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 80 S. 29), geändert 
durch Richtlinie (EU) 2015/1794 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. Oktober 2015 (ABl. EU Nr. L 263 S. 1),

2.  der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von 
Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebstei-
len (ABl. EG Nr. L 82 S. 16), zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 
2015/1794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
6. Oktober 2015 (ABl. EU Nr. L 263 S. 1),

3.  der Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur An-
wendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. EG Nr. L 180  
S. 22) und

4.  der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. EG  
Nr. L 303 S. 16).

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :
Gesetz zur Novellierung des Hessischen Personalvertretungsrechts 

und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften
Vom 28. März 2023
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§ 3

Stellung der Gewerkschaften und Arbeitge-
bervereinigungen

(1) Dienststelle und Personalvertretung 
arbeiten auch mit den in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkschaften und Arbeitgeber-
vereinigungen zum Wohl der Beschäftigten 
und zur Erfüllung der der Dienststelle oblie-
genden Aufgaben vertrauensvoll zusammen.

(2) Den Beauftragten der in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften ist zur 
Wahrnehmung der in diesem Gesetz ge-
nannten Aufgaben und Befugnisse nach 
Unterrichtung der Dienststelle Zugang zu der 
Dienststelle zu gewähren, soweit dem nicht 
zwingende dienstliche Gründe, zwingende 
Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von 
Dienstgeheimnissen entgegenstehen.

(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und 
der Arbeitgebervereinigungen, insbesondere 
die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mit-
glieder, werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. Auf Verlangen einer Gewerkschaft 
oder einer Arbeitgebervereinigung hat die 
Dienststelle in ihrem Intranet auf den Inter-
netauftritt der Gewerkschaft oder der Arbeit-
gebervereinigung zu verlinken.

(4) Die Personalvertretung hat das Recht, 
die Gewerkschaften bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben in der Dienststelle zu unterstüt-
zen. Beschäftigte, die Aufgaben nach diesem 
Gesetz wahrnehmen, werden dadurch in 
der Betätigung für ihre Gewerkschaft in der 
Dienststelle nicht beschränkt.

(5) Die Personalvertretung hat sich für die 
Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Be-
schäftigten einzusetzen.

§ 4

Beschäftigte, Gruppen
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Geset-

zes sind die Beamtinnen und Beamten sowie 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung 
Beschäftigten. Richterinnen und Richter so-
wie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
sind Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes, 
wenn sie an eine Verwaltung oder einen Be-
trieb nach § 1 Abs. 1 abgeordnet sind.

(2) Die Beamtinnen und Beamten sowie 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bil-
den je eine Gruppe. Die in Abs. 1 Satz 2 ge-
nannten Beschäftigten treten zur Gruppe der 
Beamtinnen und Beamten hinzu.

(3) Wer Beamtin oder Beamter ist, bestim-
men die Beamtengesetze. Beschäftigte, die 
sich in der Ausbildung für eine Beamtenlauf-
bahn befinden, gelten als Beamtinnen und 
Beamte im Sinne dieses Gesetzes.

(4) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
im Sinne dieses Gesetzes sind Beschäf-
tigte, die aufgrund eines Arbeitsvertrags in 
einem Arbeitsverhältnis zu einem der in § 1 
Abs. 1 genannten Rechtsträger stehen oder 
sich in einer beruflichen Ausbildung in einem 
privatrechtlichen Verhältnis zu einem dieser 
Rechtsträger befinden. Als Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer gelten auch arbeit-
nehmerähnliche Personen nach § 12a des 

§ 111  Aufhebung bisherigen Rechts

§ 112 Inkrafttreten

ERSTER TEIL
Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich, Ausschluss abweichender 
Regelungen

(1) In Ausgestaltung des Art. 37 Abs. 1 
der Verfassung des Landes Hessen werden 
in den Verwaltungen und Betrieben des Lan-
des, der Gemeinden, Gemeindeverbände 
und sonstigen nicht bundesunmittelbaren 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sowie in den Gerichten 
des Landes Personalvertretungen gebildet.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Religions-
gemeinschaften und ihre karitativen und er-
zieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform; ihnen bleibt die selbst-
ständige Ordnung eines Personalvertre-
tungsrechts überlassen.

(3) Durch Tarifvertrag oder Dienstverein-
barung kann das Personalvertretungsrecht 
nicht abweichend von diesem Gesetz gere-
gelt werden.

§ 2

Grundsätze der Zusammenarbeit
(1) Dienststelle und Personalvertretung 

arbeiten unter Beachtung der Gesetze und 
Tarifverträge vertrauensvoll zum Wohl der 
Beschäftigten und zur Erfüllung der der 
Dienststelle obliegenden Aufgaben zusam-
men.

(2) Dienststelle und Personalvertretung 
haben alles zu unterlassen, was geeignet ist, 
die Arbeit und den Frieden in der Dienststelle 
zu gefährden. Insbesondere dürfen sie kei-
ne Maßnahmen des Arbeitskampfes gegen-
einander durchführen. Die Zulässigkeit von 
Arbeitskämpfen tariffähiger Parteien wird 
hierdurch nicht berührt.

(3) Außenstehende Stellen dürfen erst an-
gerufen werden, wenn eine Einigung in der 
Dienststelle nicht erzielt worden ist.

(4) Dienststelle und Personalvertretung 
haben darüber zu wachen, dass alle Ange-
hörigen der Dienststelle nach Recht und Bil-
ligkeit behandelt werden, insbesondere, dass 
jede Benachteiligung von Personen wegen 
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung 
oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, 
ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer 
Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen 
oder gewerkschaftlichen Betätigung oder 
Einstellung oder wegen ihres Geschlechts 
oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.

(5) Die Dienststellenleitung und die Per-
sonalvertretung haben bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz jede par-
teipolitische Betätigung in der Dienststelle zu 
unterlassen; die Behandlung von Tarif-, Be-
soldungs- und Sozialangelegenheiten wird 
dadurch nicht berührt.
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(4) Mehrere Dienststellen gelten als eine 
Dienststelle, wenn die Mehrheit der wahlbe-
rechtigten Beschäftigten jeder Dienststelle 
dies in geheimer Abstimmung beschließt.

(5) Bei gemeinsamen Dienststellen der 
in § 1 Abs. 1 genannten Verwaltungen, Be-
triebe oder Gerichte mit Einrichtungen, die 
nicht unter dieses Gesetz fallen, gelten nur 
die im Dienste dieser Verwaltungen, Betriebe 
oder Gerichte stehenden Beschäftigten als 
zur Dienststelle gehörig. Im Übrigen wird bei 
Dienststellen, denen Beschäftigte mehrerer 
Dienstherren angehören, nur eine gemeinsa-
me Personalvertretung gebildet, wenn nicht 
die Mehrheit der wahlberechtigten Beschäf-
tigten eines Dienstherrn in geheimer Abstim-
mung die Bildung getrennter Personalvertre-
tungen beschließt.

§ 6

Vertretung der Dienststelle
(1) Für die Dienststelle handelt ihre Lei-

terin oder ihr Leiter (Dienststellenleitung). 
Die Dienststellenleitung kann sich durch ihre 
ständige Vertreterin oder ihren ständigen 
Vertreter, bei obersten und oberen Landes-
behörden, Behörden der Mittelstufe, den 
Hochschulen, dem Landeswohlfahrtsver-
band Hessen und der Deutschen Renten-
versicherung Hessen auch durch die Leiterin 
oder den Leiter der für Personalangelegen-
heiten zuständigen Abteilung, vertreten las-
sen.

(2) Als Dienststellenleitung können sich 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister so-
wie Landrätinnen und Landräte durch ihre all-
gemeine Vertreterin oder ihren allgemeinen 
Vertreter oder eine andere allgemein oder 
im Einzelfall bevollmächtigte Beigeordnete 
oder einen solchen Beigeordneten, bei kreis-
freien Städten und Landkreisen sowie bei 
Sonderstatus-Städten nach § 4a Abs. 2 der 
Hessischen Gemeindeordnung auch durch 
die Leiterin oder den Leiter des für Personal-
angelegenheiten zuständigen Amtes, vertre-
ten lassen. § 86 Abs. 2 bleibt unberührt. In 
Eigenbetrieben und Krankenanstalten kann 
sich eine Betriebsleiterin oder ein Betriebs-
leiter als Dienststellenleitung durch eine all-
gemein oder im Einzelfall bevollmächtigte 
andere Betriebsleiterin oder einen solchen 
Betriebsleiter oder durch eine für den Fall 
der tatsächlichen oder rechtlichen Verhinde-
rung der alleinigen Betriebsleiterin oder des 
alleinigen Betriebsleiters vom Gemeindevor-
stand bestellte stellvertretende Betriebslei-
terin oder einen solchen Betriebsleiter oder 
durch die Leiterin oder den Leiter der für Per-
sonalangelegenheiten zuständigen Abteilung 
vertreten lassen. In allen Fällen muss die 
Vertreterin oder der Vertreter zur Entschei-
dung befugt sein. Beim Hessischen Verwal-
tungsschulverband kann sich die Verbands-
vorsteherin oder der Verbandsvorsteher als 
Dienststellenleitung durch die Verbandsge-
schäftsführerin oder den Verbandsgeschäfts-
führer vertreten lassen.

(3) Abweichend von Abs. 1 handelt bei 
den der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts der Vorstand. Er kann 
sich durch ein entscheidungsbefugtes Mit-

Tarifvertragsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I 
S. 1323), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055).

(5) Als Beschäftigte im Sinne dieses Ge-
setzes gelten nicht
1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte,
2.  Personen, die dem Organ der Körper-

schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentli-
chen Rechts angehören, das zu deren ge-
setzlicher Vertretung berufen ist,

3.  Personen, die an der Hochschule, an der 
sie immatrikuliert sind, eine Beschäftigung 
ausüben,

4.  Personen, deren Beschäftigung vorwie-
gend durch Beweggründe karitativer oder 
religiöser Art bestimmt wird,

5.  Personen, die vorwiegend zu ihrer Heilung, 
Wiedereingewöhnung, sittlichen Besse-
rung oder Erziehung beschäftigt werden,

6.  Personen, die ein mit einer Schul- oder 
Hochschulausbildung zusammenhängen-
des Praktikum ableisten, sofern das Prak-
tikum nicht tarifvertraglich geregelt ist, so-
wie

7.  Personen, die längstens zwei Monate in 
der Dienststelle beschäftigt sind.

§ 5

Dienststellen
(1) Dienststellen im Sinne dieses Geset-

zes sind die einzelnen Behörden, Verwal-
tungsstellen und Betriebe der in § 1 Abs. 1 
genannten Verwaltungen und die Gerichte. 
Gemeinden und Gemeindeverbände bil-
den unter Ausschluss der Eigenbetriebe 
und Krankenanstalten eine Dienststelle im 
Sinne dieses Gesetzes; Eigenbetriebe und 
Krankenanstalten gelten als selbstständige 
Dienststellen.

(2) Die einer Behörde der Mittelstufe un-
mittelbar nachgeordnete Behörde bildet mit 
den ihr nachgeordneten Stellen eine Dienst-
stelle; dies gilt nicht, soweit auch die weiter 
nachgeordneten Stellen im Verwaltungsauf-
bau nach Aufgabenbereich und Organisation 
selbstständig sind. Behörde der Mittelstufe 
im Sinne dieses Gesetzes ist die der obers-
ten Dienstbehörde unmittelbar nachgeordne-
te Behörde, der andere Dienststellen nach-
geordnet sind.

(3) Nebenstellen oder Teile einer Dienst-
stelle, die räumlich weit von dieser entfernt 
liegen, gelten als selbstständige Dienststel-
len, wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtig-
ten Beschäftigten dies in geheimer Abstim-
mung beschließt. Die oberste Dienstbehörde 
kann Nebenstellen oder Teile einer Dienst-
stelle im Einvernehmen mit der Personalver-
tretung zu selbstständigen Dienststellen im 
Sinne dieses Gesetzes erklären; die Perso-
nalvertretung ist insoweit antragsberechtigt. 
Satz 1 gilt nicht für die Regierungspräsidien, 
das Hessische Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie, den Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen, den Landesbetrieb 
Hessisches Landeslabor und Hessen Mobil – 
Straßen- und Verkehrsmanagement.
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ZWEITER TEIL
Der Personalrat

E r s t e r  A b s c h n i t t

Wahl und Zusammensetzung

§ 9

Bildung von Personalräten
(1) In allen Dienststellen, die in der Regel 

mindestens fünf Wahlberechtigte beschäf-
tigen, von denen drei wählbar sind, werden 
Personalräte gebildet.

(2) Dienststellen, in denen ein Personalrat 
nach Abs. 1 nicht gebildet wird, werden von 
der übergeordneten Dienststelle im Einver-
nehmen mit der Stufenvertretung einer ande-
ren Dienststelle zugeordnet.

§ 10

Wahlberechtigung
(1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftig-

ten, es sei denn, dass sie 
1.  infolge Richterspruchs das Recht, in öffent-

lichen Angelegenheiten zu wählen oder zu 
stimmen, nicht besitzen oder

2.  am Wahltag seit mehr als zwölf Monaten 
beurlaubt sind oder

3.  Altersteilzeit im Blockmodell ausüben und 
sich am Wahltag in der Freistellungsphase 
befinden.

Wahlberechtigt sind auch Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis aufgrund tariflicher 
Bestimmungen wegen Unterbrechung der 
Arbeiten ohne besondere Kündigung been-
det worden ist und die Anspruch auf Wieder-
einstellung haben.

(2) Wer zu einer Dienststelle abgeordnet 
ist, wird dort wahlberechtigt, sobald die Ab-
ordnung länger als drei Monate gedauert 
hat; im selben Zeitpunkt verliert sie oder er 
das Wahlrecht in der bisherigen Dienststelle. 
Das gleiche gilt, wenn Beschäftigte mit mehr 
als der Hälfte ihrer regelmäßigen Arbeits-
zeit länger als drei Monate in einer anderen 
Dienststelle tätig sind. Satz 1 und 2 gelten 
nicht, wenn feststeht, dass die oder der Be-
schäftigte binnen weiterer neun Monate zur 
bisherigen Dienststelle zurückkehren wird. 
In Fällen einer Zuweisung verliert die oder 
der Beschäftigte das Wahlrecht in der bis-
herigen Dienststelle, sobald die Zuweisung 
länger als drei Monate gedauert hat; Satz 3 
gilt entsprechend. Satz 1 ist auf Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer an Lehrgängen nicht 
anzuwenden.

(3) Beamtinnen und Beamte im Vorbe-
reitungsdienst und Beschäftigte in entspre-
chender Berufsausbildung sind nur in ihrer 
Stammbehörde wahlberechtigt, soweit sich 
aus § 83 Abs. 1 und den §§ 89 und 94 nichts 
anderes ergibt.

(4) Erwirbt die oder der Beschäftigte das 
Wahlrecht in einer anderen Dienststelle, auf 
die dieses Gesetz keine Anwendung findet, 
so verliert sie oder er gleichzeitig das Wahl-
recht in der bisherigen Dienststelle.

glied oder dessen ständige Vertreterin oder 
ständigen Vertreter vertreten lassen. Bei den 
Sozialversicherungsträgern, den Kommuna-
len Gebietsrechenzentren, den Handwerks-
kammern, der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hessen und den Studierendenwerken han-
delt für die Dienststelle die Geschäftsführerin 
oder der Geschäftsführer.

(4) In Zweifelsfällen bestimmt die oberste 
Dienstbehörde, wer die Aufgaben der Dienst-
stellenleitung wahrnimmt.

§ 7

Behinderungs-, Benachteiligungs- und  
Begünstigungsverbot, Unfallfürsorge

(1) Personen, die Aufgaben oder Befug-
nisse nach diesem Gesetz wahrnehmen, 
dürfen darin nicht behindert und wegen ihrer 
Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt 
werden; dies gilt auch für ihre berufliche Ent-
wicklung.

(2) Erleidet eine Beamtin oder ein Be-
amter bei der Wahrnehmung von Rechten 
oder der Erfüllung von Pflichten nach diesem 
Gesetz einen Unfall, der im Sinne der beam-
tenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein 
Dienstunfall wäre, so sind diese Vorschriften 
entsprechend anzuwenden.

§ 8

Schweigepflicht
(1) Personen, die Aufgaben oder Befug-

nisse nach diesem Gesetz wahrnehmen oder 
wahrgenommen haben, haben über die ihnen 
dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten 
und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. 
Abgesehen von den Fällen des § 61 Abs. 1 
Satz 4 und § 87 Abs. 2 Satz 2 gilt die Schwei-
gepflicht nicht
1.  für Mitglieder der Personalvertretung und 

der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung gegenüber den übrigen Mitgliedern 
der Vertretung,

2.  für die in Satz 1 genannten Personen 
gegenüber der zuständigen Personalver-
tretung,

3.  gegenüber der vorgesetzten Dienststelle, 
der bei ihr gebildeten Stufenvertretung und 
gegenüber dem Gesamtpersonalrat, wenn 
diese im Rahmen ihrer Zuständigkeit be-
teiligt sind, sowie

4.  für die Anrufung der Einigungsstelle.
(2) Die Schweigepflicht besteht nicht in 

Bezug auf Angelegenheiten oder Tatsachen, 
die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen.
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ihrer Stärke im Personalrat vertreten sein, 
wenn dieser aus mindestens drei Mitglie-
dern besteht. Macht ein Geschlecht inner-
halb einer Vorschlagsliste oder eine Gruppe 
von ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu 
sein, keinen Gebrauch, so verliert es oder sie 
bis zur nächsten Wahl ihren Anspruch auf 
Vertretung. Die auf das jeweilige Geschlecht 
oder die Gruppe entfallenden Sitze werden 
auf das andere Geschlecht innerhalb der 
Vorschlagsliste oder die anderen Gruppen 
entsprechend ihrer Stärke verteilt. Entfällt 
bei der Berücksichtigung der Geschlech-
ter entsprechend ihrem Anteil an den wahl-
berechtigten Beschäftigten der Dienststelle 
innerhalb einer Gruppe auf ein Geschlecht 
kein Sitz im Personalrat, so kann gleichwohl 
eine Angehörige oder ein Angehöriger des in 
der Minderheit befindlichen Geschlechts auf 
einem Wahlvorschlag benannt und gewählt 
werden.

(2) Der Wahlvorstand stellt fest, wie hoch 
der Anteil an Frauen und Männern bei den 
wahlberechtigten Beschäftigten insgesamt 
und in den einzelnen Gruppen ist, und er-
rechnet die Verteilung der Sitze auf die 
Gruppen und innerhalb der Gruppen auf die 
Geschlechter nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl.

(3) Eine Gruppe erhält bei
1.  weniger als 51 Gruppenangehörigen min-

destens eine Vertreterin oder einen Ver-
treter,

2.  51 bis 200 Gruppenangehörigen mindes-
tens zwei Vertreterinnen und Vertreter,

3.  201 bis 600 Gruppenangehörigen mindes-
tens drei Vertreterinnen und Vertreter,

4.  601 bis 1 000 Gruppenangehörigen min-
destens vier Vertreterinnen und Vertreter,

5.  1 001 bis 3 000 Gruppenangehörigen min-
destens fünf Vertreterinnen und Vertreter,

6.  3 001 bis 5 000 Gruppenangehörigen min-
destens sechs Vertreterinnen und Vertre-
ter,

7.  5 001 bis 9 000 Gruppenangehörigen min-
destens sieben Vertreterinnen und Vertre-
ter,

8.  9 001 bis 15 000 Gruppenangehörigen 
mindestens acht Vertreterinnen und Ver-
treter,

9.  über 15 000 Gruppenangehörigen mindes-
tens neun Vertreterinnen und Vertreter.

(4) Eine Gruppe, der in der Regel nicht 
mehr als fünf Beschäftigte angehören, er-
hält nur dann eine Vertretung, wenn sie min-
destens fünf Prozent der Beschäftigten der 
Dienststelle umfasst. Erhält sie keine Vertre-
tung und findet Gruppenwahl statt, so kann 
sich jede Angehörige und jeder Angehörige 
dieser Gruppe durch Erklärung gegenüber 
dem Wahlvorstand einer anderen Gruppe 
anschließen.

(5) Der Personalrat soll sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der verschiedenen Be-
schäftigungsarten zusammensetzen.

§ 11

Wählbarkeit
(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, 

die am Wahltag
1.  das 18. Lebensjahr vollendet haben und
2.  seit sechs Monaten der Dienststelle an-

gehören; Unterbrechungen im Sinne von  
§ 10 Abs. 1 Satz 2 sind unschädlich.

Besteht die Dienststelle weniger als ein Jahr, 
bedarf es für die Wählbarkeit nicht der sechs-
monatigen Zugehörigkeit zur Dienstelle.

(2) Nicht wählbar sind
1.  Beschäftigte, die infolge Richterspruchs 

nicht die Fähigkeit besitzen, Rechte aus 
öffentlichen Wahlen zu erlangen,

2.  Beschäftigte, die am Wahltag noch länger 
als zwölf Monate beurlaubt sind, sowie

3.  für die Wahl der Personalvertretung ihrer 
Dienststelle die in § 6 genannten Personen 
sowie Beschäftigte, die zu selbstständigen 
Entscheidungen in Personalangelegenhei-
ten der Dienststelle befugt sind.
(3) Die in § 10 Abs. 3 genannten Perso-

nen sind nur in ihrer Stammbehörde wählbar, 
soweit sich aus § 83 Abs. 1 und den §§ 89 
und 94 nichts anderes ergibt.

§ 12

Zahl der Personalratsmitglieder
(1) Der Personalrat besteht in Dienststel-

len mit in der Regel
1.  5 bis 15 Wahlberechtigten aus einem Mit-

glied,
2.  16 bis 60 Wahlberechtigten aus drei Mit-

gliedern,
3.  61 bis 150 Wahlberechtigten aus fünf Mit-

gliedern,
4.  151 bis 300 Wahlberechtigten aus sieben 

Mitgliedern,
5.  301 bis 600 Wahlberechtigten aus neun 

Mitgliedern,
6.  601 bis 1 000 Wahlberechtigten aus elf 

Mitgliedern.
Die Zahl der Mitglieder erhöht sich in Dienst-
stellen mit 1 001 bis 5 000 Wahlberechtigten 
um je zwei für je weitere angefangene 1 000, 
mit 5 001 und mehr Wahlberechtigten um je 
zwei für je weitere angefangene 2 000 Wahl-
berechtigte bis zur Höchstzahl von 23 Mit-
gliedern.

(2) Maßgebend für die Ermittlung der Zahl 
der Personalratsmitglieder ist der zehnte 
Werktag vor Erlass des Wahlausschreibens.

§ 13

Vertretung nach Gruppen und Geschlechtern
(1) Frauen und Männer sind bei der Bil-

dung des Personalrats entsprechend ihrem 
Anteil an den wahlberechtigten Beschäftig-
ten der Dienststelle zu berücksichtigen. Sind 
in einer Dienststelle Angehörige verschiede-
ner Gruppen beschäftigt, so müssen in jeder 
Gruppe Frauen und Männer entsprechend 
ihrem Anteil und jede Gruppe entsprechend 
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§ 16

Wahlvorstand
(1) Spätestens acht Wochen vor Beginn 

des Zeitraums für die nächsten allgemeinen 
Personalratswahlen nach § 20 Abs. 1 be-
stellt der Personalrat mindestens drei Wahl-
berechtigte als Wahlvorstand und eine oder 
einen von ihnen als Vorsitzende oder Vor-
sitzenden. Im Wahlvorstand sollen Frauen 
und Männer vertreten sein. Die Mehrheit der 
Mitglieder des Wahlvorstandes soll dem Ge-
schlecht angehören, auf das die Mehrheit der 
in der Dienststelle Beschäftigten entfällt. Sind 
in der Dienststelle Angehörige verschiedener 
Gruppen beschäftigt, so soll jede Gruppe im 
Wahlvorstand vertreten sein. Für die Mitglie-
der des Wahlvorstandes sollen Ersatzmitglie-
der benannt werden.

(2) Besteht sechs Wochen vor Beginn 
des Zeitraums für die nächsten allgemeinen 
Personalratswahlen nach § 20 Abs. 1 kein 
Wahlvorstand oder besteht in einer Dienst-
stelle, die die Voraussetzungen des § 9 
Abs. 1 erfüllt, kein Personalrat, so beruft die 
Dienststellenleitung auf Antrag von mindes-
tens drei Wahlberechtigten oder einer in der 
Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eine 
Personalversammlung zur Wahl des Wahl-
vorstandes ein. Die Zusammensetzung des 
Wahlvorstands richtet sich nach Abs. 1. Die 
Personalversammlung wählt eine Versamm-
lungsleiterin oder einen Versammlungsleiter.

(3) Findet eine Personalversammlung 
nicht statt oder wählt die Personalversamm-
lung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn die 
Dienststellenleitung auf Antrag von mindes-
tens drei Wahlberechtigten oder einer in der 
Dienststelle vertretenen Gewerkschaft.

§ 17

Aufgaben des Wahlvorstands
(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl un-

verzüglich einzuleiten und durchzuführen. 
Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflich-
tung nicht nach, so beruft die Dienststellen-
leitung auf Antrag von mindestens drei Wahl-
berechtigten oder einer in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaft eine Personalver-
sammlung zur Wahl eines neuen Wahlvor-
standes ein. § 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 und 
Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Unverzüglich nach Abschluss der 
Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich die 
Auszählung der Stimmen vor, stellt deren Er-
gebnis in einem Protokoll fest und gibt es den 
Angehörigen der Dienststelle bekannt. Der 
Dienststellenleitung und den in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften ist eine 
Kopie des Protokolls zu übersenden.

§ 18

Freiheit der Wahl, Kosten
(1) Niemand darf die Wahl des Personal-

rats behindern oder in einer gegen die guten 
Sitten verstoßenden Weise beeinflussen. 
Insbesondere dürfen die Wahlberechtigten 
in der Ausübung des aktiven und passiven 
Wahlrechts nicht beschränkt werden.

§ 14

Abweichende Gruppeneinteilung
(1) Die Verteilung der Mitglieder des Per-

sonalrats auf die Gruppen kann abweichend 
von § 13 geordnet werden, wenn die Mehr-
heit der Wahlberechtigten jeder Gruppe dies 
vor der Neuwahl in getrennten geheimen Ab-
stimmungen beschließt.

(2) Für jede Gruppe können auch Ange-
hörige anderer Gruppen vorgeschlagen wer-
den. Die Gewählten vertreten die Gruppe, für 
die sie vorgeschlagen worden sind. Satz 2 
gilt auch für Ersatzmitglieder.

§ 15

Wahlgrundsätze
(1) Der Personalrat wird in geheimer und 

unmittelbarer Wahl gewählt.
(2) Besteht der Personalrat aus mehr als 

einer Person, so wählen die Beamtinnen und 
Beamten sowie die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ihre Vertreterinnen und Vertre-
ter je in getrennten Wahlgängen, es sei denn, 
dass die Mehrheit der Wahlberechtigten je-
der Gruppe vor der Neuwahl in getrennten 
geheimen Abstimmungen die gemeinsame 
Wahl beschließt.

(3) Zur Wahl des Personalrats können die 
wahlberechtigten Beschäftigten sowie die im 
Personalrat vertretenen Gewerkschaften Vor-
schläge machen. Die Wahlvorschläge müssen 
mindestens so viele Bewerberinnen und Be-
werber enthalten wie erforderlich sind, um die 
anteilige Verteilung der Sitze im Personalrat 
auf Frauen und Männer zu erreichen. Jeder 
Wahlvorschlag der Beschäftigten muss von 
mindestens fünf Prozent der wahlberechtigten 
Gruppenangehörigen, jedoch mindestens von 
zwei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. In 
jedem Falle genügt die Unterzeichnung durch 
50 Gruppenangehörige.

(4) Die Wahl wird in der Regel nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl durchge-
führt. Nach näherer Bestimmung durch die 
Rechtsverordnung nach § 108 besteht die 
Möglichkeit, dass die Wahlberechtigten ab-
weichend von § 13 Abs. 1 Satz 2 aus den 
Bewerberinnen und Bewerbern einer unter 
Berücksichtigung des Anteils der Geschlech-
ter aufgestellten Vorschlagsliste so viele Per-
sonen wählen können, wie bei Gruppenwahl 
Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen 
Gruppe und bei gemeinsamer Wahl Personal-
ratsmitglieder zu wählen sind (personalisierte 
Verhältniswahl). Wird nur ein Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet eine Mehrheitswahl 
statt. In Dienststellen, deren Personalrat aus 
einer Person besteht, wird dieser mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gewählt. Das gleiche 
gilt für Gruppen, denen nur eine Vertreterin 
oder ein Vertreter im Personalrat zusteht.

(5) Ist gemeinsame Wahl beschlossen 
worden, so muss jeder Wahlvorschlag der Be-
schäftigten von mindestens fünf Prozent der 
wahlberechtigten Beschäftigten unterzeichnet 
sein; Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(6) Jede Beschäftigte und jeder Beschäf-
tigte kann nur auf einem Wahlvorschlag und 
nur mit ihrer oder seiner Zustimmung be-
nannt werden.
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§ 21

Vorzeitige Neuwahl
(1) Außerhalb des in § 20 Abs. 1 genann-

ten Zeitraums ist der Personalrat neu zu wäh-
len, wenn
1.  mit Ablauf von 24 Monaten, vom Tag der 

Wahl gerechnet, die Zahl der regelmäßig 
Beschäftigten um die Hälfte, mindestens 
aber um 50 gestiegen oder gesunken ist,

2.  die Gesamtzahl der Mitglieder des Perso-
nalrats, auch nach Eintreten sämtlicher Er-
satzmitglieder, um mehr als ein Viertel der 
vorgeschriebenen Zahl gesunken ist,

3.  der Personalrat mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder seinen Rücktritt beschlossen 
hat,

4.  die Personalratswahl mit Erfolg gerichtlich 
angefochten worden ist, oder

5.  der Personalrat durch gerichtliche Ent-
scheidung aufgelöst ist.
(2) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

führt der Personalrat die Geschäfte weiter, 
bis sich der neu gewählte Personalrat kons-
tituiert hat.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 4 und 5 
nimmt der Wahlvorstand, der die Neuwahl 
durchführt, die dem Personalrat nach diesem 
Gesetz zustehenden Befugnisse und Pflich-
ten wahr, bis sich der neu gewählte Personal-
rat konstituiert hat. Die Bestellung des Wahl-
vorstands nach § 16 Abs. 2 oder 3 erfolgt 
unverzüglich nach Eintritt der Rechtskraft 
der Entscheidung. Der Wahlvorstand hat die 
Neuwahl unverzüglich einzuleiten.

§ 22

Folgen von Umstrukturierungen
(1) Werden Gemeinden, Gemeindever-

bände und sonstige Körperschaften, Anstal-
ten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts 
in eine andere juristische Person des öffent-
lichen Rechts eingegliedert oder schließen 
sie sich zu einer neuen juristischen Person 
des öffentlichen Rechts zusammen, so sind 
die Personalräte neu zu wählen. Die bis zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Einglie-
derung oder der Neubildung bestehenden 
Personalräte bestellen gemeinsam unver-
züglich Wahlvorstände für die Neuwahlen. 
Die bisherigen Personalräte führen die Ge-
schäfte gemeinsam weiter, bis sich die neu-
gewählten Personalräte konstituiert haben. 
Die Aufgaben der oder des Vorsitzenden 
werden von Sitzung zu Sitzung abwechselnd 
von den Vorsitzenden der bisherigen Perso-
nalräte wahrgenommen. Hat sich die Zahl 
der Beschäftigten der Körperschaft um we-
niger als zehn Prozent geändert, findet keine 
Neuwahl statt.

(2) Werden Dienststellen im Sinne dieses 
Gesetzes ganz in eine andere Dienststelle 
eingegliedert oder zu einer neuen Dienst-
stelle zusammengeschlossen, so werden die 
betroffenen Personalvertretungen bis zu den 
nächsten regelmäßigen Personalratswahlen 
nach Maßgabe der nachfolgenden Sätze zu-
sammengefasst. Im Falle der Eingliederung 
treten zur Personalvertretung der aufnehmen-
den Dienststelle Personalratsmitglieder aus 

(2) Die sächlichen Kosten der Wahl trägt 
die Dienststelle. Notwendige Versäumnis von 
Arbeitszeit infolge der Ausübung des Wahl-
rechts, der Teilnahme an den in den §§ 16 
und 17 Abs. 1 genannten Personalversamm-
lungen oder der Betätigung im Wahlvorstand 
hat keine Minderung der Dienstbezüge oder 
des Arbeitsentgelts zur Folge. Für die Mitglie-
der des Wahlvorstandes gelten § 35 Abs. 2 
und 3, die §§ 37 und 38 Abs. 1 sowie § 39 
entsprechend.

(3) Den Beschäftigten werden die notwen-
digen Fahrtkosten für die Reise von der Be-
schäftigungsstelle oder von der Ausbildungs-
stelle zum Wahlort und zurück nach den 
Vorschriften über die Reisekostenvergütung 
der Beamtinnen und Beamten erstattet.

§ 19

Anfechtung der Wahl
Mindestens drei Wahlberechtigte, jede 

in der Dienststelle vertretene Gewerkschaft 
oder die Dienststellenleitung können binnen 
einer Frist von 14 Tagen, vom Tag der Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses gerechnet, 
die Wahl beim Verwaltungsgericht anfech-
ten, wenn gegen wesentliche Vorschriften 
über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder 
das Wahlverfahren verstoßen worden ist, es 
sei denn, dass durch den Verstoß das Wahl-
ergebnis nicht geändert oder beeinflusst wer-
den konnte.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t
Amtszeit

§ 20

Regelmäßiger Wahlzeitraum, Amtszeit
(1) Die regelmäßigen Personalratswahlen 

finden alle vier Jahre in der Zeit zwischen 
dem 1. und dem 31. Mai statt, beginnend mit 
dem Jahr 2024.

(2) Die regelmäßige Amtszeit des Per-
sonalrats beträgt vier Jahre. Die Amtszeit 
beginnt am 1. Juni des Jahres, in dem die 
regelmäßigen Personalratswahlen stattfin-
den, und endet mit Ablauf von vier Jahren. 
Hat sich nach Ablauf der Amtszeit ein neuer 
Personalrat noch nicht konstituiert, führt der 
bisherige Personalrat die Geschäfte weiter, 
bis sich der neu gewählte Personalrat kons-
tituiert hat, längstens jedoch bis zum Ablauf 
des 31. Juli.

(3) Hat außerhalb des für die regelmäßi-
gen Personalratswahlen festgelegten Zeit-
raums eine Personalratswahl stattgefunden, 
so ist der Personalrat in dem auf die Wahl 
folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßi-
gen Personalratswahlen neu zu wählen. Hat 
die Amtszeit des Personalrats zu Beginn des 
für die regelmäßigen Personalratswahlen 
festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr 
betragen, so ist der Personalrat in dem über-
nächsten Zeitraum der regelmäßigen Perso-
nalratswahlen neu zu wählen.
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§ 24

Erlöschen der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft im Personalrat er-

lischt durch
1.  Ablauf der Amtszeit,
2.  Niederlegung des Amtes,
3.  Beendigung des Dienst- oder Arbeitsver-

hältnisses, es sei denn, die Wahlberechti-
gung bleibt bestehen,

4.  Ausscheiden aus der Dienststelle,
5.  Verlust der Wählbarkeit,
6.  Eintritt in eine mehr als zwölfmonatige Be-

urlaubung,
7.  Eintritt in die Freistellungsphase der Alters-

teilzeit im Blockmodell,
8.  gerichtliche Entscheidung nach § 23,
9.  gerichtliche Entscheidung über die Fest-

stellung der Nichtwählbarkeit nach Ablauf 
der in § 19 bestimmten Frist, es sei denn, 
der Mangel liegt nicht mehr vor.
(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat wird 

durch den Wechsel der Gruppenzugehörig-
keit eines Mitglieds nicht berührt; dieses ver-
tritt weiterhin die Gruppe, von der es gewählt 
wurde.

§ 25

Ruhen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft von Beamtinnen und 

Beamten im Personalrat ruht, solange ihnen 
die Führung der Dienstgeschäfte verboten ist 
oder sie wegen eines schwebenden Diszipli-
narverfahrens vorläufig des Dienstes entho-
ben sind. Das gleiche gilt für die Mitgliedschaft 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
solange ihnen die Wahrnehmung dienstlicher 
Angelegenheiten untersagt oder über eine 
Klage wegen fristloser Entlassung noch nicht 
rechtskräftig entschieden worden ist.

§ 26

Eintritt von Ersatzmitgliedern
(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Perso-

nalrat aus, so tritt ein Ersatzmitglied ein. Ist 
ein Mitglied des Personalrats zeitweilig ver-
hindert, so tritt ein Ersatzmitglied für die Dau-
er der Verhinderung ein.

(2) Die Ersatzmitglieder werden der Rei-
he nach aus den nicht gewählten Beschäf-
tigten derjenigen Vorschlagslisten entnom-
men, denen die zu ersetzenden Mitglieder 
angehören. Ist das ausgeschiedene oder 
verhinderte Mitglied mit einfacher Stimmen-
mehrheit gewählt, so tritt die oder der nicht 
gewählte Beschäftigte mit der nächsthöheren 
Stimmenzahl als Ersatzmitglied ein.

(3) Ist die Personalratswahl mit Erfolg 
angefochten worden oder der Personalrat 
durch gerichtliche Entscheidung aufgelöst, 
treten Ersatzmitglieder nicht ein.

den Personalvertretungen der eingegliederten 
Dienststellen in der Zahl hinzu, die dem Anteil 
der in die aufnehmende Dienststelle gewech-
selten Wahlberechtigten dieser Dienststellen 
an der neuen Gesamtzahl der Wahlberechtig-
ten der Dienststelle entspricht, mindestens je-
doch jeweils ein Personalratsmitglied. Ein An-
teils-Restwert von 0,5 und mehr steht für ein 
Personalratsmitglied. Die hinzutretenden Per-
sonalratsmitglieder werden von den jeweiligen 
bisherigen Personalräten der eingegliederten 
Dienststellen aus ihrer Mitte in Einzelabstim-
mungen mit einfacher Mehrheit bestimmt. Die 
übrigen Mitglieder dieser Personalräte werden 
Ersatzmitglieder; über die Reihenfolge ent-
scheiden die bisherigen Personalräte in Ein-
zelabstimmungen mit einfacher Mehrheit. Bei 
den Abstimmungen nach Satz 4 und 5 sollen 
die Gruppen, die Geschlechter und die in den 
bisherigen Personalräten vertretenen Listen 
angemessen berücksichtigt werden. Im Falle 
des Zusammenschlusses wird entsprechend 
verfahren, wobei der Personalrat der größten 
der zusammengeschlossenen Dienststellen 
als Personalrat der aufnehmenden Dienststel-
le gilt.

(3) Im Falle der Ausgliederung oder der 
teilweisen Eingliederung von Dienststellen 
gilt Abs. 1 entsprechend.

(4) Das für das Recht des öffentlichen 
Dienstes zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Fol-
gen von Umstrukturierungsmaßnahmen auf 
die Personalvertretungen abweichend von 
Abs. 1 bis 3 zu regeln, soweit dies erforder-
lich ist, um Erschwernisse auszugleichen 
und eine ausreichende Interessenwahrneh-
mung der Beschäftigten sicherzustellen. Es 
kann dabei insbesondere Bestimmungen 
treffen über
1.  den Zeitpunkt für die Neuwahl der Perso-

nalvertretungen,
2.  die vorübergehende Wahrnehmung der 

Aufgaben neu zu wählender Personalver-
tretungen durch die bisherigen Personal-
vertretungen, deren Vorsitzende oder de-
ren Stellvertreterinnen und Stellvertreter,

3.  die Änderung der Amtszeit der Personal-
vertretungen,

4.  die Bestellung von Wahlvorständen für 
Neuwahlen.

§ 23

Ausschluss eines Mitglieds, Auflösung des 
Personalrats

Ein Viertel der Wahlberechtigten oder eine 
in der Dienststelle vertretene Gewerkschaft 
kann bei dem Verwaltungsgericht den Aus-
schluss eines Mitglieds aus dem Personalrat 
oder die Auflösung des Personalrats wegen 
grober Vernachlässigung seiner gesetzlichen 
Befugnisse oder wegen grober Verletzung 
seiner gesetzlichen Pflichten beantragen. 
Der Personalrat kann aus denselben Grün-
den den Ausschluss eines Mitglieds beantra-
gen. Die Dienststellenleitung kann den Aus-
schluss eines Mitglieds aus dem Personalrat 
oder die Auflösung des Personalrats wegen 
grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflich-
ten beantragen.
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hat die oder der Vorsitzende eine Sitzung an-
zuberaumen und den Gegenstand, dessen 
Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung 
zu setzen.

§ 29

Durchführung der Sitzungen,  
Teilnahmeberechtigte

(1) Die Sitzungen des Personalrats sind 
nicht öffentlich. Der Personalrat kann ihm zur 
Verfügung gestelltes Büropersonal zur Er-
stellung des Protokolls hinzuziehen.

(2) Die Sitzungen des Personalrats finden 
in der Regel während der Arbeitszeit statt.

(3) Die Sitzungen des Personalrats finden 
in der Regel als Präsenzsitzung in Anwesen-
heit seiner Mitglieder vor Ort statt. Die Sitzung 
kann vollständig oder durch Zuschaltung ein-
zelner Mitglieder oder Teilnahmeberechtigter 
mittels Video- oder Telefonkonferenz durch-
geführt werden, wenn
1.  vorhandene Einrichtungen genutzt wer-

den, die durch die Dienststelle zur dienst-
lichen Nutzung freigegeben sind,

2.  nicht mindestens 25 Prozent der Mitglie-
der des Personalrats binnen einer von der 
oder dem Vorsitzenden zu bestimmenden 
Frist gegenüber der oder dem Vorsitzen-
den widersprechen und

3.  der Personalrat geeignete Maßnahmen 
trifft, um sicherzustellen, dass Dritte vom 
Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen 
können.

Eine Aufzeichnung ist unzulässig. Perso-
nalratsmitglieder, die mittels Video- oder 
Telefonkonferenz an Sitzungen teilnehmen, 
gelten als anwesend im Sinne des § 30  
Abs. 1 und 2. § 32 Abs. 1 Satz 3 findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass die oder der 
Vorsitzende vor Beginn der Beratung die zu-
geschalteten Personalratsmitglieder feststellt 
und in die Anwesenheitsliste einträgt. Das 
Recht eines Personalratsmitglieds, an einer 
vor Ort stattfindenden Sitzung in Präsenz 
teilzunehmen, wird durch die Möglichkeit der 
Teilnahme mittels Video- oder Telefonkonfe-
renz nicht eingeschränkt.

(4) Die Dienststellenleitung nimmt an den 
Sitzungen teil, die auf ihr Verlangen anbe-
raumt worden sind, oder zu denen sie ein-
geladen worden ist. Sie ist berechtigt, zu den 
Sitzungen sachkundige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hinzuzuziehen. Sie ist ferner be-
rechtigt, zu ihrer Beratung eine Vertreterin 
oder einen Vertreter des jeweiligen Arbeit-
geberverbandes oder des jeweiligen kom-
munalen Spitzenverbandes hinzuzuziehen. 
In diesem Fall kann auch der Personalrat 
Sachverständige beiziehen. Satz 3 und 4 
gelten nicht, soweit Gegenstände behandelt 
werden, die die Mitteilung oder Erörterung 
schutzwürdiger personenbezogener Daten 
(Abs. 7 Satz 3) einschließen, es sei denn, die 
oder der Betroffene stimmt zu, oder soweit 
Anordnungen behandelt werden, durch die 
die Alarmbereitschaft oder der Einsatz der 
Vollzugspolizei geregelt werden.

(5) Eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, die 
oder der von dieser benannt wird, nimmt 

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Geschäftsführung

§ 27

Vorsitz

(1) Der Personalrat wählt aus seiner Mitte 
mit einfacher Mehrheit die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden und eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter oder mehrere Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter. Bei der Wahl 
der Stellvertreterinnen und Stellvertreter sol-
len die Gruppen und die im Personalrat vertre-
tenen Gewerkschaften berücksichtigt werden.

(2) Die oder der Vorsitzende führt die lau-
fenden Geschäfte. Sie oder er kann diese 
Befugnis auf ihre oder seine Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter übertragen.

(3) Die oder der Vorsitzende vertritt den 
Personalrat im Rahmen der von diesem ge-
fassten Beschlüsse. Bei Angelegenheiten, 
die nur eine Gruppe betreffen, soll bei der 
Vertretung ein Mitglied dieser Gruppe betei-
ligt werden.

§ 28

Anberaumung der Sitzungen

(1) Spätestens eine Woche nach dem 
Wahltag hat der Wahlvorstand die Mitglie-
der des Personalrats zur konstituierenden 
Sitzung und Vornahme der nach § 27 Abs. 1 
vorgeschriebenen Wahlen einzuberufen. Die 
oder der Vorsitzende des Wahlvorstands lei-
tet die Sitzung, bis der Personalrat aus seiner 
Mitte eine Wahlleiterin oder einen Wahlleiter 
bestellt hat.

(2) Die weiteren Sitzungen beraumt die 
oder der Vorsitzende des Personalrats an; 
dabei ist auf die dienstlichen Erfordernisse 
Rücksicht zu nehmen. Die oder der Vorsit-
zende setzt die Tagesordnung fest und leitet 
die Sitzung. Sie oder er hat die Mitglieder des 
Personalrats zu den Sitzungen rechtzeitig zu 
laden und ihnen die Tagesordnung mitzutei-
len. Satz 3 gilt auch für die Ladung anderer 
Personen, soweit sie ein Recht auf Teilnah-
me an der Sitzung haben.

(3) Kann ein Mitglied des Personalrats 
oder eine andere Teilnahmeberechtigte oder 
ein anderer Teilnahmeberechtigter an der 
Sitzung nicht teilnehmen, so hat sie oder er 
dies unter Angabe der Gründe unverzüglich 
der oder dem Vorsitzenden mitzuteilen. In 
diesem Falle ist die Ladung des jeweiligen 
Ersatzmitgliedes sicherzustellen.

(4) Auf Antrag

1.  eines Viertels der Mitglieder des Personal-
rats,

2.  der Mehrheit der Vertreterinnen und Ver-
treter einer Gruppe,

3.  der Dienststellenleitung,
4.  der Schwerbehindertenvertretung in An-

gelegenheiten, die schwerbehinderte Be-
schäftigte besonders betreffen, oder

5.  der Mehrheit der Mitglieder der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung in Angele-
genheiten, die besonders die in § 52 ge-
nannten Beschäftigten betreffen,
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§ 31

Aussetzen von Beschlüssen
(1) Erachtet die Mehrheit der Vertreterin-

nen und Vertreter einer Gruppe oder der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung einen 
Beschluss des Personalrats als eine erheb-
liche Beeinträchtigung wichtiger Interessen 
der durch sie vertretenen Beschäftigten, so 
ist auf ihren Antrag der Beschluss auf die 
Dauer von sechs Arbeitstagen vom Zeitpunkt 
der Beschlussfassung an auszusetzen. In 
dieser Frist soll, gegebenenfalls mit Hilfe der 
unter den Mitgliedern des Personalrats oder 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
vertretenen Gewerkschaften, eine Verstän-
digung versucht werden. Bei der Aussetzung 
eines Beschlusses nach Satz 1 verlängern 
sich die Fristen nach diesem Gesetz um die 
Dauer der Aussetzung.

(2) Nach Ablauf der Frist nach Abs. 1 Satz 1 
ist über die Angelegenheit neu zu beschlie-
ßen. Wird der erste Beschluss bestätigt, so 
kann der Antrag auf Aussetzung nicht wieder-
holt werden.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn die Schwerbehindertenvertretung ei-
nen Beschluss des Personalrats als eine er-
hebliche Beeinträchtigung wichtiger Interes-
sen der durch sie vertretenen Beschäftigten 
erachtet.

§ 32

Protokoll
(1) Über jede Verhandlung des Personal-

rats ist ein Protokoll zu führen, das mindes-
tens den Wortlaut der Beschlüsse und die 
Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst sind, 
enthält. Das Protokoll ist von der oder dem 
Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied 
zu unterzeichnen. Dem Protokoll ist eine An-
wesenheitsliste beizufügen, in die sich jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eigenhän-
dig einzutragen hat; § 29 Abs. 3 Satz 5 bleibt 
unberührt.

(2) Die Mitglieder des Personalrats sowie 
die Schwerbehindertenvertretung erhalten 
eine Kopie des Protokolls. Hat die Dienst-
stellenleitung an der Sitzung teilgenommen, 
so ist ihr der entsprechende Auszug aus dem 
Protokoll zur Unterzeichnung vorzulegen und 
in Kopie zuzuleiten. Haben Beauftragte der 
Gewerkschaften an der Sitzung teilgenom-
men, so ist ihnen der entsprechende Auszug 
aus dem Protokoll in Kopie zuzuleiten. Ein-
wendungen gegen das Protokoll sind unver-
züglich schriftlich oder elektronisch zu erhe-
ben; sie werden dem Protokoll beigefügt.

§ 33

Geschäftsordnung

Sonstige Bestimmungen über die Ge-
schäftsführung können in einer Geschäfts-
ordnung getroffen werden, die der Perso-
nalrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner 
Mitglieder beschließt.

an allen Sitzungen beratend teil. An der Be-
handlung von Angelegenheiten, die die in  
§ 52 genannten Beschäftigten besonders be-
treffen, kann die gesamte Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung beratend teilnehmen. 
Bei Beschlüssen des Personalrats, die über-
wiegend die in § 52 genannten Beschäftigten 
betreffen, haben alle Mitglieder der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung Stimmrecht.

(6) Die Schwerbehindertenvertretung hat 
das Recht, an allen Sitzungen des Personal-
rats beratend teilzunehmen.

(7) An allen Sitzungen des Personalrats 
können Beauftragte der im Personalrat der 
Dienststelle vertretenen Gewerkschaften 
beratend teilnehmen. Dies gilt nicht, soweit 
Gegenstände behandelt werden, die die 
Mitteilung oder Erörterung schutzwürdiger 
personenbezogener Daten einschließen, es 
sei denn, die oder der Betroffene stimmt zu, 
oder soweit Anordnungen behandelt werden, 
durch die die Alarmbereitschaft und der Ein-
satz der Vollzugspolizei geregelt werden. Als 
schutzwürdig gelten Angaben über die Ge-
sundheit, die Eignung, die Leistung oder das 
Verhalten der Beschäftigten, Bewerberinnen 
oder Bewerber.

§ 30

Beschlussfassung
(1) Der Personalrat beschließt mit einfa-

cher Stimmenmehrheit der anwesenden Mit-
glieder. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag 
abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zählen zur Berechnung der Mehr-
heit nicht mit.

(2) Der Personalrat ist nur beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist; Stellvertretung durch Ersatz-
mitglieder ist zulässig.

(3) Bei der Feststellung der Stimmen-
mehrheit werden die Stimmen anderer an-
wesender Personen, die über ein Stimmrecht 
verfügen, mitgezählt.

(4) An der Beratung und Beschlussfas-
sung über Angelegenheiten, die die persön-
lichen Interessen eines Mitgliedes des Per-
sonalrats unmittelbar berühren, nimmt dieses 
Mitglied nicht teil. Entsprechendes gilt für 
diejenigen Personen, die nach diesem Ge-
setz berechtigt sind, an den Sitzungen des 
Personalrats beratend oder mit Stimmrecht 
teilzunehmen.

(5) Über die Angelegenheiten der Beam-
tinnen und Beamten sowie der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer wird vom Personal-
rat gemeinsam beraten und beschlossen. In 
Angelegenheiten, die lediglich die Angehö-
rigen einer Gruppe betreffen, beschließen 
nach gemeinsamer Beratung im Personalrat 
auf ihren Antrag nur die Vertreterinnen und 
Vertreter dieser Gruppe. Der Antrag muss 
von der Mehrheit der in der Sitzung anwesen-
den Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe 
gestellt werden. Die Abs. 1 und 2 gelten ent-
sprechend.
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§ 38

Freistellung
(1) Mitglieder des Personalrats sind auf 

Antrag des Personalrats von ihrer dienstli-
chen Tätigkeit freizustellen, wenn und soweit 
es nach Umfang und Art der Dienststelle zur 
ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist. Bei der Freistellung 
sind nach der oder dem Vorsitzenden die 
Gruppen entsprechend ihrer Stärke und die 
im Personalrat vertretenen Gewerkschaften 
und freien Listen entsprechend ihrem Stim-
menanteil zu berücksichtigen, soweit sie 
nicht auf die Freistellung verzichten; dabei 
ist die oder der Vorsitzende anzurechnen. 
Gewerkschaften, die zur selben Spitzenorga-
nisation gehören, sowie freie Listen können 
sich hierfür gruppenübergreifend zusammen-
schließen. Die Freistellung darf nicht zur Be-
einträchtigung des beruflichen Werdegangs 
führen. Verweigert die Dienststelle die Frei-
stellung, so kann der Personalrat unmittelbar 
die Einigungsstelle anrufen; für die Bildung 
der Einigungsstelle und das Verfahren gelten 
die §§ 69 und 70.

(2) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit sind 
nach Abs. 1 auf Antrag ganz freizustellen in 
Dienststellen mit in der Regel
 1.  300 bis 600 Beschäftigten ein Mitglied,
 2.  601 bis 1 000 Beschäftigten zwei Mitglie-

der,
 3.  1 001 bis 2 000 Beschäftigten drei Mit-

glieder,
 4.  2 001 bis 3 000 Beschäftigten vier Mit-

glieder,
 5.  3 001 bis 4 000 Beschäftigten fünf Mit-

glieder,
 6.  4 001 bis 5 000 Beschäftigten sechs Mit-

glieder,
 7.  5 001 bis 6 000 Beschäftigten sieben Mit-

glieder,
 8.  6 001 bis 7 000 Beschäftigten acht Mit-

glieder,
 9.  7 001 bis 8 000 Beschäftigten neun Mit-

glieder,
10.  8 001 bis 9 000 Beschäftigten zehn Mit-

glieder,
11.  9 001 bis 10 000 Beschäftigten elf Mit-

glieder.
In Dienststellen mit mehr als 10 000 Beschäf-
tigten ist für je angefangene weitere 2 000 
Beschäftigte ein weiteres Mitglied freizustel-
len. Eine entsprechende teilweise Freistel-
lung mehrerer Mitglieder ist möglich.

§ 39

Schulungs- und Bildungsmaßnahmen
Personalratsmitgliedern ist für die Teilnah-

me an Schulungs- und Bildungsveranstaltun-
gen, die der Personalratsarbeit dienen, auf 
Antrag die erforderliche Dienstbefreiung un-
ter Fortzahlung der Dienstbezüge oder des 
Arbeitsentgeltes zu gewähren.

§ 34

Sprechstunden, Mitteilungen an die  
Beschäftigten

(1) Der Personalrat kann Sprechstunden 
während der Arbeitszeit einrichten. Zeit und 
Ort bestimmt er im Einvernehmen mit der 
Dienststellenleitung.

(2) Der Personalrat kann Mitteilungen an 
die Beschäftigten über Angelegenheiten, die 
sie betreffen, herausgeben. Ihm werden in 
den Dienststellen geeignete Plätze für Be-
kanntmachungen und Aushänge zur Verfü-
gung gestellt. Für Informationen nach Satz 1 
und 2 kann der Personalrat auch die in der 
Dienststelle üblicherweise genutzten Informa-
tions- und Kommunikationssysteme nutzen.

§ 35

Kosten
(1) Die durch die Tätigkeit des Personal-

rats entstehenden Kosten trägt die Dienst-
stelle.

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden 
und die laufende Geschäftsführung hat die 
Dienststelle dem Personalrat Räume und 
Geschäftsbedarf einschließlich in der Dienst-
stelle üblicherweise genutzter Informati-
ons- und Kommunikationstechnik in dem zur 
sachgerechten Wahrnehmung seiner Aufga-
ben erforderlichen Umfang zur Verfügung zu 
stellen.

(3) Für Reisen von Mitgliedern des Per-
sonalrats, die dieser in Erfüllung seiner Auf-
gaben beschlossen hat, werden Reisekosten 
nach den Vorschriften über die Reisekosten-
vergütung der Beamtinnen und Beamten er-
stattet. In diesen Fällen ist die Reise der für 
die Genehmigung von Dienstreisen zustän-
digen Stelle rechtzeitig vorher anzuzeigen. 
Für den Ersatz von Sachschäden an privaten 
Kraftfahrzeugen gelten die beamtenrechtli-
chen Bestimmungen entsprechend.

§ 36

Verbot der Beitragserhebung
Der Personalrat darf für seine Zwecke von 

den Beschäftigten keine Beiträge erheben 
oder annehmen.

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Rechtsstellung der Personalratsmitglieder

§ 37

Ehrenamtlichkeit, Versäumnis von  
Arbeitszeit

(1) Die Mitglieder des Personalrats führen 
ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Versäumnis von Arbeitszeit, die zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Auf-
gaben des Personalrats erforderlich ist, hat 
keine Minderung der Dienstbezüge, des 
Arbeitsentgelts und aller Zulagen zur Folge. 
Werden Personalratsmitglieder für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben über ihre regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihnen 
ein entsprechender Zeitausgleich in Freizeit 
zu gewähren.
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hältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit als begründet.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch, wenn 
das Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf 
eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit 
des Personalrats erfolgreich endet.

(4) Wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund 
derer dem Arbeitgeber unter Berücksichti-
gung aller Umstände die Weiterbeschäfti-
gung nicht zugemutet werden kann, so kann 
er spätestens bis zum Ablauf von zwei Wo-
chen nach Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses beim Verwaltungsgericht 
beantragen,
1.  festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis 

nach den Abs. 2 oder 3 nicht begründet 
wird, oder

2.  das bereits nach den Abs. 2 oder 3 begrün-
dete Arbeitsverhältnis aufzulösen.

In dem Verfahren vor dem Verwaltungsge-
richt ist der Personalrat Beteiligter.

(5) Die Abs. 2 bis 4 sind unabhängig da-
von anzuwenden, ob der Arbeitgeber seiner 
Mitteilungspflicht nach Abs. 1 nachgekom-
men ist.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t
Datenschutz

§ 42

Grundsätze

Bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten hat der Personalrat die Vorschriften 
über den Datenschutz einzuhalten. Soweit 
der Personalrat zur Erfüllung der in seiner 
Zuständigkeit liegenden Aufgaben personen-
bezogene Daten verarbeitet, ist die Dienst-
stelle der für die Verarbeitung Verantwort-
liche im Sinne der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften. Die Dienststelle und der Per-
sonalrat unterstützen sich gegenseitig bei 
der Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften. Die oder der Datenschutzbe-
auftragte ist gegenüber der Dienststelle zur 
Verschwiegenheit verpflichtet über Informa-
tionen, die Rückschlüsse auf den Meinungs-
bildungsprozess des Personalrats zulassen. 
§ 6 Abs. 4 Satz 3 und 4 des Hessischen Da-
tenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes 
vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. November 2021 
(GVBl. S. 718), gilt auch im Hinblick auf das 
Verhältnis der oder des Datenschutzbeauf-
tragten zur Dienststelle.

DRITTER TEIL
Die Personalversammlung

§ 43

Allgemeines
(1) Die Personalversammlung besteht 

aus den Beschäftigten der Dienststelle.
(2) Kann nach den dienstlichen Verhält-

nissen eine gemeinsame Versammlung aller 
Beschäftigten der Dienststelle nicht stattfin-
den, so sind Teilversammlungen abzuhalten.

§ 40

Schutz vor Kündigung, Versetzung,  
Abordnung und Zuweisung

(1) Die außerordentliche Kündigung von 
Mitgliedern des Personalrats, die in einem 
Arbeitsverhältnis stehen, bedarf der Zu-
stimmung des Personalrats. Verweigert der 
Personalrat seine Zustimmung oder äußert 
er sich nicht innerhalb von drei Arbeitstagen 
nach Eingang des Antrags, so kann das Ver-
waltungsgericht sie auf Antrag der Dienststel-
lenleitung ersetzen, wenn die außerordentli-
che Kündigung unter Berücksichtigung aller 
Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfah-
ren vor dem Verwaltungsgericht ist die betrof-
fene Person Beteiligte.

(2) Mitglieder des Personalrats dürfen 
gegen ihren Willen nur versetzt, zugewiesen, 
abgeordnet oder im Wege der Personalge-
stellung einem Dritten zugewiesen werden, 
wenn dies aus wichtigen dienstlichen Grün-
den auch unter Berücksichtigung der Mit-
gliedschaft im Personalrat unvermeidbar ist 
und der Personalrat zustimmt; dies gilt nicht 
für einen Dienststellenwechsel zum Zwecke 
der Ausbildung oder im Anschluss daran 
sowie bei Auflösung einer Behörde oder bei 
einer auf Rechtsvorschrift beruhenden we-
sentlichen Änderung des Aufbaus oder der 
Verschmelzung einer Behörde mit einer an-
deren. Als Versetzung im Sinne des Satz 1 
gilt auch die mit einem Wechsel des Dienst-
ortes verbundene Umsetzung in derselben 
Dienststelle.

(3) Für Mitglieder des Wahlvorstands so-
wie für Wahlbewerberinnen und Wahlbewer-
ber gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend.

§ 41

Besonderer Schutz der Auszubildenden
(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine 

Beschäftigte oder einen Beschäftigten, die 
oder der in einem Berufsausbildungsver-
hältnis nach dem Berufsbildungsgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I  
S. 1174), dem Krankenpflegegesetz vom  
16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I  
S. 1307), dem Pflegeberufegesetz vom  
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 11. Juli 2021 (BGBl. I  
S. 2754), oder dem Hebammengesetz vom 
22. November 2019 (BGBl. I S. 1759), ge-
ändert durch Gesetz vom 24. Februar 2021 
(BGBl. I S. 274), steht und die oder der Mit-
glied des Personalrats ist, nach erfolgreicher 
Beendigung des Berufsausbildungsverhält-
nisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit zu übernehmen, so hat er dies 
drei Monate vor Beendigung des Berufsaus-
bildungsverhältnisses der oder dem Auszu-
bildenden schriftlich mitzuteilen.

(2) Verlangt eine Auszubildende oder ein 
Auszubildender im Sinne des Abs. 1, die oder 
der Mitglied des Personalrats ist, innerhalb 
der letzten drei Monate vor Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich 
die Weiterbeschäftigung, so gilt im Anschluss 
an das erfolgreiche Berufsausbildungsver-
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§ 46

Angelegenheiten der Personalversammlung
(1) Der Personalrat soll mindestens ein-

mal in jedem Kalenderjahr in einer Personal-
versammlung einen Tätigkeitsbericht erstat-
ten.

(2) Die Personalversammlung kann alle 
Angelegenheiten behandeln, die die Dienst-
stelle oder ihre Beschäftigten unmittelbar 
betreffen, insbesondere die aktuelle Entwick-
lung von Tarif-, Besoldungs- und Sozialange-
legenheiten sowie Fragen der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern, der 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
und der Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf. § 2 Abs. 2 und 5 gilt für die Perso-
nalversammlung entsprechend.

 (3) Die Personalversammlung kann dem 
Personalrat Anträge unterbreiten und zu sei-
nen Beschlüssen Stellung nehmen.

(4) Der Personalrat unterrichtet die Be-
schäftigten über die Behandlung der Anträge 
und den Fortgang der in der Personalver-
sammlung behandelten Angelegenheiten.

VIERTER TEIL
Stufenvertretungen und Gesamtpersonalrat

E r s t e r  A b s c h n i t t

Stufenvertretungen

§ 47

Bildung von Stufenvertretungen
Für den Geschäftsbereich mehrstufiger 

Verwaltungen und Gerichte werden bei den 
Behörden der Mittelstufe Bezirkspersonalrä-
te, bei den obersten Dienstbehörden Haupt-
personalräte gebildet (Stufenvertretungen).

§ 48

Wahl und Zusammensetzung
(1) Die Mitglieder des Bezirkspersonal-

rats werden von den zum Geschäftsbereich 
der Behörde der Mittelstufe, die Mitglieder 
des Hauptpersonalrats von den zum Ge-
schäftsbereich der obersten Dienstbehörde 
gehörenden Beschäftigten gewählt. Soweit 
bei unteren Landesbehörden die Personal-
angelegenheiten der Beschäftigten zum Ge-
schäftsbereich verschiedener Mittelbehörden 
gehören, sind diese Beschäftigten für den 
Bezirkspersonalrat bei der jeweils zustän-
digen Mittelbehörde wahlberechtigt. Soweit 
bei Behörden der Mittelstufe die Personal-
angelegenheiten der Beschäftigten zum 
Geschäftsbereich verschiedener oberster 
Landesbehörden gehören, sind diese Be-
schäftigten für den Hauptpersonalrat bei der 
jeweils zuständigen obersten Landesbehör-
de wahlberechtigt.

(2) Die Stufenvertretungen bestehen bei 
in der Regel
1.  bis zu 1 000 Wahlberechtigten im Ge-

schäftsbereich aus sieben Mitgliedern,
2.  1 001 bis 3 000 Wahlberechtigten im Ge-

schäftsbereich aus neun Mitgliedern,

§ 44

Einberufung der Personalversammlung
(1) Der Personalrat beruft die Personal-

versammlung ein und legt die Tagesordnung 
fest.

(2) Der Personalrat ist auf Wunsch der 
Dienststellenleitung oder eines Viertels der 
wahlberechtigten Beschäftigten verpflichtet, 
eine Personalversammlung einzuberufen 
und den Gegenstand, dessen Beratung be-
antragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(3) Auf Antrag einer in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkschaft muss der Personalrat 
vor Ablauf von 20 Arbeitstagen nach Eingang 
des Antrages eine Personalversammlung 
nach Abs. 1 einberufen, wenn im vorherge-
gangenen Kalenderjahr keine Personalver-
sammlung durchgeführt worden ist, in der ein 
Tätigkeitsbericht erstattet worden ist.

§ 45

Durchführung der Personalversammlung, 
Teilnahmeberechtigte

(1) Die Personalversammlung ist nicht öf-
fentlich. Sie wird von der oder dem Vorsitzen-
den des Personalrats geleitet.

(2) An allen Personalversammlungen 
können Beauftragte der in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaften teilnehmen. Sie 
haben Rederecht. Der Personalrat hat die 
Gewerkschaften rechtzeitig über die Einbe-
rufung der Personalversammlung zu infor-
mieren.

(3) Die Dienststellenleitung ist berechtigt, 
an den Personalversammlungen teilzuneh-
men, in denen ein Tätigkeitsbericht erstattet 
wird oder die auf ihren Wunsch einberufen 
worden sind. Sie ist über die Einberufung der 
Personalversammlung rechtzeitig zu infor-
mieren. § 29 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Personalversammlungen nach § 46 
Abs. 1 und auf Wunsch der Dienststellenlei-
tung einberufene Personalversammlungen 
finden während der Arbeitszeit statt, soweit 
nicht die dienstlichen Verhältnisse eine an-
dere Regelung erfordern. Die Teilnahme an 
diesen Personalversammlungen hat keine 
Minderung der Dienstbezüge oder des Ar-
beitsentgelts zur Folge. Soweit Personalver-
sammlungen nach Satz 1 aus dienstlichen 
Gründen außerhalb der Arbeitszeit stattfin-
den müssen, ist den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ein entsprechender Zeitaus-
gleich in Freizeit zu gewähren.

(5) Fahrtkosten, die durch die Teilnahme an 
Personalversammlungen nach Abs. 4 entste-
hen, werden in entsprechender Anwendung 
der Vorschriften über die Reisekostenvergü-
tung der Beamtinnen und Beamten erstattet. 
Dies gilt nicht für Beamtinnen und Beamte im 
Vorbereitungsdienst sowie für Auszubilden-
de, die an zentralen Ausbildungslehrgängen 
teilnehmen.

(6) Andere Personalversammlungen fin-
den außerhalb der Arbeitszeit statt. Hiervon 
kann im Einvernehmen mit der Dienststellen-
leitung abgewichen werden.
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t
Gesamtpersonalrat

§ 50

Bildung eines Gesamtpersonalrats
(1) In den Fällen des § 5 Abs. 3 wird neben 

den einzelnen Personalräten ein Gesamtper-
sonalrat gebildet. Das gleiche gilt in Gemein-
den, Gemeindeverbänden und sonstigen 
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit 
einstufigem Verwaltungsaufbau auch in den 
Fällen des § 5 Abs. 1 und des § 86 Abs. 1.

(2) In Gemeinden, Gemeindeverbänden 
und sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts tritt an die 
Stelle der Stufenvertretung der Gesamtper-
sonalrat.

§ 51

Anzuwendende Vorschriften

Für den Gesamtpersonalrat gelten die  
§§ 9 und 12, § 48 Abs. 1, 3 bis 5 und § 49  
Abs. 1, 2 und 4, für Gesamtpersonalräte nach 
§ 50 Abs. 2 gilt auch § 49 Abs. 3 entsprechend.

FÜNFTER TEIL
Jugend- und Auszubildendenvertretung

§ 52

Bildung von Jugend- und  
Auszubildendenvertretungen

In Dienststellen, bei denen Personalver-
tretungen gebildet sind und denen in der Re-
gel mindestens fünf Beschäftigte angehören, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder die sich in einer beruflichen Aus-
bildung befinden, werden Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen gebildet.

§ 53

Wahlberechtigung und Wählbarkeit
(1) Wahlberechtigt sind die Beschäftigten, 

die am Wahltag das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder sich in einer be-
ruflichen Ausbildung befinden. § 10 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 2 bis 4 gilt ent-
sprechend.

(2) Wählbar sind die Beschäftigten, die 
am Wahltag das 26. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder sich in einer beruflichen 
Ausbildung befinden. § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 
Satz 2 sowie Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 54

Größe und Zusammensetzung
(1) Die Jugend- und Auszubildendenver-

tretung besteht in Dienststellen mit in der 
Regel
1.  5 bis 10 der in § 52 genannten Beschäftig-

ten aus einem Mitglied,
2.  11 bis 50 der vorgenannten Beschäftigten 

aus drei Mitgliedern,
3.  51 bis 200 der vorgenannten Beschäftig-

ten aus fünf Mitgliedern,

3.  3 001 bis 5 000 Wahlberechtigten im Ge-
schäftsbereich aus elf Mitgliedern,

4.  5 001 bis 7 000 Wahlberechtigten im Ge-
schäftsbereich aus 13 Mitgliedern,

5.  7 001 bis 10 000 Wahlberechtigten im Ge-
schäftsbereich aus 15 Mitgliedern,

6.  10 001 und mehr Wahlberechtigten im Ge-
schäftsbereich aus 17 Mitgliedern.

Für den Hauptpersonalrat beim Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst gilt  
§ 12 Abs. 1 entsprechend.

(3) Die §§ 10 und 11, § 13 Abs. 1 und 2, 
die §§ 14 bis 16 Abs. 2 sowie die §§ 17 bis 
20 Abs. 1 gelten entsprechend. Eine Perso-
nalversammlung zur Bestellung des Bezirks- 
oder Hauptwahlvorstandes findet nicht statt. 
An ihrer Stelle übt die Leitung der Dienststel-
le, bei der die Stufenvertretung zu errichten 
ist, im Benehmen mit den in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaften die Befugnisse 
zur Bestellung des Wahlvorstandes nach  
§ 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 1 aus.

(4) Die Wahl der Stufenvertretungen soll 
möglichst gleichzeitig mit der der Personal-
räte erfolgen. In diesem Falle führen die bei 
den Dienststellen bestehenden Wahlvor-
stände die Wahl der Stufenvertretungen im 
Auftrag des Bezirks- oder Hauptwahlvorstan-
des durch. Andernfalls bestellen auf sein Er-
suchen die Personalräte oder, wenn solche 
nicht bestehen, die Dienststellenleitungen im 
Benehmen mit den in der Dienststelle vertre-
tenen Gewerkschaften die örtlichen Wahlvor-
stände für die Wahl der Stufenvertretungen.

(5) In den Stufenvertretungen erhält jede 
Gruppe mindestens eine Vertreterin oder einen 
Vertreter. Besteht die Stufenvertretung aus 
mehr als neun Mitgliedern, erhält jede Gruppe 
mindestens zwei Vertreterinnen oder Vertreter. 
Satz 2 gilt nicht für den Hauptpersonalrat beim 
Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst. § 13 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 49

Amtszeit, Geschäftsführung, Rechtsstellung, 
Datenschutz

(1) Für die Amtszeit und die Geschäftsfüh-
rung der Stufenvertretungen gelten die §§ 20 
bis 34 Abs. 2 sowie die §§ 35 bis 38 Abs. 1 
entsprechend. § 28 Abs. 1 gilt mit der Maßga-
be, dass die Mitglieder der Stufenvertretung 
spätestens zwei Wochen nach dem Wahltag 
einzuberufen sind.

(2) Für die Rechtsstellung der Mitglieder 
der Stufenvertretungen und den Datenschutz 
gelten die §§ 37 bis 42 mit Ausnahme des  
§ 38 Abs. 2 entsprechend.

(3) In Stufenvertretungen sind von ihrer 
dienstlichen Tätigkeit auf Antrag freizustellen
1.  ab sieben Mitgliedern ein Mitglied mit der 

Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit,

2.  ab neun Mitgliedern ein Mitglied ganz und
3.  ab 13 Mitgliedern zwei Mitglieder.

(4) Für die Aufgaben, Befugnisse und 
Pflichten der Stufenvertretungen gelten die 
Vorschriften des sechsten Teils entsprechend.
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4.  Anregungen und Beschwerden von in § 52 
genannten Beschäftigten, insbesondere 
in Fragen der Berufsbildung, entgegenzu-
nehmen und, falls sie berechtigt erschei-
nen, beim Personalrat auf eine Erledigung 
hinzuwirken; die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung hat die betroffenen Be-
schäftigten über den Stand und das Ergeb-
nis der Verhandlungen zu informieren.
(2) Die Zusammenarbeit der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung mit dem Perso-
nalrat bestimmt sich nach den § 28 Abs. 4,  
§ 29 Abs. 5 sowie § 31.

(3) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist 
die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
durch den Personalrat rechtzeitig und umfas-
send zu unterrichten. Die Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung kann verlangen, dass 
ihr der Personalrat die zur Durchführung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Ver-
fügung stellt.

(4) Der Personalrat hat die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung zu den Monats-
gesprächen nach § 62 Abs. 1 beizuziehen, 
wenn Angelegenheiten behandelt werden, 
die die in § 52 genannten Beschäftigten be-
sonders betreffen.

(5) Die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung kann nach Verständigung des Perso-
nalrats Sitzungen abhalten; § 28 Abs. 1 bis 
3, § 29 Abs. 1 bis 3 und 6, § 30 Abs. 1 bis 4 
sowie die §§ 32 und 33 gelten entsprechend. 
An den Sitzungen der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung kann ein vom Personalrat 
beauftragtes Personalratsmitglied teilneh-
men.

§ 57

Anzuwendende Vorschriften

Für die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung gelten die §§ 34 bis 38 Abs. 1 sowie 
die §§ 39 und 42 entsprechend, § 35 Abs. 3 
mit der Maßgabe, dass Reisekosten nur ge-
zahlt werden, wenn der Personalrat die Rei-
se beschlossen hat. § 40 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die außerordentliche 
Kündigung, die Versetzung, die Zuweisung 
und die Abordnung von Mitgliedern der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, der 
Wahlvorstände und von Wahlbewerberinnen 
und Wahlbewerbern der Zustimmung des 
Personalrats bedürfen. § 41 gilt entspre-
chend; in dem Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht nach § 41 Abs. 4 ist bei einem 
Mitglied der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung auch diese Beteiligte.

§ 58

Jugend- und Auszubildendenversammlung
Die Jugend- und Auszubildendenvertre-

tung soll mindestens einmal in jedem Kalen-
derjahr eine Jugend- und Auszubildenden-
versammlung einberufen. Auf Antrag eines 
Viertels der in § 52 genannten Beschäftigten 
der Dienststelle ist die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung verpflichtet, eine Ju-
gend- und Auszubildendenversammlung 
einzuberufen. Die Jugend- und Auszubilden-
denversammlung soll möglichst unmittelbar 
vor oder nach einer ordentlichen Personal-

4.  mehr als 200 der vorgenannten Beschäf-
tigten aus sieben Mitgliedern.
(2) Frauen und Männer sind entsprechend 

ihrem Anteil an den Wahlberechtigten zu be-
rücksichtigen. Insofern findet § 13 Abs. 1 und 
2 entsprechende Anwendung.

(3) Die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung soll sich aus Vertreterinnen und Ver-
tretern der verschiedenen Beschäftigungs-
arten der in § 52 genannten Beschäftigten 
zusammensetzen.

§ 55

Wahl, Amtszeit, Vorsitz
(1) Der Personalrat bestimmt im Einver-

nehmen mit der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung den Wahlvorstand und sei-
nen Vorsitz. § 15 Abs. 1 und 3 bis 6, § 16  
Abs. 1 Satz 1 bis 3 sowie die §§ 18, 19 und 21  
Abs. 3 Satz 1 gelten für die Wahl der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung entsprechend.

(2) Der Wahlvorstand kann bestimmen, 
dass die Wahl in Dienststellen mit höchstens 
20 in der Regel Beschäftigten im Sinne von 
§ 52 in einer Wahlversammlung stattfindet. 
Er hat dazu spätestens vier Wochen vor Ab-
lauf der Amtszeit einzuberufen. Gewählt wird 
in geheimer Wahl nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl. Die oder der Vorsitzende des 
Wahlvorstands leitet die Wahlversammlung, 
führt die Wahl durch und fertigt über das Er-
gebnis ein Protokoll.

(3) Die Amtszeit der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung beträgt zwei Jahre. Im 
Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 20 
bis 26 mit Ausnahme des § 21 Abs. 1 Nr. 1 
entsprechend. Ein Mitglied der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, das im Laufe der 
Amtszeit das 26. Lebensjahr vollendet oder 
seine Berufsausbildung abschließt, bleibt bis 
zum Ende der Amtszeit Mitglied der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung.

(4) Besteht die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung aus drei oder mehr Mit-
gliedern, so wählt sie mit einfacher Mehrheit 
aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder 
einen Stellvertreter oder mehrere Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter.

§ 56

Aufgaben

(1) Die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung hat folgende allgemeine Aufgaben:
1.  Maßnahmen, die den in § 52 genannten 

Beschäftigten dienen, insbesondere in 
Fragen der Berufsbildung, beim Personal-
rat zu beantragen,

2.  Maßnahmen, die der Gleichberechtigung 
von weiblichen und männlichen Jugendli-
chen und Auszubildenden dienen, zu be-
antragen,

3.  darüber zu wachen, dass die zuguns-
ten der in § 52 genannten Beschäftigten 
geltenden Gesetze, Verordnungen, Un-
fallverhütungsvorschriften, Tarifverträge, 
Dienstvereinbarungen und Verwaltungs-
anordnungen durchgeführt werden,
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sie berechtigt erscheinen, durch Verhand-
lung mit der Dienststellenleitung auf ihre 
Erledigung hinzuwirken,

4.  die Teilhabe und berufliche Entwicklung 
schwerbehinderter Beschäftigter und 
sonstiger besonders schutzbedürftiger, 
insbesondere älterer Personen zu fördern 
sowie Maßnahmen zur beruflichen Förde-
rung schwerbehinderter Beschäftigter zu 
beantragen,

5.  die Durchsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
zu fördern,

6.  die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf zu fördern,

7.  die Eingliederung ausländischer Beschäf-
tigter in die Dienststelle und das Verständ-
nis zwischen ihnen und den deutschen Be-
schäftigten zu fördern,

8.  mit der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung zur Förderung der Belange der in 
§ 52 genannten Beschäftigten eng zusam-
menzuarbeiten,

9.  Maßnahmen, die dem Umweltschutz in der 
Dienststelle dienen, anzuregen.

Entsprechende Anträge des Personalrats 
sind eingehend zwischen Dienststellenlei-
tung und Personalrat zu erörtern und in an-
gemessener Frist zu beantworten.

(2) Der Personalrat hat auf die Verhütung 
von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu ach-
ten, die für den Arbeitsschutz zuständigen 
Stellen durch Anregung, Beratung und Aus-
kunft zu unterstützen und sich für die Durch-
führung des Arbeitsschutzes einzusetzen.

§ 61

Informations- und Teilnahmerechte
(1) Der Personalrat ist zur Durchführung 

seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend 
zu unterrichten. Ihm sind die hierfür erfor-
derlichen Unterlagen zu übermitteln. Dazu 
gehören in Personalangelegenheiten Bewer-
bungsunterlagen aller Bewerber. Personal-
akten dürfen nur mit Einwilligung der oder 
des Beschäftigten und nur von den von ihr 
oder ihm bestimmten Mitgliedern des Perso-
nalrats eingesehen werden. Dienstliche Be-
urteilungen sind auf Verlangen der oder des 
Beschäftigten dem Personalrat zur Kenntnis 
zu bringen.

(2) Vor Einführung, Anwendung, Ände-
rung oder Erweiterung eines automatisierten 
Verfahrens zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten der Beschäftigten nach § 78 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 hat die Dienststelle dem 
Personalrat das Verzeichnis von Verarbei-
tungstätigkeiten nach Art. 30 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 
2018 Nr. L 127 S. 2, 2021 Nr. L 74 S. 35) oder 
nach § 65 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes mit dem Hin-
weis zu übermitteln, dass der Personalrat bei 

versammlung stattfinden. Sie wird von der 
oder dem Vorsitzenden der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung geleitet. Die oder 
der Personalratsvorsitzende oder ein beauf-
tragtes Mitglied des Personalrats nimmt an 
der Jugend- und Auszubildendenversamm-
lung teil. § 43 Abs. 2 sowie die §§ 45 und 46 
gelten entsprechend.

§ 59

Jugend- und Auszubildendenstufenvertre-
tung und Gesamtjugend- und  
-auszubildendenvertretung

(1) Für den Geschäftsbereich mehrstu-
figer Verwaltungen werden, soweit Stufen-
vertretungen bestehen, bei den Behörden 
der Mittelstufe Bezirksjugend- und -auszu-
bildendenvertretungen und bei den obersten 
Dienstbehörden Hauptjugend- und -aus-
zubildendenvertretungen gebildet. Für die 
Jugend- und Auszubildendenstufenvertre-
tungen gelten § 48 Abs. 1 und 4 sowie die  
§§ 52 bis 57 mit Ausnahme der Regelung 
über die Einrichtung von Sprechstunden ent-
sprechend.

(2) Erfolgt die Wahl der Jugend- und Aus-
zubildendenstufenvertretung gleichzeitig mit 
den nach § 48 Abs. 3 in Verbindung mit § 20 
Abs. 1 regelmäßig durchzuführenden Wah-
len der Stufenvertretung, so gilt § 48 Abs. 4 
mit der Maßgabe, dass die danach gebilde-
ten Wahlvorstände auch die Aufgaben der 
Wahlvorstände für die Wahl der Jugend- und 
Auszubildendenstufenvertretung wahrneh-
men. In den übrigen Fällen gilt § 48 Abs. 4 mit 
der Maßgabe, dass im Falle des § 48 Abs. 4  
Satz 3 die Aufgaben des örtlichen Wahlvor-
standes dem Bezirks- oder Hauptwahlvor-
stand obliegen. Soweit danach in Dienststel-
len kein Wahlvorstand bestellt wird, kann der 
Bezirks- oder Hauptwahlvorstand die Stimm-
abgabe in diesen Dienststellen durchführen 
oder die briefliche Stimmabgabe anordnen.

(3) In den in § 50 Abs. 1 bezeichneten Fäl-
len wird neben den einzelnen Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen eine Gesamt-
jugend- und -auszubildendenvertretung ge-
bildet. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

SECHSTER TEIL
Beteiligung des Personalrats

E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeines

§ 60

Allgemeine Aufgaben
(1) Der Personalrat hat folgende allgemei-

ne Aufgaben:
1.  Maßnahmen, die der Dienststelle und ih-

ren Angehörigen dienen, zu beantragen,
2.  darüber zu wachen, dass die zugunsten 

der Beschäftigten geltenden Gesetze, Ver-
ordnungen, Tarifverträge, Dienstverein-
barungen und Verwaltungsanordnungen 
durchgeführt werden,

3.  Anregungen und Beschwerden von Be-
schäftigten entgegenzunehmen und, falls 
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(5) An den Monatsgesprächen können 
Beauftragte der im Personalrat der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften sowie 
Vertreterinnen und Vertreter des jeweiligen 
Arbeitgeberverbandes oder kommunalen 
Spitzenverbandes teilnehmen. Dies gilt nicht, 
soweit Gegenstände behandelt werden, die 
die Mitteilung oder Erörterung schutzwür-
diger personenbezogener Daten nach § 29 
Abs. 7 Satz 3 einschließen, es sei denn, der 
Betroffene stimmt zu, oder soweit Anordnun-
gen behandelt werden, durch die die Alarm-
bereitschaft oder der Einsatz der Vollzugs-
polizei geregelt werden.

§ 63

Zuständige Personalvertretung
(1) In Angelegenheiten, in denen die 

Dienststelle zur Entscheidung befugt ist, be-
teiligt die Dienststellenleitung den bei der 
Dienststelle bestehenden Personalrat. Bei 
Versetzungen und Abordnungen sind der 
Personalrat der abgebenden und der Perso-
nalrat der aufnehmenden Dienststelle zu be-
teiligen.

(2) In Angelegenheiten, in denen die 
Dienststelle nicht zur Entscheidung be-
fugt ist, beteiligt gleichwohl die Leitung der 
Dienststelle, der die oder der Beschäftigte 
angehört oder bei der sie oder er eingestellt 
werden soll, den bei dieser Dienststelle be-
stehenden Personalrat. Die Leitung der zur 
Entscheidung befugten Dienststelle kann die 
Beteiligung allgemein oder im Einzelfall an 
Stelle der in Satz 1 genannten Dienststellen-
leitung durchführen.

(3) Bei Maßnahmen, die für die Beschäf-
tigten mehrerer Dienststellen von allgemei-
ner Bedeutung sind, ist die bei der für die 
Entscheidung zuständigen Dienststelle ge-
bildete Stufenvertretung an Stelle der Per-
sonalräte zu beteiligen. Bei Maßnahmen, die 
für die verschiedenen Geschäftsbereichen 
angehörenden Beschäftigten einer unteren 
Landesbehörde von allgemeiner Bedeutung 
sind, nimmt der Bezirkspersonalrat der zu-
ständigen Mittelbehörde die Aufgaben der 
Stufenvertretung wahr; er unterrichtet die Be-
zirkspersonalräte beteiligter Mittelbehörden 
und gibt ihnen Gelegenheit zur Äußerung.

(4) Bei Maßnahmen, die für die Beschäf-
tigten mehrerer Geschäftsbereiche von all-
gemeiner Bedeutung sind oder über die die 
Landesregierung entscheidet, nimmt der 
Hauptpersonalrat bei der zuständigen obers-
ten Landesbehörde die Aufgaben der Stufen-
vertretung wahr. Er unterrichtet die Haupt-
personalräte bei den beteiligten obersten 
Landesbehörden und gibt ihnen Gelegenheit 
zur Äußerung.

(5) Die Abs. 2 und 3 gelten entsprechend 
für die Verteilung der Zuständigkeit zwischen 
Personalrat und Gesamtpersonalrat.

(6) Im Falle der Einführung, Anwendung, 
wesentlichen Änderung oder Erweiterung 
von technischen Einrichtungen, die dazu ge-
eignet sind, das Verhalten oder die Leistung 
der Beschäftigten zu überwachen nach § 78 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 sowie der automatisier-
ten Verarbeitung personenbezogener Daten 
der Beschäftigten nach § 78 Abs. 2 Satz 1 

begründeten Zweifeln an der datenschutz-
rechtlichen Zulässigkeit eine Stellungnahme 
der oder des Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten fordern kann. Macht der Personalrat 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, beginnt die 
von ihm einzuhaltende Frist erst mit der Vor-
lage der von der Dienststellenleitung einzu-
holenden Stellungnahme.

(3) Bei Prüfungen, die eine Dienststelle 
von den Beschäftigten ihres Bereichs ab-
nimmt, wird eines der Mitglieder der Prü-
fungskommission vom Personalrat benannt; 
dieses muss zumindest die gleiche oder eine 
entsprechende Qualifikation besitzen, wie sie 
durch die Prüfung festgestellt werden soll. Bei 
Auswahlverfahren, Aufnahmetests oder Aus-
wahlen, denen sich Bewerber für eine Ein-
stellung oder eine Ausbildung zu unterziehen 
haben, und bei Auswahlverfahren zur Beset-
zung eines Amtes mit Funktionsbezeichnung 
entsendet der Personalrat, der mitzubestim-
men hat, eine Vertreterin oder einen Vertreter 
in das Gremium. Diese Regelung findet keine 
Anwendung bei Prüfungen, Aufnahmetests 
und Auswahlen, die durch Rechtsvorschriften 
geregelt sind, sowie in den Fällen des § 76 
Abs. 2 und 3 Nr. 1.

(4) Bei Einführung und Prüfung von Ar-
beitsschutzeinrichtungen und bei Unfallun-
tersuchungen, die von der Dienststelle oder 
den für den Arbeitsschutz zuständigen Stel-
len vorgenommen werden, ist der Personal-
rat zuzuziehen.

§ 62

Monatsgespräch
(1) Die Dienststellenleitung und der Per-

sonalrat sollen mindestens einmal im Monat 
zu einer gemeinschaftlichen Besprechung 
zusammentreten (Monatsgespräch). In den 
Monatsgesprächen hat die Dienststellenlei-
tung beabsichtigte Maßnahmen, die der Be-
teiligung unterliegen, rechtzeitig und einge-
hend mit dem Personalrat zu erörtern. In den 
Monatsgesprächen soll auch die Gestaltung 
des Dienstbetriebs behandelt werden, insbe-
sondere alle Vorgänge, die die Beschäftigten 
wesentlich berühren. Die Dienststellenleitung 
soll den Personalrat in den Monatsgesprä-
chen möglichst frühzeitig über beabsichtigte 
Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung 
und zur Digitalisierung sowie über beabsich-
tigte Organisationsentscheidungen, die be-
teiligungspflichtige Maßnahmen zur Folge 
haben, unterrichten.

(2) Die Dienststellenleitung und der Per-
sonalrat haben über strittige Fragen mit dem 
ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln 
und Vorschläge für die Beilegung von Mei-
nungsverschiedenheiten zu machen.

(3) Die Dienststellenleitung und der Per-
sonalrat sind berechtigt, sachkundige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter oder Sach-
verständige zu den Monatsgesprächen 
hinzuzuziehen.

(4) An den Monatsgesprächen nimmt die 
Schwerbehindertenvertretung teil sowie nach 
Maßgabe des § 56 Abs. 4 ein Mitglied der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, das 
von dieser benannt wird.
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(2) Die Dienststellenleitung unterrichtet 
den Personalrat von der beabsichtigten Maß-
nahme und beantragt seine Zustimmung. 
Der Beschluss des Personalrats ist der 
Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wo-
chen nach Antragstellung mitzuteilen. In drin-
genden Fällen kann die Dienststellenleitung 
diese Frist auf eine Woche abkürzen. Die 
Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der 
Personalrat innerhalb der genannten Frist 
die Zustimmung unter Angabe der Gründe 
schriftlich oder elektronisch verweigert.

§ 67

Initiativrecht des Personalrats
(1) Der Personalrat kann in Angelegen-

heiten, die seiner Mitbestimmung unterlie-
gen, Maßnahmen beantragen, die den Be-
schäftigten der Dienststelle insgesamt oder 
Gruppen von ihnen dienen. Der Personalrat 
hat seine Anträge der Dienststellenleitung 
schriftlich oder elektronisch zu unterbreiten 
und zu begründen; sie sind nach § 62 Abs. 1 
zu erörtern.

(2) Die Dienststellenleitung soll über den 
Antrag nach Abs. 1 innerhalb von vier Wo-
chen nach Abschluss der Erörterung ent-
scheiden. Kann die Dienststellenleitung die 
Frist nicht einhalten, so ist dem Personalrat 
innerhalb dieser Frist ein Zwischenbescheid 
zu erteilen; die endgültige Entscheidung ist 
innerhalb weiterer vier Wochen zu treffen. 
Soweit die Dienststellenleitung eine alleinige 
Entscheidungsbefugnis besitzt, gilt die Maß-
nahme als gebilligt, wenn die Dienststelle 
nicht innerhalb der genannten Frist die Zu-
stimmung schriftlich oder elektronisch ver-
weigert.

§ 68

Stufenverfahren

(1) Kommt nach § 66 oder § 67 zwischen 
der Leitung einer nachgeordneten Dienststel-
le und dem Personalrat eine Einigung nicht 
zustande, so kann die Dienststellenleitung 
oder der Personalrat die Angelegenheit in-
nerhalb von zwei Wochen auf dem Dienst-
weg der übergeordneten Dienststelle, bei der 
eine Stufenvertretung besteht, vorlegen. Die 
übergeordnete Dienststelle hat innerhalb von 
zwei Wochen die Stufenvertretung mit der 
Angelegenheit zu befassen.

(2) Ist die übergeordnete Dienststelle 
eine Behörde der Mittelstufe und kommt 
zwischen ihr und dem Bezirkspersonalrat 
eine Einigung nicht zustande, so kann ihre 
Dienststellenleitung oder der Bezirksperso-
nalrat die Angelegenheit innerhalb von zwei 
Wochen der obersten Dienstbehörde vorle-
gen. Die oberste Dienstbehörde hat inner-
halb von zwei Wochen den Hauptpersonalrat 
mit der Angelegenheit zu befassen. Kommt 
zwischen der obersten Dienstbehörde und 
dem Hauptpersonalrat eine Einigung nicht 
zustande, so kann die Leitung der obersten 
Dienstbehörde oder der Hauptpersonalrat in-
nerhalb von zwei Wochen die Einigungsstelle 
anrufen.

(3) Ist die übergeordnete Dienststelle eine 
oberste Dienstbehörde und kommt zwischen 

Nr. 7 ist der Personalrat der Dienststelle zu 
beteiligen, der die Beschäftigten angehören, 
deren personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Die Abs. 3 bis 5 bleiben unberührt.

§ 64

Durchführung der Entscheidungen,  
vorläufige Regelungen

(1) Entscheidungen, an denen der Per-
sonalrat beteiligt war, führt die Dienststelle 
durch, es sei denn, dass im Einzelfall etwas 
anderes vereinbart ist.

(2) Der Personalrat darf nicht durch ein-
seitige Handlungen in den Dienstbetrieb ein-
greifen.

(3) Die Leitung der zur Entscheidung be-
fugten Dienststelle kann bei Maßnahmen, die 
der Natur der Sache nach keinen Aufschub 
dulden, bis zur endgültigen Entscheidung 
vorläufige Regelungen treffen. Sie hat dem 
Personalrat die vorläufige Regelung mitzutei-
len und zu begründen und unverzüglich das 
Verfahren nach den §§ 66 bis 73 einzuleiten 
oder fortzusetzen.

§ 65

Dienstvereinbarungen

(1) Dienstvereinbarungen sind zulässig, 
soweit sie dieses Gesetz ausdrücklich zu-
lässt. Sie sind nicht zulässig, soweit Arbeits-
entgelte und sonstige Arbeitsbedingungen 
üblicherweise durch Tarifvertrag geregelt 
werden. Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag 
den Abschluss ergänzender Dienstvereinba-
rungen ausdrücklich zulässt.

(2) Dienstvereinbarungen werden von 
Dienststelle und Personalrat beschlossen, 
sind schriftlich niederzulegen, von beiden 
Seiten zu unterzeichnen und in geeigneter 
Weise bekanntzumachen.

(3) Dienstvereinbarungen, die für einen 
größeren Bereich gelten, gehen den Dienst-
vereinbarungen für einen kleineren Bereich 
vor.

(4) Dienstvereinbarungen können, soweit 
nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist 
von drei Monaten gekündigt werden. Nach 
Kündigung oder Ablauf einer Dienstverein-
barung gelten ihre Regelungen weiter, wenn 
und soweit dies ausdrücklich vereinbart wor-
den ist.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t
Beteiligungsverfahren

Erster Titel
Verfahren bei Mitbestimmung

§ 66

Verfahren zwischen Dienststelle und  
Personalrat

(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestim-
mung des Personalrats unterliegt, bedarf sie 
nach rechtzeitiger und eingehender Erörte-
rung nach § 62 Abs. 1 seiner vorherigen Zu-
stimmung. Auf die Erörterung kann im beider-
seitigen Einvernehmen verzichtet werden.
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(4) Die §§ 35 und 37 Abs. 1 sowie § 42 
gelten entsprechend. Der oder dem Vorsit-
zenden kann eine Entschädigung für Zeitauf-
wand gewährt werden.

§ 70

Verfahren der Einigungsstelle
(1) Die Einigungsstelle entscheidet nach 

mündlicher Verhandlung, die nicht öffentlich 
ist, durch Beschluss. Sie kann den Anträgen 
der Beteiligten auch teilweise entsprechen. 
Der Beschluss muss sich im Rahmen der 
geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere 
des Haushaltsgesetzes, halten.

(2) Die Entscheidung erfolgt in der ersten 
Sitzung der Einigungsstelle, spätestens aber 
einen Monat danach. Die Frist kann im Ein-
vernehmen der Mitglieder der Einigungsstel-
le verkürzt oder verlängert werden.

(3) Der Beschluss wird mit Stimmenmehr-
heit gefasst. Bestellt eine Seite innerhalb der 
in § 69 Abs. 1 Satz 2 genannten Frist keine 
Beisitzerinnen und Beisitzer oder bleiben 
Beisitzerinnen oder Beisitzer trotz rechtzeiti-
ger Einladung der Sitzung fern, so entschei-
den die oder der Vorsitzende und die erschie-
nenen Beisitzerinnen und Beisitzer allein.

(4) Der Beschluss ist zu begründen, von 
der oder dem Vorsitzenden der Einigungs-
stelle zu unterzeichnen und den Beteiligten 
unverzüglich zuzustellen.

§ 71

Umfang der Bindungswirkung und Durchfüh-
rung der Beschlüsse der Einigungsstelle
(1) In den Fällen des § 75 Abs. 1 und 2 

sowie der §§ 77 und 78 Abs. 1 hat der Be-
schluss der Einigungsstelle den Charakter 
einer Empfehlung an die oberste Dienstbe-
hörde; sofern die oberste Dienstbehörde der 
Empfehlung nicht folgt, hat sie dies zu be-
gründen. In den übrigen Fällen bindet der Be-
schluss der Einigungsstelle die Beteiligten, 
soweit er eine Entscheidung im Sinne des  
§ 70 Abs. 1 enthält.

(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 2 kann 
in der Landesverwaltung die oberste Dienst-
behörde, wenn sie sich einem bindenden Be-
schluss der Einigungsstelle nicht anschließt, 
innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Beschlusses der Einigungsstelle die 
Entscheidung der Landesregierung, für Be-
schäftigte des Landtags die Entscheidung 
der Präsidentin oder des Präsidenten des 
Landtags im Benehmen mit dem Präsidium 
des Landtags und für Beschäftigte des Rech-
nungshofes die Entscheidung der Präsiden-
tin oder des Präsidenten des Rechnungshofs 
im Benehmen mit dem Präsidium des Land-
tags beantragen, wenn die Entscheidung im 
Einzelfall wegen ihrer Auswirkungen auf das 
Gemeinwohl wesentlicher Bestandteil der 
Regierungsgewalt ist. Diese Entscheidung ist 
endgültig. Bei Gemeinden, Gemeindeverbän-
den und sonstigen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts kann 
in den Fällen des Satz 1 die oberste Dienst-
behörde, wenn sie sich nicht dem Beschluss 
der Einigungsstelle anschließt, diesen aufhe-
ben und endgültig entscheiden.

ihr und dem Hauptpersonalrat eine Einigung 
nicht zustande, so kann die Leitung der 
obersten Dienstbehörde oder der Hauptper-
sonalrat innerhalb von zwei Wochen die Eini-
gungsstelle anrufen.

(4) Kommt nach § 66 oder § 67 zwischen 
der Leitung einer Dienststelle, die oberste 
Dienstbehörde ist, und dem Personalrat eine 
Einigung nicht zustande, so kann die Lei-
tung der obersten Dienstbehörde oder der 
Personalrat innerhalb von zwei Wochen den 
Hauptpersonalrat mit der Angelegenheit be-
fassen. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
so kann die Leitung der obersten Dienstbe-
hörde oder der Hauptpersonalrat innerhalb 
von zwei Wochen die Einigungsstelle anru-
fen. Besteht kein Hauptpersonalrat, so tritt an 
seine Stelle der Personalrat.

(5) Kommt nach § 66 oder § 67 bei Ge-
meinden, Gemeindeverbänden oder sons-
tigen Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts mit einstufigem 
Verwaltungsaufbau zwischen der Dienststel-
lenleitung und dem Personalrat eine Eini-
gung nicht zustande, so kann die Dienststel-
lenleitung oder der Personalrat innerhalb von 
zwei Wochen die Einigungsstelle anrufen.

(6) Die in den Abs. 1 bis 5 genannten 
Fristen können im beiderseitigen Einverneh-
men der jeweiligen Dienststellenleitung und 
Personalvertretung verkürzt oder verlängert 
werden.

§ 69

Bildung der Einigungsstelle
(1) Die Einigungsstelle wird bei der obers-

ten Dienstbehörde gebildet. Sie besteht aus 
sechs Beisitzerinnen und Beisitzern, die 
jeweils zur Hälfte von der obersten Dienst-
behörde und der zur Anrufung der Eini-
gungsstelle berechtigten Personalvertretung 
innerhalb von zwei Wochen nach der An-
rufung bestellt werden, und aus einer oder 
einem unparteiischen Vorsitzenden, auf die 
oder den sich beide Seiten einigen. Ist die 
oberste Dienstbehörde ein Kollegialorgan, 
erfolgt die Bestellung durch Beschluss mit 
einfacher Mehrheit.

(2) Kommt eine Einigung über die Per-
son der oder des Vorsitzenden innerhalb 
von zwei Wochen nach der Anrufung nicht 
zustande, so wird sie oder er von der oder 
dem Vorsitzenden der Landespersonalkom-
mission bestellt. Die oder der Vorsitzende der 
Einigungsstelle hat innerhalb von zwei Wo-
chen nach der Bestellung zur ersten Sitzung 
der Einigungsstelle einzuladen; lädt sie oder 
er nicht ein, so ist durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden der Landespersonalkom-
mission unverzüglich eine neue Vorsitzende 
oder ein neuer Vorsitzender zu bestellen.

(3) Die oberste Dienstbehörde kann eine 
ständige Einigungsstelle einrichten. In die-
sem Fall werden die oder der Vorsitzende 
sowie eine Stellvertreterin oder ein Stellver-
treter für die Dauer der regelmäßigen Amts-
zeit der Personalräte bestellt. Die Abs. 1 und 
2 gelten mit der Maßgabe, dass zur ersten 
Sitzung innerhalb von zwei Wochen seit der 
Anrufung der Einigungsstelle einzuladen ist.
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§ 73

Anhörung

Soweit der Personalrat anzuhören ist, ist 
ihm die beabsichtigte Maßnahme rechtzeitig 
bekanntzugeben und ausreichend Gelegen-
heit zur Äußerung innerhalb angemessener 
Frist zu geben. § 75 Abs. 4 Satz 3 bleibt un-
berührt.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Beteiligung in sozialen Angelegenheiten

§ 74

Beteiligungspflichtige Maßnahmen
(1) Der Personalrat bestimmt in sozialen 

Angelegenheiten, gegebenenfalls durch Ab-
schluss von Dienstvereinbarungen und so-
weit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung 
nicht besteht, mit über
 1.  Gewährung von Unterstützungen und 

entsprechenden sozialen Zuwendungen,
 2.  Zuweisung und Kündigung von Wohnun-

gen, über die die Dienststelle verfügt, und 
allgemeine Festsetzung der Nutzungsbe-
dingungen,

 3.  Zuweisung von Dienst- und Pachtland 
und Festsetzung der Nutzungsbedingun-
gen,

 4.  Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- 
und Arbeitsunfällen und sonstigen Ge-
sundheitsschädigungen,

 5.  Grundsätze des behördlichen oder be-
trieblichen Gesundheits- und Eingliede-
rungsmanagements,

 6.  Regelungen der Ordnung und des Ver-
haltens der Beschäftigten in der Dienst-
stelle,

 7.  Zeit, Ort und Art der Auszahlung der 
Dienstbezüge und Arbeitsentgelte,

 8.  Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsät-
ze und des Urlaubsplans,

 9.  Errichtung, Verwaltung und Auflösung 
von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform,

10.  Fragen der Lohngestaltung innerhalb 
der einzelnen Dienststelle, insbesondere 
die Aufstellung von Entlohnungsgrund-
sätzen, die Einführung und Anwendung 
von neuen Entlohnungsmethoden und 
deren Änderung sowie die Festsetzung 
der Akkord- und Prämiensätze und ver-
gleichbarer leistungsbezogener Entgelte, 
einschließlich der Geldfaktoren,

11.  Grundsätze über die Bewertung von an-
erkannten Vorschlägen im Rahmen des 
betrieblichen Vorschlagswesens,

12.  Aufstellung von Sozialplänen einschließ-
lich Plänen für Umschulungen zum Aus-
gleich oder zur Milderung von wirtschaft-
lichen Nachteilen, die den Beschäftigten 
infolge von Rationalisierungsmaßnah-
men und Betriebsänderungen entstehen,

13.  Gestaltung der Arbeitsplätze.
(2) Der Personalrat wirkt auf Antrag von 

Beschäftigten mit, bevor Ersatzansprüche 

(3) Beschlüsse der Einigungsstelle führt 
die Dienststelle durch, es sei denn, dass im 
Einzelfall etwas anderes bestimmt ist. Wei-
gert sich die Dienststelle, einen endgültigen 
Beschluss der Einigungsstelle zu vollziehen, 
kann der Personalrat Klage beim Verwal-
tungsgericht erheben. Das Verwaltungsge-
richt trifft eine die Dienststelle zum Vollzug 
verpflichtende Entscheidung.

Zweiter Titel
Verfahren bei Mitwirkung und Anhörung

§ 72

Mitwirkung

(1) Soweit der Personalrat an Entschei-
dungen mitwirkt, hat die Dienststellenleitung 
die beabsichtigte Maßnahme mit dem Ziel ei-
ner Verständigung rechtzeitig und eingehend 
mit ihm zu erörtern.

(2) Äußert sich der Personalrat nicht in-
nerhalb von zwei Wochen oder hält er bei Er-
örterung seine Einwendungen oder Vorschlä-
ge nicht aufrecht, so gilt die beabsichtigte 
Maßnahme als gebilligt. Erhebt der Perso-
nalrat Einwendungen, so hat er der Dienst-
stellenleitung die Gründe mitzuteilen.

(3) Entspricht die Dienststelle den Ein-
wendungen des Personalrats nicht oder nicht 
in vollem Umfang, so teilt sie dem Perso-
nalrat ihre Entscheidung unter Angabe der 
Gründe innerhalb eines Monats schriftlich 
oder elektronisch mit.

(4) Beantragt der Personalrat eine Maß-
nahme, die seiner Mitwirkung unterliegt, so 
hat er sie der Dienststellenleitung schriftlich 
oder elektronisch vorzuschlagen. Diese hat 
dem Personalrat innerhalb angemessener 
Frist eine Entscheidung schriftlich oder elek-
tronisch mitzuteilen; eine Ablehnung ist zu 
begründen.

(5) Kommt zwischen der Leitung einer 
nachgeordneten Dienststelle und dem Perso-
nalrat eine Einigung nicht zustande, so kann 
die Dienststellenleitung oder der Personalrat 
die Angelegenheit innerhalb von zwei Wo-
chen auf dem Dienstweg der übergeordneten 
Dienststelle, bei der eine Stufenvertretung 
besteht, vorlegen. Die übergeordnete Dienst-
stelle hat innerhalb von zwei Wochen die 
Stufenvertretung mit der Angelegenheit zu 
befassen. Ist die übergeordnete Dienststel-
le eine Behörde der Mittelstufe und kommt 
zwischen ihr und dem Bezirkspersonalrat 
innerhalb von vier Wochen eine Einigung 
nicht zustande, so entscheidet die Leitung 
der obersten Dienstbehörde nach Verhand-
lung mit dem Hauptpersonalrat endgültig. Ist 
die übergeordnete Dienststelle eine oberste 
Dienstbehörde, so entscheidet ihre Leitung 
nach Verhandlung mit dem Hauptpersonalrat 
endgültig.

(6) Der Personalrat einer Gemeinde, 
eines Gemeindeverbandes oder einer sons-
tigen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts mit einstufigem Verwal-
tungsaufbau kann innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Mitteilung (Abs. 3) die 
Entscheidung der obersten Dienstbehörde 
beantragen. Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.
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 5.  Umsetzung innerhalb der Dienststelle für 
eine Dauer von mehr als sechs Monaten, 
wenn sie mit einem Wechsel des Dienst-
ortes verbunden ist,

 6.  Abordnung oder Zuweisung für eine Dau-
er von mehr als sechs Monaten,

 7.  Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbe-
schäftigung oder Beurlaubung nach § 14 
Abs. 2 des Hessischen Gleichberechti-
gungsgesetzes vom 20. Dezember 2015 
(GVBl. S. 637), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 
S. 931), und in den Fällen, in denen Be-
amtinnen und Beamten nach den §§ 62 
bis 65 des Hessischen Beamtengesetzes 
Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub bewil-
ligt werden kann,

 8.  Anordnungen, welche die Freiheit in der 
Wahl der Wohnung beschränken,

 9.  Weiterbeschäftigung über die Altersgren-
ze hinaus,

10.  ordentlicher Kündigung außerhalb der 
Probezeit.
(3) Der Personalrat wirkt mit bei 

1.  Versagung oder Widerruf der Genehmi-
gung einer Nebentätigkeit,

2.  vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand 
und Feststellung der begrenzten Dienstfä-
higkeit, sofern die oder der Beschäftigte es 
beantragt.

(4) Vor fristlosen Entlassungen, außeror-
dentlichen Kündigungen und vor Kündigun-
gen während der Probezeit ist der Personal-
rat anzuhören. Die Dienststellenleitung hat 
die beabsichtigte Maßnahme zu begründen. 
Hat der Personalrat Bedenken, so hat er sie 
unter Angabe der Gründe der Dienststellen-
leitung unverzüglich spätestens innerhalb 
von drei Arbeitstagen schriftlich oder elektro-
nisch mitzuteilen.

(5) Eine Kündigung ist unwirksam, wenn 
der Personalrat nicht beteiligt worden ist.

(6) Der Personalrat kann die Zustimmung 
zu einer Maßnahme nach den Abs. 1 und 2 
nur verweigern, wenn
1.  die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine 

Verordnung, eine Bestimmung in einem 
Tarifvertrag, eine gerichtliche Entschei-
dung oder eine Verwaltungsanordnung 
oder gegen eine Richtlinie im Sinne des  
§ 77 Abs. 1 Nr. 4 verstößt oder

2.  die durch Tatsachen begründete Besorg-
nis besteht, dass durch die Maßnahme 
die oder der betroffene Beschäftigte oder 
andere Beschäftigte benachteiligt werden, 
ohne dass dies aus dienstlichen oder per-
sönlichen Gründen gerechtfertigt ist, oder

3.  die durch Tatsachen begründete Besorg-
nis besteht, dass die oder der Beschäftigte 
oder die Bewerberin oder der Bewerber 
den Frieden in der Dienststelle durch un-
soziales oder gesetzwidriges Verhalten 
stören werde.

(7) Die Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend 
für Richterinnen und Richter, Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte, die an eine Verwal-
tung oder an einen Betrieb nach § 1 Abs. 1 
abgeordnet sind.

gegen sie geltend gemacht werden. Anträgen 
und Berichten der Dienststelle ist in solchen 
Fällen die Stellungnahme des Personalrats 
beizufügen.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 ist auf 
Verlangen der Antragstellerin oder des An-
tragstellers nur die oder der Vorsitzende zu 
beteiligen. Die Dienststellenleitung hat dem 
Personalrat nach Abschluss jedes Kalender-
vierteljahres einen Überblick über die Unter-
stützungen und entsprechenden sozialen 
Zuwendungen zu geben. Dabei sind die An-
träge den Leistungen gegenüberzustellen. 
Auskunft über die von der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller angeführten Gründe 
wird hierbei nicht erteilt.

Vi e r t e r  A b s c h n i t t

Beteiligung in Personalangelegenheiten

§ 75

Personelle Einzelmaßnahmen
(1) Der Personalrat bestimmt in Personal-

angelegenheiten der Beamtinnen und Beam-
ten mit bei

 1.  Einstellung,
 2.  Beförderung, Verleihung eines anderen 

Amtes mit anderer Amtsbezeichnung 
beim Wechsel der Laufbahngruppe, Lauf-
bahnwechsel,

 3.  Übertragung einer höher oder niedriger 
zu bewertenden Tätigkeit,

 4.  Versetzung zu einer anderen Dienststel-
le, 

 5.  Umsetzung innerhalb der Dienststelle für 
eine Dauer von mehr als sechs Monaten, 
wenn sie mit einem Wechsel des Dienst-
ortes verbunden ist,

 6.  Abordnung oder Zuweisung für eine Dau-
er von mehr als sechs Monaten,

 7.  Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbe-
schäftigung oder Beurlaubung nach den 
§§ 62 bis 65 des Hessischen Beamten-
gesetzes,

 8.  Anordnungen, welche die Freiheit in der 
Wahl der Wohnung beschränken,

 9.  Hinausschieben des Eintritts in den Ru-
hestand über die Altersgrenze hinaus,

10.  Entlassung, sofern sie nicht kraft Geset-
zes oder auf eigenen Antrag erfolgt.
(2) Der Personalrat bestimmt in Personal-

angelegenheiten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit bei

 1.  Einstellung,
 2.  Eingruppierung, Höher- oder Rückgrup-

pierung einschließlich der hiermit ver-
bundenen Stufenzuordnung, es sei denn, 
diese ist in das Ermessen des Arbeit-
gebers gestellt, ohne dass allgemeine 
Grundsätze zur Ermessensausübung er-
lassen wurden,

 3.  Übertragung einer höher oder niedriger 
zu bewertenden Tätigkeit,

 4.  Versetzung zu einer anderen Dienststelle 
oder Personalgestellung,
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§ 77

Allgemeine Personalangelegenheiten
(1) Der Personalrat bestimmt, gegebe-

nenfalls durch Abschluss von Dienstverein-
barungen und soweit eine gesetzliche oder 
tarifliche Regelung nicht besteht, mit über
1.  Inhalt von Personalfragebogen,
2.  Grundsätze des Verfahrens bei Stellen-

ausschreibungen,
3.  Beurteilungsrichtlinien,
4.  Erlass von Richtlinien über die personelle 

Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, 
Beförderungen, Umgruppierungen und 
Kündigungen,

5.  allgemeine Grundsätze der Berufsausbil-
dung und Fortbildung der Beschäftigten.
(2) Der Personalrat hat bei der Erstellung 

von Frauenförder- und Gleichstellungsplä-
nen nach § 5 des Hessischen Gleichberech-
tigungsgesetzes mitzubestimmen.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t
Beteiligung in organisatorischen, wirtschaft-

lichen und sonstigen Angelegenheiten

§ 78

Organisatorische und wirtschaftliche  
Angelegenheiten

(1) Der Personalrat bestimmt in organisa-
torischen Angelegenheiten, gegebenenfalls 
durch Abschluss von Dienstvereinbarungen 
und soweit eine gesetzliche oder tarifliche 
Regelung nicht besteht, mit über
1.  Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 

und der Pausen sowie die Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage,

2.  Anordnung von Dienstbereitschaft, Bereit-
schaftsdienst, Rufbereitschaft, Mehrarbeit 
und Überstunden sowie Festsetzung von 
Kurzarbeit,

3.  Einführung, wesentliche Änderung und 
Aufhebung von Arbeitsformen außerhalb 
der Dienststelle und von Arbeitszeitmodel-
len,

4.  Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleis-
tung und zur Erleichterung des Arbeitsab-
laufs,

5.  Einführung, Anwendung, wesentliche Än-
derung oder Erweiterung von technischen 
Einrichtungen, die dazu geeignet sind, das 
Verhalten oder die Leistung der Beschäf-
tigten zu überwachen,

6.  Bestellung und Abberufung von Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten, Daten-
schutzbeauftragten, Fachkräften für Ar-
beitssicherheit, Sicherheitsbeauftragten, 
Vertrauens- und Betriebsärztinnen und 
Vertrauens- und Betriebsärzten.

Muss für Gruppen von Beschäftigten die täg-
liche Arbeitszeit nach Erfordernissen, die die 
Dienststelle nicht voraussehen kann, unre-
gelmäßig und kurzfristig festgesetzt werden, 
beschränkt sich die Mitbestimmung auf die 
Grundsätze über die Aufstellung der Dienst-
pläne.

§ 76

Ausnahmen von der Beteiligung an  
personellen Einzelmaßnahmen

(1) Von der Mitbestimmung nach § 75 
ausgenommen sind Umsetzungen sowie 
Abordnungen und Versetzungen im Bereich 
eines Dienstherrn, die in Vollziehung eines 
Reform- oder Umstrukturierungskonzepts 
erfolgen, das mindestens Rahmenbedingun-
gen für den notwendigen personellen Vollzug 
enthält und an dem die nach § 63 zuständi-
gen Personalvertretungen mitgewirkt haben.

(2) § 75 gilt nicht für
1.  Beamtinnen und Beamte auf Probe oder 

auf Lebenszeit der in § 30 Abs. 1 und 2 
des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 
2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2250), bezeichneten Art und vergleich-
bare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einschließlich der Referentinnen und Re-
ferenten bei der Hessischen Landeszent-
rale für politische Bildung,

2.  die Präsidentin oder den Präsidenten, die 
Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten 
und die Mitglieder des Hessischen Rech-
nungshofs,

3.  die Hessische Datenschutzbeauftragte 
oder den Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten,

4.  Beamtinnen und Beamte sowie Beamten-
stellen der Besoldungsgruppe A 16 und 
höher und Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in entsprechenden Stellungen,

5.  Ämter nach § 4 des Hessischen Beamten-
gesetzes, auch wenn sie im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder im Arbeitneh-
merverhältnis übertragen werden, sonstige 
Dienststellenleitungen, Amtsleitungen und 
den Amtsleitungen vergleichbare Funk-
tionsstellen sowie Leiterinnen und Leiter 
von allgemein bildenden und beruflichen 
Schulen und von Schulen für Erwachsene,

6.  leitende Ärztinnen und leitende Ärzte an 
Krankenhäusern, Sanatorien und Heilan-
stalten,

7.  die Mitglieder des Klinikumsvorstands des 
Universitätsklinikums Frankfurt.
(3) § 75 gilt eingeschränkt für

1.  Beamtinnen und Beamte auf Zeit nur, 
wenn sie es beantragen,

2.  die ständigen Vertreterinnen und ständi-
gen Vertreter der Dienststellenleitung in 
Verwaltungen mit mehrstufigem Aufbau, 
soweit sie nicht unter Abs. 2 fallen, mit der 
Maßgabe, dass die nächste Stufenvertre-
tung beteiligt wird; die Stufenvertretung 
gibt dem Personalrat Gelegenheit zur Äu-
ßerung, die Frist nach § 66 Abs. 2 Satz 2 
verlängert sich um eine Woche,

3.  die ständigen Vertreterinnen und ständi-
gen Vertreter der Leitungen von allgemein 
bildenden und beruflichen Schulen sowie 
von Schulen für Erwachsene mit der Maß-
gabe, dass der Gesamtpersonalrat beim 
Staatlichen Schulamt beteiligt wird.
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(2) Soweit beabsichtigte Verwaltungsan-
ordnungen über den Geschäftsbereich einer 
Mittelbehörde oder einer obersten Dienstbe-
hörde hinausgehen, sind die Stufenvertre-
tungen der bei der Vorbereitung beteiligten 
Dienstbehörden entsprechend Abs. 1 zu be-
teiligen.

§ 80

Beschäftigtenvertretung im Verwaltungsrat
(1) In Betrieben, Körperschaften, Anstal-

ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
mit mehr als zehn Beschäftigten, die über-
wiegend wirtschaftliche Aufgaben erfüllen 
und für die ein Verwaltungsrat oder eine 
entsprechende Einrichtung besteht, müssen 
dem Verwaltungsrat oder der entsprechen-
den Einrichtung auch Vertreterinnen und Ver-
treter der Beschäftigten angehören. Die Zahl 
der Vertreterinnen und Vertreter der Beschäf-
tigten beträgt ein Drittel der Mitgliederzahl, 
die für den Verwaltungsrat oder die entspre-
chende Einrichtung nach den gesetzlichen 
Vorschriften oder der Satzung vorgesehen 
ist.

(2) Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Beschäftigten im Verwaltungsrat oder der 
entsprechenden Einrichtung haben die glei-
chen Rechte und Pflichten wie die sonstigen 
Mitglieder.

(3) Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Beschäftigten im Verwaltungsrat oder der 
entsprechenden Einrichtung werden von den 
nach § 10 wahlberechtigten Beschäftigten 
gewählt. Die im Betrieb, der Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung vertretenen Gewerk-
schaften und Berufsverbände können Wahl-
vorschläge machen und dabei auch Perso-
nen benennen, die nicht Beschäftigte sind. 
Die Wahlvorschläge müssen Frauen und 
Männer entsprechend ihrem Anteil an den 
wahlberechtigten Beschäftigten berücksichti-
gen. Die Wahlvorschläge werden in einer Lis-
te zusammengefasst. Gewählt wird nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl. Briefwahl 
ist zulässig. Die für das Recht des öffentli-
chen Dienstes zuständige Ministerin oder der 
hierfür zuständige Minister bestimmt durch 
Rechtsverordnung das Nähere über die Wahl 
und die Wählbarkeit.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für Eigen-
betriebe nach dem Eigenbetriebsgesetz 
in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I  
S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), sowie die kom-
munalen Versorgungskassen und Zusatzver-
sorgungskassen. Durch Rechtsvorschrift zu-
gelassene Abweichungen von Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 3 bedürfen der Zustimmung des für 
das Recht des öffentlichen Dienstes zustän-
digen Ministeriums.

(2) Der Personalrat wirkt mit bei
 1.  der Einführung von der Neuen Verwal-

tungssteuerung (NVS) entsprechenden 
neuen Steuerungsverfahren einschließ-
lich der damit zusammenhängenden 
technischen Verfahren,

 2.  der Einführung grundlegend neuer Ar-
beitsmethoden, insbesondere für Verfah-
ren der Verwaltungsdigitalisierung,

 3.  der Aufstellung von allgemeinen Grund-
sätzen für die Bemessung des Personal-
bedarfs,

 4.  allgemeinen Festlegungen von Verfahren 
und Methoden von Wirtschaftlichkeits- 
und Organisationsprüfungen,

 5.  der Einführung von technischen Rationa-
lisierungsmaßnahmen, die den Wegfall 
von Planstellen oder Stellen zur Folge 
haben,

 6.  der Vergabe oder Privatisierung von Ar-
beiten oder Aufgaben, die bisher durch 
die Beschäftigten der Dienststelle wahr-
genommen werden,

 7.  der Einführung, Anwendung, Änderung 
oder Erweiterung automatisierter Verfah-
ren zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten der Beschäftigten,

 8.  der Festlegung von Grundsätzen der Ar-
beitsplatz- und Dienstpostenbewertung,

 9.  der Installation betrieblicher und dem An-
schluss an öffentliche Informations- und 
Kommunikationsnetze,

10.  der Errichtung, Auflösung, Einschrän-
kung, Verlegung oder Zusammenlegung 
von Dienststellen oder wesentlicher Teile 
von ihnen.

Satz 1 gilt nicht bei probe- oder versuchs-
weiser Einführung neuer Techniken und Ver-
fahren für die Dauer des Probe- oder Pilot-
betriebs.

(3) Der Personalrat ist anzuhören
1.  vor der Weiterleitung von Stellenanforde-

rungen zum Haushaltsvoranschlag,
2.  vor Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

von Diensträumen. 

Gibt der Personalrat einer nachgeordneten 
Dienststelle zu den Stellenanforderungen 
eine Stellungnahme ab, so ist diese mit den 
Stellenanforderungen der übergeordneten 
Dienststelle vorzulegen. Dies gilt entspre-
chend für die Personalplanung.

(4) Bei Maßnahmen, die unter die Abs. 2 
und 3 fallen, tritt ein gleichzeitig vorliegendes 
Mitbestimmungsrecht zurück.

§ 79

Verwaltungsanordnungen
(1) Der Personalrat wirkt mit, wenn eine 

Dienststelle Verwaltungsanordnungen für 
die innerdienstlichen sozialen und personel-
len Angelegenheiten der Beschäftigten ihres 
Geschäftsbereichs erlassen will, sofern nicht 
nach § 95 des Hessischen Beamtengesetzes 
die Spitzenorganisationen der zuständigen 
Gewerkschaften zu beteiligen sind.
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§ 85

Sonderregelungen
(1) Anordnungen, durch die die Alarmbe-

reitschaft und der Einsatz der Vollzugspolizei 
geregelt werden, unterliegen nicht der Betei-
ligung des Personalrats, soweit nachstehend 
nichts anderes bestimmt ist. § 62 bleibt un-
berührt.

(2) Beabsichtigte Maßnahmen in sozialen 
Angelegenheiten im Rahmen vollzugspolizei-
licher Einsätze sind dem Personalrat recht-
zeitig mitzuteilen und mit ihm zu beraten, es 
sei denn, es sind Sofortentscheidungen zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung notwendig.

(3) Grundsätzliche Bestimmungen über 
Maßnahmen in sozialen Angelegenheiten, 
die für die Beschäftigten mehrerer Dienststel-
len aufgestellt werden, sind mit der bei der 
für die Entscheidung zuständigen Dienststel-
le gebildeten Stufenvertretung anstelle der 
Personalräte zu beraten. Ist bei der für die 
Entscheidung zuständigen Dienststelle eine 
Stufenvertretung nicht gebildet, so tritt an die 
Stelle der Stufenvertretung die bei ihr gebil-
dete Personalvertretung.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t
Feuerwehr

§ 86

Berufsfeuerwehr
(1) Die kommunalen Berufsfeuerwehren 

gelten als Dienststellen im Sinne dieses Ge-
setzes.

(2) Die Dienststellenleitung kann sich auch 
durch die leitende Beamtin oder den leitenden 
Beamten der Dienststelle vertreten lassen.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Verfassungsschutz

§ 87

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
(1) Für die Beschäftigten des Landesamts 

für Verfassungsschutz Hessen tritt an die 
Stelle einer nach diesem Gesetz zuständigen 
Stufenvertretung der Personalrat beim Lan-
desamt für Verfassungsschutz Hessen; ist 
ein Gesamtpersonalrat gebildet, tritt dieser 
an die Stelle der Stufenvertretung.

(2) Abweichend von § 61 Abs. 1 sind dem 
Personalrat auf Verlangen die zur Durchfüh-
rung seiner Aufgaben erforderlichen Unter-
lagen vorzulegen. Personalakten dürfen nur 
mit Zustimmung der oder des Beschäftigten 
von den von ihr oder ihm bestimmten Mitglie-
dern des Personalrats eingesehen werden. 
Bedürfen Unterlagen oder Personalakten 
ihrem Inhalt oder ihrer Bedeutung nach im 
öffentlichen Interesse der Geheimhaltung, so 
entscheidet die Leiterin oder der Leiter des 
Landesamtes für Verfassungsschutz Hes-
sen darüber, ob sie dem Personalrat vorge-
legt werden oder dem Personalrat Einsicht 
gestattet wird. Entspricht die Entscheidung 
nicht dem Antrag des Personalrats, so kann 

SIEBTER TEIL
Besondere Vorschriften für einzelne 

Zweige des öffentlichen Dienstes und 
den Hessischen Rundfunk

§ 81

Grundsatz

Für die nachstehenden Zweige des öf-
fentlichen Dienstes und für den Hessischen 
Rundfunk gilt dieses Gesetz, soweit im Fol-
genden nichts anderes bestimmt ist.

E r s t e r  A b s c h n i t t

Polizei

§ 82

Personalräte bei den Polizeibehörden
(1) Es werden Personalräte gebildet bei

1.  dem Hessischen Landeskriminalamt,
2.  dem Hessischen Bereitschaftspolizeiprä-

sidium,
3.  den Polizeipräsidien sowie
4.  dem Hessischen Polizeipräsidium für 

Technik.

(2) Die in Abs. 1 genannten Dienststellen 
gelten als Dienststellen im Sinne dieses Ge-
setzes.

(3) § 5 Abs. 3 gilt nicht im Bereich der Poli-
zei.

§ 83

Hauptpersonalrat der Polizei
(1) Die Beschäftigten der in § 82 Abs. 1 

genannten Polizeidienststellen sowie die Be-
schäftigten der Hessischen Hochschule für 
öffentliches Management und Sicherheit, die 
auf vom Landespolizeipräsidium zugewiese-
nen Stellenkontingenten geführt werden, und 
die Anwärterinnen und Anwärter für den Poli-
zeivollzugsdienst wählen als eigene Stufen-
vertretung den Hauptpersonalrat der Polizei, 
der beim Hessischen Ministerium des Innern 
und für Sport gebildet wird.

(2) Im Hauptpersonalrat der Polizei sind 
ab 17 Mitgliedern drei Mitglieder von ihrer 
dienstlichen Tätigkeit auf Antrag freizustellen.

§ 84

Interessenvertretung der Polizeipraktikantin-
nen und Polizeipraktikanten

(1) Die Polizeipraktikantinnen und Polizei-
praktikanten wählen Vertrauensleute. Ihre 
Interessen werden von dem für die Ausbil-
dungsdienststelle zuständigen örtlichen Per-
sonalrat wahrgenommen. Die Vertrauens-
leute haben das Recht, an Sitzungen des 
Personalrats mit beratender Stimme teilzu-
nehmen, wenn Angelegenheiten behandelt 
werden, die auch die Polizeipraktikantinnen 
und Polizeipraktikanten betreffen.

(2) Das Nähere über die Wahl der Vertrau-
ensleute bestimmt das für das Recht des öf-
fentlichen Dienstes zuständige Ministerium.



Nr. 11 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 5. April 2023 209

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Schulen

§ 91

Personalräte im Schulbereich
(1) Die Lehrkräfte, Erzieherinnen und Er-

zieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen, in Erziehung und Unterricht tätigen 
Personen sowie die sonstigen in der Schule 
Beschäftigten des Landes wählen eigene Per-
sonalvertretungen. Wahlberechtigt sind alle 
Beschäftigten nach Satz 1, die mit mindestens 
vier Wochenstunden beschäftigt sind. Wählbar 
sind alle Wahlberechtigten, die mindestens mit 
der Hälfte der nach der Pflichtstundenverord-
nung vom 19. Mai 2017 (ABl. S. 191) in der je-
weils geltenden Fassung für sie maßgeblichen 
wöchentlichen Pflichtstunden oder der Hälfte 
der wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind.

(2) Dienststellen im Sinne dieses Geset-
zes sind alle allgemein bildenden und berufli-
chen Schulen sowie die Schulen für Erwach-
sene und die Studienseminare.

(3) Bei der Beteiligung des Personalrats 
einer allgemein bildenden oder beruflichen 
Schule oder einer Schule für Erwachsene 
steht das Selbsteintrittsrecht nach § 63 Abs. 2 
Satz 2 neben der Leitung der zur Entschei-
dung befugten Dienststelle auch der Leitung 
des Staatlichen Schulamts zu.

§ 92

Gesamtpersonalräte Schule
(1) Neben den bei den allgemein bilden-

den und beruflichen Schulen sowie den Schu-
len für Erwachsene gewählten Personalräten 
sind bei den Staatlichen Schulämtern für die 
in § 91 Abs. 1 Satz 1 genannten Beschäftig-
ten Gesamtpersonalräte zu bilden. Für die 
Wahl, die Amtszeit und die Geschäftsführung 
des Gesamtpersonalrats gelten die §§ 9, 12, 
48 Abs. 1, 3 und 4 und § 49 entsprechend.

(2) Bei Maßnahmen, die für die in § 91 
Abs. 1 Satz 1 genannten Beschäftigten meh-
rerer Dienststellen von allgemeiner Bedeu-
tung sind, ist der Gesamtpersonalrat zu be-
teiligen. Bei Abordnungen und Versetzungen 
innerhalb des Dienstbezirks eines Staatlichen 
Schulamts bestimmt der Gesamtpersonalrat 
anstelle des Personalrats der abgebenden 
und des Personalrats der aufnehmenden 
Dienststelle mit. Nicht der Mitbestimmung un-
terliegen Abordnungen innerhalb eines Land-
kreises oder einer kreisfreien Stadt sowie 
zwischen Dienststellen eines Landkreises 
und einer kreisfreien Stadt, für die dasselbe 
staatliche Schulamt zuständig ist,
1.  bis zur Dauer eines Schuljahres,
2.  mit weniger als der Hälfte der Pflichtstun-

den bis zur Dauer von zwei Schuljahren.
(3) Bei Maßnahmen, die für die in § 91 

Abs. 1 Satz 1 genannten Beschäftigten der 
Dienstbezirke mehrerer Staatlicher Schuläm-
ter von allgemeiner Bedeutung sind, ist der bei 
der für die Entscheidung zuständigen Dienst-
stelle gebildete Gesamtpersonalrat zu betei-
ligen. Er unterrichtet die Gesamtpersonalräte 
bei den beteiligten Staatlichen Schulämtern 
und gibt ihnen Gelegenheit zur Äußerung.

dieser die endgültige Entscheidung der für 
den Verfassungsschutz zuständigen Minis-
terin oder des hierfür zuständigen Ministers 
herbeiführen.

(3) Die Gewerkschaften üben die ihnen 
nach diesem Gesetz zustehenden Befug-
nisse gegenüber der Dienststelle und dem 
Personalrat durch Beauftragte aus, die Be-
schäftigte der Dienststelle sind.

Vi e r t e r  A b s c h n i t t

Justiz

§ 88

Hauptpersonalrat für den Justizvollzug
Für die Beschäftigten der Justizvollzugs-

anstalten, der Jugendarresteinrichtungen 
und der Aus- und Fortbildungsstätte für Jus-
tizvollzugsbedienstete des Landes Hessen 
– H. B. Wagnitz-Seminar - wird als eigene 
Stufenvertretung ein Hauptpersonalrat beim 
Hessischen Ministerium der Justiz gebildet.

§ 89

Interessenvertretung der Rechtsreferenda-
rinnen und Rechtsreferendare

Die Interessen der Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendare nach diesem Gesetz 
werden von dem Personalrat der Dienststelle 
wahrgenommen, bei der sie sich jeweils in Aus-
bildung befinden. Werden in der Dienststelle 
in der Regel mindestens fünf Rechtsreferen-
darinnen und Rechtsreferendare ausgebildet, 
so können sie eine Vertrauensperson wählen; 
ein Wahlrecht zum Personalrat besitzen sie 
nicht. Die Vertrauensperson hat das Recht, 
an Sitzungen des Personalrats mit beratender 
Stimme teilzunehmen, wenn Angelegenheiten 
behandelt werden, die auch die Rechtsrefe-
rendarinnen und Rechtsreferendare betreffen. 
Die §§ 39 bis 44 des Juristenausbildungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom  
15. März 2004 (GVBl. I S. 158), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 13. Oktober 2022 
(GVBl. S. 489), bleiben unberührt.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t
Forsten

§ 90

Landesbetrieb Hessen-Forst
(1) Beim Landesbetrieb Hessen-Forst ist 

Stufenvertretung in den Fällen
1.  der Nichteinigung zwischen der Leitung 

einer Dienststelle und dem Personalrat,
2.  des § 76 Abs. 3 Nr. 2

der Gesamtpersonalrat.
(2) Im Übrigen bleibt die Zuständigkeit 

des Hauptpersonalrats unberührt. Dieser 
ist abweichend von Abs. 1 Nr. 1 Stufenver-
tretung im Falle der Nichteinigung zwischen 
der Dienststellenleitung und dem Personalrat 
des Landesbetriebs Hessen-Forst.

(3) Für den Gesamtpersonalrat beim Lan-
desbetrieb Hessen-Forst gilt § 49 Abs. 3 ent-
sprechend.
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(5) Auf die Erstellung von Stundenplänen 
findet § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 keine Anwen-
dung.

(6) Bei schulorganisatorischen Maßnah-
men nach § 146 des Hessischen Schulge-
setzes in der Fassung vom 1. August 2017 
(GVBl. S. 150), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 7. Dezember 2022 (GVBl. S. 734), 
gilt § 78 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 mit der Maß-
gabe, dass das Staatliche Schulamt das Mit-
wirkungsverfahren durchführt. Sind mehrere 
Dienststellen betroffen, so wird das Verfah-
ren nach § 63 Abs. 3 vom Kultusministerium 
durchgeführt.

§ 96

Innerschulische Angelegenheiten
Das den Konferenzen der Lehrkräfte oder 

der Schulkonferenz durch das Hessische 
Schulgesetz sowie durch die zu seiner Aus-
führung ergangenen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften eingeräumte Recht auf Mit-
wirkung bei der Gestaltung innerschulischer 
Angelegenheiten bleibt unberührt.

S i e b t e r  A b s c h n i t t

Hochschulen und andere  
Bildungseinrichtungen

§ 97

Hochschulen des Landes
(1) Dieses Gesetz findet keine Anwen-

dung auf Professorinnen und Professoren, 
Hochschuldozentinnen und Hochschuldo-
zenten sowie Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren an Hochschulen des Landes.

(2) Für die wissenschaftlichen Mitglieder 
einer Hochschule des Landes gilt § 4 Abs. 2 
nicht. Sie bilden neben den in § 4 Abs. 2 ge-
nannten Gruppen eine weitere Gruppe.

(3) In Dienststellen mit mehr als zwei 
Gruppen besteht ein Personalrat, für den 
nach § 12 Abs. 1 drei Mitglieder vorgesehen 
sind, aus vier Mitgliedern, wenn eine Gruppe 
mindestens ebenso viele Beschäftigte zählt 
wie die beiden anderen Gruppen zusammen. 
Das vierte Mitglied steht der stärksten Grup-
pe zu. Für Angelegenheiten, die lediglich die 
Angehörigen zweier Gruppen betreffen, gilt  
§ 30 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Bei der Einstellung befristet oder 
auf Zeit zu beschäftigender wissenschaft-
licher Mitglieder findet eine Mitbestimmung 
des Personalrats nach § 75 Abs. 1 Nr. 1 oder  
Abs. 2 Nr. 1 nur statt, wenn die Beschäftigten 
dies beantragen.

(5) § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 gilt an den 
Hochschulen des Landes mit der Maßgabe, 
dass für die Durchführung der Lehrveran-
staltungen allein die Fachbereiche zuständig 
sind.

(6) Die Technischen Betriebseinheiten der 
Hochschulen des Landes gelten nicht als Be-
triebe im Sinne dieses Gesetzes.

(7) An den Hochschulen des Landes wird 
ein Hilfskräfterat gewählt, der an Hochschu-
len mit bis zu 1 000 studentischen Hilfskräf-
ten aus drei Mitgliedern, an Hochschulen mit 

§ 93

Hauptpersonalrat Schule
(1) Als eigene Stufenvertretung wird der 

Hauptpersonalrat Schule beim Hessischen 
Kultusministerium gebildet. § 12 Abs. 1 gilt 
entsprechend.

(2) Die den Schulen in freier Träger-
schaft vom Land zur Verfügung gestellten 
oder an sie beurlaubten Lehrkräfte sind für 
die bei den jeweiligen Staatlichen Schuläm-
tern gebildeten Gesamtpersonalräte und den 
Hauptpersonalrat Schule wahlberechtigt und 
wählbar. § 91 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.

§ 94

Wahlrecht der Lehrkräfte im  
Vorbereitungsdienst

(1) Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind 
für die Wahl zum Personalrat ihres Studien-
seminars wahlberechtigt und wählbar. Die  
§§ 5 und 6 der Verordnung zur Durchführung 
des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
vom 28. September 2011 (GVBl. I S. 615), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Mai 
2022 (GVBl. S. 286), bleiben unberührt.

(2) Für den Personalrat ihrer Ausbildungs-
schule, den Gesamtpersonalrat Schule beim 
Staatlichen Schulamt und den Hauptperso-
nalrat Schule sind die Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst wahlberechtigt. Bei der Ermitt-
lung der Zahl der Wahlberechtigten werden 
sie nur bei den Studienseminaren berück-
sichtigt.

§ 95

Sonderregelungen für die Personalvertretun-
gen im Schulbereich

(1) Die Sitzungen der Personalvertre-
tungen und die Personalversammlungen 
im Schulbereich finden außerhalb der Un-
terrichtszeit statt, soweit nicht zwingende 
dienstliche Gründe eine andere Regelung 
erfordern. Dies gilt nicht für die Sitzungen 
der Gesamtpersonalräte und des Hauptper-
sonalrats.

(2) In den Fällen des § 37 Abs. 2 Satz 2 
und § 38 Abs. 1 Satz 1 und 2 ermäßigt die 
Hessische Kultusministerin oder der Hessi-
sche Kultusminister die Pflichtstundenzahl 
in angemessener Weise durch Rechtsver-
ordnung.

(3) Die durch die Tätigkeit des Personal-
rats entstehenden Kosten einschließlich der 
Kosten für Rechtsstreitigkeiten der Schulper-
sonalräte in Personalvertretungsangelegen-
heiten mit Ausnahme der in Abs. 4 genannten 
trägt das Land.

(4) Die Sitzungen und Sprechstunden 
werden, soweit landeseigene Räume nicht 
zur Verfügung gestellt werden können, in den 
Räumen einer Schule durchgeführt. Jeder 
Schulträger ist verpflichtet, die erforderlichen 
Räume, Einrichtungsgegenstände und den 
Geschäftsbedarf zur Verfügung zu stellen. 
Notwendige Kosten für Heizung, Beleuch-
tung und Reinigung sowie für die Zurverfü-
gungstellung des Geschäftsbedarfs werden 
nicht erstattet.
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enthalten hat. Kommt eine Stimmenmehrheit 
nicht zustande, so nimmt die oder der Vor-
sitzende der Einigungsstelle nach weiterer 
Beratung an der erneuten Beschlussfassung 
teil.

§ 99

DIPF / Leibniz-Institut für Bildungsforschung 
und Bildungsinformation

Für die Professorinnen und Professoren 
am DIPF/Leibniz-Institut für Bildungsfor-
schung und Bildungsinformation entfällt die 
Mitbestimmung und Mitwirkung des Perso-
nalrats in Personalangelegenheiten. Auf An-
trag der oder des betroffenen Beschäftigten 
hat der Personalrat mitzuwirken.

§ 100

Hessische Hochschule für öffentliches  
Management und Sicherheit

(1) Die Hessische Hochschule für öffent-
liches Management und Sicherheit ist eine 
Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Die Beschäftigten der Hessischen 
Hochschule für öffentliches Management und 
Sicherheit, ausgenommen diejenigen, die auf 
vom Landespolizeipräsidium zugewiesenen 
Stellenkontingenten geführt werden, wählen 
den Hauptpersonalrat nach § 48 Abs. 1 Satz 1.

(3) Stammbehörde der an der Hessischen 
Hochschule für öffentliches Management und 
Sicherheit studierenden Beschäftigten ist die 
Einstellungsbehörde.

§ 101

Studienzentrum der Finanzverwaltung und 
Justiz Rotenburg a. d. Fulda

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwen-
dung auf die Einstellung von hauptamtlichen 
Lehrkräften an der Hessischen Hochschule 
für Finanzen und Rechtspflege in Rotenburg 
a. d. Fulda.

(2) Dienststellen im Sinne dieses Geset-
zes sind

1.  der Fachbereich Steuer der Hessischen 
Hochschule für Finanzen und Rechtspfle-
ge in Rotenburg a. d. Fulda zusammen mit 
der Landesfinanzschule Hessen sowie der 
Zentralverwaltung des Studienzentrums 
der Finanzverwaltung und Justiz Roten-
burg a. d. Fulda und

2.  der Fachbereich Rechtspflege der Hes-
sischen Hochschule für Finanzen und 
Rechtspflege in Rotenburg a. d. Fulda zu-
sammen mit der Ausbildungsstätte für den 
mittleren Justizdienst.
(3) Stammbehörde der an der Hessischen 

Hochschule für Finanzen und Rechtspflege 
in Rotenburg a. d. Fulda studierenden Be-
schäftigten ist die Einstellungsbehörde. Die 
oberste Dienstbehörde kann Abweichendes 
bestimmen.

(4) Übergeordnete Dienststelle im Sinne 
von § 68 und § 72 Abs. 5 ist im Falle von 
Abs. 2 Nr. 1 das Hessische Ministerium der 
Finanzen und im Falle von Abs. 2 Nr. 2 das 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Die 

über 1 000 studentischen Hilfskräften aus 
sieben Mitgliedern besteht. Ein Mitglied des 
Hilfskräfterats kann an den Sitzungen des 
Personalrats, zu denen es wie ein Perso-
nalratsmitglied zu laden ist, mit Rederecht, 
in allen Angelegenheiten, die die studenti-
schen Hilfskräfte betreffen, mit Antrags- und 
Stimmrecht teilnehmen. Besteht der Hilfs-
kräfterat aus sieben Mitgliedern, gilt Satz 2 
für zwei Mitglieder. Wahlberechtigt sind alle 
Personen, die am Wahltag als studentische 
Hilfskraft an der Hochschule beschäftigt sind. 
Wählbar sind alle Personen, die zum Zeit-
punkt der Einreichung des Wahlvorschlags 
als studentische Hilfskraft an der Hochschule 
beschäftigt sind. Nach Beendigung der Tätig-
keit als studentische Hilfskraft bleibt die Mit-
gliedschaft im Hilfskräfterat für die restliche 
Amtszeit bestehen, solange das Mitglied An-
gehörige oder Angehöriger der Hochschule 
ist; für diese Mitglieder gilt Satz 2 und 3 nicht. 
Das Nähere über die Wahl des Hilfskräfterats 
regeln die Wahlordnungen der Hochschulen.

§ 98

Universitätskliniken
(1) Die in einem Universitätsklinikum in 

der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts tätigen Bediensteten der Universität 
und diejenigen Bediensteten der Universität, 
deren Personalangelegenheiten dem Uni-
versitätsklinikum übertragen sind, gelten im 
Sinne dieses Gesetzes als Beschäftigte des 
Universitätsklinikums. Für ein Universitäts-
klinikum in privater Rechtsform gelten die  
Abs. 2 bis 5.

(2) Bei einem Universitätsklinikum in pri-
vater Rechtsform ist der Betriebsrat für das 
dort tätige wissenschaftliche Personal im 
Arbeitnehmerverhältnis entsprechend den 
betriebsverfassungsrechtlichen Vorschriften 
zuständig.

(3) Soweit die Zuständigkeit des Betriebs-
rates nach den betriebsverfassungsrecht-
lichen Vorschriften nicht gegeben ist, ist für 
das von der Universität dem Universitätskli-
nikum in privater Rechtsform gestellte oder 
zugewiesene wissenschaftliche und nicht 
wissenschaftliche Personal im Landesdienst 
eine eigenständige Personalvertretung bei 
der Universität zu wählen. Der Betriebsrat 
kann an den Sitzungen der Personalvertre-
tung teilnehmen.

(4) Die Universität ist zugleich oberste 
Dienstbehörde im Sinne dieses Gesetzes; 
sie kann das Universitätsklinikum in priva-
ter Rechtsform mit der Wahrnehmung ihrer 
Befugnisse nach § 6 beauftragen. Dies gilt 
nicht für Maßnahmen nach § 25a Abs. 5 
Satz 6 des Gesetzes für die hessischen Uni-
versitätskliniken vom 26. Juni 2000 (GVBl. I  
S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931).

(5) In Angelegenheiten, die der Mitbestim-
mung der Personalvertretung unterliegen, 
gilt § 69 mit der Maßgabe, dass die oder der 
Vorsitzende der Einigungsstelle bei Nicht-
einigung beider Seiten von der oder dem 
Vorsitzenden der Landespersonalkommis-
sion bestellt wird und sie oder er sich bei der 
Beschlussfassung zunächst der Stimme zu 
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werden von einem Ausschuss wahrgenom-
men, der aus dem Verwaltungsrat und der 
Intendantin oder dem Intendanten besteht.

(3) Als Beschäftigte im Sinne dieses Ge-
setzes gelten auch die ständigen freien Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter; sie gehören 
zur Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer.

(4) Für die Beschäftigten mit vorwiegend 
künstlerischer Tätigkeit und die in der Pro-
grammgestaltung verantwortlich Tätigen ent-
fällt die Mitbestimmung und Mitwirkung des 
Personalrats in Personalangelegenheiten. 
Auf Antrag der oder des betroffenen Beschäf-
tigten hat der Personalrat mitzuwirken.

Z e h n t e r  A b s c h n i t t
Deutsche Rentenversicherung Hessen

§ 105

Mitglied in der Arbeitsgruppe Personalvertre-
tung der Deutschen Rentenversicherung

Die oder der Vorsitzende des Gesamt-
personalrats der Deutschen Rentenversiche-
rung Hessen ist Mitglied in der Arbeitsgruppe 
Personalvertretung der Deutschen Renten-
versicherung nach § 140 Abs. 2 Satz 1 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. Ist das 
Mitglied verhindert, wird es in der Arbeits-
gruppe Personalvertretung von seiner Stell-
vertretung nach § 51 in Verbindung mit § 49 
Abs. 1 Satz 1 und § 27 Abs. 1 Satz 1 ver-
treten.

ACHTER TEIL
Gerichtliche Entscheidungen

§ 106

Gerichtszuständigkeit, anzuwendende  
Vorschriften

(1) Die Verwaltungsgerichte entscheiden 
über
1.  Wahlberechtigung und Wählbarkeit,
2.  Wahl, Amtszeit und Zusammensetzung 

der Personalvertretungen und der Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen,

3.  Zuständigkeit, Geschäftsführung und 
Rechtsstellung der Personalvertretungen 
und der Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen,

4.  Zusammensetzung, Zuständigkeit und 
Geschäftsführung der Einigungsstelle so-
wie Rechtmäßigkeit eines bindenden Be-
schlusses der Einigungsstelle nach § 71 
Abs. 1 sowie

5.  Bestehen oder Nichtbestehen von Dienst-
vereinbarungen.

Die §§ 19, 23 und 24 Abs. 1, § 41 Abs. 4 und 
§ 71 Abs. 3 bleiben unberührt.

(2) Der Personalrat oder eine in der 
Dienststelle vertretene Gewerkschaft können 
bei groben Verstößen der Dienststellenlei-
tung gegen ihre Verpflichtungen aus diesem 
Gesetz beim Verwaltungsgericht beantragen, 
der Dienststellenleitung zur Sicherung der 
Rechte nach diesem Gesetz aufzugeben, 

hauptamtlichen Lehrkräfte des Fachbereichs 
Rechtspflege der Hessischen Hochschule 
für Finanzen und Rechtspflege in Rotenburg 
a. d. Fulda und der Ausbildungsstätte für den 
mittleren Justizdienst sind, abweichend von  
§ 48 Abs. 2 Satz 1, für die bei dem Oberlan-
desgericht Frankfurt am Main und bei dem 
Hessischen Ministerium der Justiz gebildeten 
Stufenvertretungen wählbar und wahlberechtigt.

(5) Für die Wahl eines Gesamtpersonal-
rats im Studienzentrum der Finanzverwal-
tung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda gilt 
§ 50 Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird ein 
Stufenverfahren nach § 68 Abs. 1 oder § 72 
Abs. 5 eingeleitet, weil zwischen der Direkto-
rin oder dem Direktor des Studienzentrums 
der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg 
a. d. Fulda und dem Gesamtpersonalrat eine 
Einigung nicht zustande gekommen ist, gilt  
§ 63 Abs. 4 entsprechend und ist das Hessi-
sche Ministerium der Finanzen die zuständi-
ge oberste Landesbehörde.

A c h t e r  A b s c h n i t t

Theater und Orchester

§ 102

Dienststellen
Öffentliche Theater und selbstständige 

Orchester sind Dienststellen im Sinne dieses 
Gesetzes. Sie gelten nicht als Betriebe im 
Sinne dieses Gesetzes.

§ 103

Sonderregelungen für künstlerisch  
Beschäftigte

(1) Für die an den öffentlichen Theatern 
und Orchestern künstlerisch Beschäftigten, 
insbesondere die Solistinnen und Solisten, 
die Mitglieder des Singchors, der Tanzgruppe 
und des Orchesters gilt § 4 Abs. 2 nicht. Sie 
bilden zusammen eine Gruppe.

(2) § 97 Abs. 3 gilt entsprechend.
(3) Für die in Abs. 1 genannten Be-

schäftigten entfällt die Mitbestimmung und 
Mitwirkung des Personalrats in Personal-
angelegenheiten. Auf Antrag der oder des 
betroffenen Beschäftigten hat der Personal-
rat mitzuwirken.

N e u n t e r  A b s c h n i t t

Hessischer Rundfunk

§ 104

Sonderregelungen
(1) Dieses Gesetz findet auf den Hessi-

schen Rundfunk Anwendung; ausgenommen 
hiervon ist die Bestimmung des § 78 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 7 bezüglich der Bestellung und 
Abberufung der oder des Datenschutzbeauf-
tragten nach § 28 Abs. 2 Satz 1 des Hessi-
schen Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes.

(2) Der Hessische Rundfunk gilt ein-
schließlich seiner Studios und Sendeanlagen 
als Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes. 
Die Aufgaben der obersten Dienstbehörde 
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NEUNTER TEIL
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 108

Verordnungsermächtigung

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
zur Durchführung der in diesem Gesetz be-
zeichneten Wahlen durch Rechtsverordnung 
Vorschriften zu erlassen über
1.  die Vorbereitung der Wahl, insbesondere 

die Aufstellung der Wählerlisten und die 
Errechnung der Vertreterzahl,

2.  die Frist für die Einsichtnahme in die Wäh-
lerlisten und die Erhebung von Einsprü-
chen,

3.  die Vorschlagslisten und die Frist für ihre 
Einreichung,

4.  das Wahlausschreiben und die Fristen für 
seine Bekanntmachung,

5.  die Stimmabgabe,
6.  der Feststellung des Wahlergebnisses und 

die Fristen für seine Bekanntmachung,
7.  die Aufbewahrung der Wahlakten.

(2) Die Rechtsverordnung nach Abs. 1 hat 
Regelungen vorzusehen über die Wahl von 
Frauen und Männern entsprechend ihrem 
Anteil an den wahlberechtigten Beschäftig-
ten der Dienststelle sowie für den Fall, dass 
die Wahlvorschläge nicht dem vorgenannten 
Anteil von Frauen und Männern entsprechen.

§ 109

Entsprechende Geltung von Vorschriften
Vorschriften in anderen Gesetzen, die 

den Betriebsräten Befugnisse oder Pflichten 
übertragen, gelten entsprechend für die nach 
diesem Gesetz zu errichtenden Personal-
vertretungen. Dies gilt nicht für Vorschriften, 
welche die Betriebsverfassung oder die Mit-
bestimmung regeln.

§ 110

Übergangsregelungen für bestehende  
Personalvertretungen

Die am 5. April 2023 bestehenden Per-
sonalvertretungen und Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen führen die Ge-
schäfte weiter, bis sich die neu gewählten 
Personalvertretungen und Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen konstituiert haben, 
längstens jedoch bis zum 31. Juli 2024. § 20  
Abs. 3 bleibt unberührt.

§ 111

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Hessische Personalvertretungsge-
setz vom 24. März 1988 (GVBl. I S. 103)3), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. No-
vember 2021 (GVBl. S. 718, 867), wird auf-
gehoben.

eine Handlung zu unterlassen, die Vornahme 
einer Handlung zu dulden oder eine Hand-
lung vorzunehmen.

(3) Die Vorschriften des Arbeitsgerichts-
gesetzes über das Beschlussverfahren gel-
ten entsprechend. § 89 Abs. 1 und § 94 Abs. 1 
jeweils in Verbindung mit § 11 Abs. 4 und 5 
des Arbeitsgerichtsgesetzes gelten mit der 
Maßgabe, dass an Stelle der dort genannten 
Personen auch Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes mit der Befähigung zum Richteramt 
tätig werden können.

§ 107

Bildung von Fachkammern und eines  
Fachsenats

(1) Für die nach diesem Gesetz zu treffen-
den Entscheidungen ist

1.  beim

a)  Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
für den eigenen Bezirk und die Bezirke 
der Verwaltungsgerichte Darmstadt und 
Wiesbaden,

b)  Verwaltungsgericht Kassel für den eige-
nen Bezirk und den Bezirk des Verwal-
tungsgerichts Gießen

eine Fachkammer,
2.  beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof 

ein Fachsenat

zu bilden.
(2) Die Fachkammer entscheidet in der 

Besetzung mit einer oder einem Vorsitzen-
den und je zwei nach Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 und 
2 berufenen ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richtern.

(3) Der Fachsenat entscheidet in der Be-
setzung mit drei Richterinnen und Richtern 
und einer nach Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 berufenen 
ehrenamtlichen Richterin oder einem sol-
chen Richter sowie einer nach Abs. 4 Satz 2 
Nr. 2 berufenen ehrenamtlichen Richterin 
oder einem solchen Richter.

(4) Die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter müssen Beschäftigte im Sinne dieses 
Gesetzes sein. Sie werden je zur Hälfte von
1.  den unter den Beschäftigten vertretenen 

Gewerkschaften und

2.  den obersten Landesbehörden und den 
kommunalen Spitzenverbänden

vorgeschlagen und vom Hessischen Minis-
terium der Justiz berufen. Für die Berufung 
und Stellung der ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richter und ihre Heranziehung zu 
den Sitzungen gelten die Vorschriften des 
Arbeitsgerichtsgesetzes über ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die bisherigen ehren-
amtlichen Richterinnen und Richter bis zur 
Neuberufung im Amt bleiben. Die Hessische 
Ministerin oder der Hessische Minister der 
Justiz kann die Befugnisse nach Satz 2 durch 
Rechtsverordnung auf eine nachgeordnete 
Behörde übertragen.

3) Hebt auf FFN 326-9
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 3.  § 7 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Auf Antrag des Richters auf Le-

benszeit ist der Eintritt in den Ruhestand 
um bis zu einem Jahr hinauszuschieben, 
jedoch insgesamt nicht länger als bis zum 
vollendeten 68. Lebensjahr, soweit zwin-
gende dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen. Der Antrag ist schriftlich spätes-
tens sechs Monate vor dem Eintritt in den 
Ruhestand zu stellen. Für Richter, die vor 
dem 1. Februar 2024 in den Ruhestand 
treten, beträgt die Frist nach Satz 2 drei 
Monate.“

 4.  In § 7i Satz 1 wird das Wort „Lebensal-
tersstufe“ durch „Stufe“ ersetzt.

 5.  In § 11 Abs. 7 wird die Angabe „21“ durch 
„18“ ersetzt.

 6.  In § 14 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe 
„109“ durch „12“ ersetzt.

 7.  In § 25 Abs. 3 wird die Angabe „40, § 42, 
§ 64 Abs. 1, § 68 Abs. 1 und 2“ durch „7 
Abs. 1, die §§ 8, 35, 37 bis 39“ ersetzt 
und wird die Angabe „109“ durch „12“ er-
setzt.

 8.  § 28 wird wie folgt geändert:
a)  In Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe „111 

Abs. 3 und § 112“ durch „106 Abs. 3 
und § 107“ ersetzt.

b)  In Abs. 2 wird die Angabe „gilt § 22“ 
durch „gelten die §§ 19 und 21 Abs. 3 
Satz 1“ ersetzt.

 9.  In § 37 Nr. 2 wird die Angabe „83 Abs. 1“ 
durch „63 Abs. 2“ ersetzt.

10.  In § 38 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „24 
Abs. 4“ durch „22 Abs. 2“ ersetzt.

11. § 78b wird wie folgt gefasst:

„§ 78b

Besondere Vorschriften für Staatsanwälte
(1) Abweichend von § 59 des Hes-

sischen Beamtengesetzes gilt für die 
dienstliche Beurteilung der Staatsanwäl-
te § 2b entsprechend.

(2) Für die Ernennung von Staatsan-
wälten gilt § 3 Abs. 2 entsprechend.

(3) Abweichend von § 34 des Hessischen 
Beamtengesetzes gilt für das Hinausschie-
ben des Ruhestandes bei Staatsanwälten  
§ 7 Abs. 5 entsprechend.“

Artikel 35)

Änderung des Hessischen  
Gleichberechtigungsgesetzes

Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz 
vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 637), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2021 
(GVBl. S. 931), wird wie folgt geändert:
1.  In § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 wird die Angabe 

„86 Abs. 1 des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes vom 24. März 1988 (GVBl. I 
S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. März 2015 (GVBl. S. 118),“  
durch „82 Abs. 1 und § 86 Abs. 1 des  
Hessischen Personalvertretungsgesetzes 
vom 28. März 2023 (GVBl. S. 183)“ ersetzt.

§ 112

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Artikel 24)

Änderung des Hessischen  
Richtergesetzes

Das Hessische Richtergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. März 
1991 (GVBl. I S. 53), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), 
wird wie folgt geändert:
1.  § 2b wird wie folgt gefasst:

„§ 2b

Dienstliche Beurteilung
(1) Die Eignung, Befähigung und fach-

liche Leistung der Richter sind zu be-
urteilen. Die dienstliche Beurteilung ist 
mit einem Gesamturteil unter Würdigung 
aller Einzelmerkmale abzuschließen. Die 
sich aus § 26 Abs. 1 und 2 des Deutschen 
Richtergesetzes ergebenden Beschrän-
kungen sind zu beachten.

 (2) Richter auf Probe und Richter kraft 
Auftrags sind regelmäßig dienstlich zu be-
urteilen. Richter mit dem Eingangsamt der 
Besoldungsgruppen R 1 und R 2 sind in 
der Regel drei Jahre nach ihrer Lebens-
zeiternennung dienstlich zu beurteilen.

(3) Richter sind zudem zu beurteilen, 
wenn es die dienstlichen oder persönli-
chen Verhältnisse erfordern.

(4) Der Minister der Justiz wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die Grund-
sätze für dienstliche Beurteilungen sowie 
für das Beurteilungsverfahren bei Richtern 
zu regeln, insbesondere über
1.  den Inhalt der Beurteilung,
2.  ein Bewertungssystem für die Beurtei-

lung,
3.  die Ausgestaltung des Beurteilungs-

maßstabs,
4.  die an der Beurteilung mitwirkenden 

Personen,
5.  die Zeitpunkte der Beurteilungen nach 

Abs. 2 Satz 1,
6.  die Anlässe nach Abs. 3 und
7.  Ausnahmen von der Beurteilungs-

pflicht.“
2.  § 3 wird wie folgt geändert:

a)  Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.
b)  Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Zum Richter kann nur ernannt 
werden, wer höchstens 45 Jahre alt ist. 
Dies gilt nicht für Bewerber, die bereits in 
einem Richter- oder Beamtenverhältnis 
stehen. Eine Ausnahme von Satz 1 ist 
möglich, wenn ein besonderes dienstli-
ches Interesse vorliegt und das Finanz-
ministerium seine Zustimmung erteilt.“

4) Ändert FFN 22-5
5) Ändert FFN 320-207
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5.  § 13 Abs. 2 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:
„6.  Der Beschluss des Vorstandes, durch 

den das Sparkassenbuch für kraftlos 
erklärt wird, kann mit der Beschwer-
de bei dem Amtsgericht angefochten 
werden; die §§ 58 bis 69 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom  
22. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 51), gel-
ten entsprechend.“

6.  In § 31 wird die Angabe „vom 8. Februar 
1990 (GVBl. I S. 38)“ durch „der Bekanntma-
chung vom 8. Februar 1990 (GVBl. I S. 37), 
geändert durch Gesetz vom 13. September 
1990 (GVBl. I S. 539),“ ersetzt.

7.  In § 34 wird die Angabe „(KGG)“ gestrichen 
und werden nach der Angabe „(GVBl. I  
S. 307)“ ein Komma und die Angabe „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 16. Feb-
ruar 2023 (GVBl. S. 83)“ eingefügt.

Artikel 79)

Änderung des Fraspa-Gesetzes

Das Fraspa-Gesetz vom 14. Mai 2007 
(GVBl. I S. 283), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), 
wird wie folgt geändert:
1.  In der Inhaltsübersicht werden die Anga-

ben zu den §§ 19 bis 23 durch die folgen-
den Angaben ersetzt:
„§ 19  Ausgliederung des Direktbankge-

schäfts

 § 20  Inkrafttreten“
2.  In § 1 Abs. 3 wird die Angabe „vom  

24. Februar 1991 (GVBl. I S. 78), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. September 
2008 (GVBl. I S. 875)“ durch „der Bekannt-
machung vom 24. Februar 1991 (GVBl.  
S. 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. März 2023 (GVBl. S. 183)“ ersetzt.

3.  In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe  
„6. September 2007 (GVBl. I S. 546)“ durch 
„23. Juni 2020 (GVBl. S. 430)“ ersetzt.

4.  In § 7 Abs. 2 Satz 4 werden die Angabe  
„§ 82“ durch „§ 80“ und die Angabe  
„24. März 1988 (GVBl. I S. 103), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I S. 635),“ durch „.28. März 2023 
(GVBl. S. 183)“ ersetzt.

5.  § 9 wird wie folgt geändert:
a)  In Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 81 

Abs. 2 des Hessischen Beamtengeset-
zes in der Fassung vom 11. Januar 1989 
(GVBl. I S. 26), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26. März 2010 (GVBl. I  
S. 114)“ durch „§ 79 Satz 2 Nr. 2 des Hes-
sischen Beamtengesetzes vom 27. Mai 
2013 (GVBl. S. 218, 508), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28. März 2023 
(GVBl. S. 183)“ ersetzt.

b)  In Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe  
„24. März 2010 (GVBl. I S. 119)“ durch 
„11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915)“ er-
setzt.

2.  In § 11 Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe „70 
oder 71“ durch „68 oder 70“ersetzt.

3.  § 17 wird wie folgt geändert:
a)  In Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 wird die Angabe 

„63, 77 und 78“ durch „75, 77 und 79“ 
ersetzt und wird die Angabe „81“ durch 
„78“ ersetzt.

b)  In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „63, 77 
und 78“ durch „75, 77 und 79“ ersetzt.

4.  In § 18 Abs. 1 wird die Angabe „60 Abs. 4“ 
durch „62“ ersetzt.

5.  In § 22 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe 
„74 Abs. 1 Nr. 3“ durch „78 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 7“ ersetzt.

Artikel 46)

Änderung des Gesetzes für die  
hessischen Universitätskliniken

In § 22 Abs. 6 Satz 2 des Gesetzes für die 
hessischen Universitätskliniken vom 26. Juni 
2000 (GVBl. I S. 344), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl.  
S. 931), wird die Angabe „8“ durch „6“ ersetzt.

Artikel 57)

Änderung des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Tiergesundheitsgesetz
In § 2 Abs. 7 des Hessischen Ausfüh-

rungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz 
vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 621, 
623), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
3. Februar 2021 (GVBl. S. 50), wird die An-
gabe „8“ durch „6“ ersetzt.

Artikel 68)

Änderung des Hessischen  
Sparkassengesetzes

Das Hessische Sparkassengesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
24. Februar 1991 (GVBl. I S. 77), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 29. September 
2008 (GVBl. I S. 875), wird wie folgt geändert:
1.  In § 1 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe  

„6. September 2007 (GVBl. I S. 546)“ durch 
„23. Juni 2020 (GVBl. S. 430),“ ersetzt.

2.  In § 5b Abs. 1 Satz 7 wird die Angabe „82“ 
durch „80“ ersetzt und wird die Angabe 
„24. März 1988 (GVBl. I S. 103)“ durch  
„28. März 2023 (GVBl. S. 183)“ ersetzt.

3.  In § 5d Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe  
„§ 81 Abs. 2 des Hessischen Beamten-
gesetzes in der Fassung vom 11. Januar 
1989 (GVBl. I S. 26)“ durch „§ 79 Satz 2 
Nr. 2 des Hessischen Beamtengesetzes 
vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 508), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom  28. März 
2023 (GVBl. S. 183)“ ersetzt.

4.  In § 9 Abs. 4 wird die Angabe „Die §§ 77 
und 78“ durch „§ 75 Abs. 1 bis 4 und 6,  
§ 76 Abs. 1 und § 77 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 
Abs. 2“ ersetzt.

6) Ändert FFN 351-58
7) Ändert FFN 356-187
8) Ändert FFN 54-9
9) Ändert FFN 54-51
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4.  § 34 Abs. 3 wird aufgehoben.

5.  § 59 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Eignung, Befähigung und fachliche 

Leistung der Beamtinnen und Beamten auf 
Lebenszeit sind regelmäßig zu beurteilen. 
Das Erfordernis der Regelmäßigkeit gilt 
nicht für Lehrkräfte an öffentlichen Schu-
len, einschließlich der Schulleitung, sowie 
für hauptamtliche Ausbilderinnen und Aus-
bilder an den Studienseminaren. Alle Be-
amtinnen und Beamte sind zu beurteilen, 
wenn es die dienstlichen oder persönli-
chen Verhältnisse erfordern. Die dienstli-
che Beurteilung ist mit einem Gesamturteil 
unter Würdigung aller Einzelmerkmale ab-
zuschließen. Die Landesregierung wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Grund-
sätze für die dienstliche Beurteilung sowie 
für das Beurteilungsverfahren zu regeln, 
insbesondere über
1.  die Zeitabstände zwischen den Beurtei-

lungen nach Satz 1,
2.  die Ausnahmen von der Beurteilungs-

pflicht,
3.  den Inhalt der dienstlichen Beurteilun-

gen,
4.  die Ausgestaltung des Beurteilungs-

maßstabs und die Zuständigkeit für die 
Regelung von Einzelheiten des Beurtei-
lungsverfahrens sowie

5.  die Anlässe der dienstlichen Beurteilun-
gen nach Satz 3.“

6.  In § 113 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Wechselschichtdienst“ die Wörter „oder 
regelmäßig im Einsatzdienst einer Wach-
abteilung“ eingefügt.

Artikel 9b13)

Änderung des Hessischen  
Besoldungsgesetzes

Das Hessische Besoldungsgesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 
2023 (GVBl. S. 102), wird wie folgt geändert:
1.  § 54a wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort 
„Beamtengesetzes,“ die Angabe „so-
wie nach § 7 Abs. 5 und § 78b Abs. 3 
des Hessischen Richtergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
11. März 1991 GVBl. I S. 53), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. März 
2023 (GVBl. S. 183),“ eingefügt.

b)  In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Beamte“ die Wörter „sowie Richterin-
nen und Richter“ eingefügt.

2.  Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
wird wie folgt geändert:
a)  In der Besoldungsgruppe B 2 werden 

die Wörter „Vizepräsidentin des Landes-
amts für Verfassungsschutz Hessen“ 
und „Vizepräsident des Landesamts für 
Verfassungsschutz Hessen“ gestrichen.

 6.  In § 10 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „vom 
9. September 1998 (BGBl. I S. 2777), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2437)“ durch „der Be-
kanntmachung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2776), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. August 2021 (BGBl. I  
S. 3436)“ ersetzt.

 7.  § 18 wird wie folgt geändert:
a)  Abs. 2 wird aufgehoben.

b)  Abs. 3 wird Abs. 2.

c)  Abs. 4 wird aufgehoben.

 8.  § 20 wird aufgehoben.

 9.  § 22 wird § 19 und in Abs. 6 Satz 1 wird 
die Angabe „24. September 2009 (BGBl. I  
S. 3145)“ durch „22. Februar 2023 (BGBl. I 
Nr. 51)“ ersetzt.

10.  § 23 wird § 20.

Artikel 810)

Änderung des Hessischen  
Hochschulgesetzes

In § 52 Abs. 1 Satz 4 des Hessischen 
Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2021 
(GVBl. S. 931), geändert durch Gesetz vom 
1. April 2022 (GVBl. S. 184), wird die An-
gabe „§ 77 des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes vom 24. März 1988 (GVBl. I 
S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
7. Mai 2020 (GVBl. S. 318),“ durch „den  
§§ 75 und 77 des Hessischen Personalver-
tretungsgesetzes vom  28. März 2023 (GVBl. 
S. 183)“ ersetzt.

Artikel 911)

Änderung des Hessischen Schulgesetzes
In § 128 Abs. 3 des Hessischen Schulge-

setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 7. Dezember 2022 
(GVBl. S. 734), wird die Angabe „24. März 
1988 (GVBl. I S. 103), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I 
S. 635),“ durch „28. März 2023 (GVBl.  
S. 183)“ ersetzt.

Artikel 9a12)

Änderung des Hessischen  
Beamtengesetzes

Das Hessische Beamtengesetz vom  
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 508), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 
(GVBl. S. 102), wird wie folgt geändert:
1.  In § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird nach der Angabe 

„26,“ die Angabe „59 Abs. 1 und die §§“ 
eingefügt.

2.  In § 6 Abs. 2 Satz 2 wird nach der Angabe 
„23“ die Angabe „sowie 59 Abs. 1“ einge-
fügt.

3.  In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „und 
§ 21“ durch „sowie die §§ 21 und 59 Abs. 1 
Satz 1“ ersetzt.

10) Ändert FFN 70-307
11) Ändert FFN 72-123
12) Ändert FFN 320-198
13) Ändert FFN 323-153
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Artikel 1015)

Änderung der Gemeinsamen Verordnung 
über die zuständige Stelle für die  

Verpflichtung nach dem  
Verpflichtungsgesetz

§ 2 der Gemeinsamen Verordnung 
über die zuständige Stelle für die Verpflich-
tung nach dem Verpflichtungsgesetz vom  
27. November 2007 (GVBl. I S. 824), geän-
dert durch Verordnung vom 30. Oktober 2012 
(GVBl. S. 402), wird wie folgt geändert:
1.  In Abs. 1 wird die Angabe „86 Abs. 1 Nr. 2 

bis 6“ durch „82 Abs. 1“ ersetzt und wird 
die Angabe „24. März 1988 (GVBl. I  
S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Juni 2011 (GVBl. I S. 267),“ durch 
„28. März 2023 (GVBl. S. 183)“ ersetzt.

2.  In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter 
„für Integration und Europa,“ gestrichen 
und werden die Wörter „Verkehr und Lan-
desentwicklung“ durch „Energie, Verkehr 
und Wohnen“ ersetzt.

3.  Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a)  Das Komma und die Wörter „für Integ-

ration und Europa“ werden gestrichen.
b)  In Nr. 1 werden nach dem Wort „Fas-

sung“ jeweils die Wörter „der Bekannt-
machung“ eingefügt, wird die Angabe 
„7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2582)“ 
durch „19. Dezember 2022 (BGBl. I  
S. 2606)“ ersetzt und wird die Angabe 
„21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577)“ durch 
„22. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 51)“ ersetzt.

Artikel 1116)

Änderung der Verordnung zur  
Durchführung des Hessischen  

Lehrkräftebildungsgesetzes
In § 57 Abs. 3 Nr. 3 der Verordnung 

zur Durchführung des Hessischen Lehr-
kräftebildungsgesetzes vom 28. Septem-
ber 2011 (GVBl. I S. 615), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. Mai 2022 (GVBl. 
S. 286), wird die Angabe „62“ durch „61“ 
ersetzt und wird die Angabe „24. Mai 1988 
(GVBl. I S. 103), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16. Dezember 2016 (GVBl.  
S. 594)“ durch „28. März 2023 (GVBl.  
S. 183)“ ersetzt.

Artikel 1217)

Änderung der Verordnung über das Wahl-
verfahren von Beschäftigten der kommu-
nalen Sparkassen in den Verwaltungsrat

Die Verordnung über das Wahlverfahren 
von Beschäftigten der kommunalen Sparkas-
sen in den Verwaltungsrat vom 23. Januar 
1991 (GVBl. I S. 38), geändert durch Verord-
nung vom 2. März 1993 (GVBl. I S. 68), wird 
wie folgt geändert:
1.  In der Übersicht werden die Angaben zu den 

§§ 19 und 20 durch folgende Angabe ersetzt:
„§ 19  Inkrafttreten“

2.  In § 5 Satz 3 werden nach der Angabe 
„(GVBl. I S. 139)“ ein Komma und die An-
gabe „zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 12. Dezember 2019 (GVBl. S. 436),“ 
eingefügt.

b)  In der Besoldungsgruppe B 3 werden 
nach den Wörtern „Vizepräsident des 
Hessischen Landeskriminalamtes“ die 
Wörter „Vizepräsidentin des Landesam-
tes für Verfassungsschutz Hessen“ und  
„Vizepräsident des Landesamtes für 
Verfassungsschutz Hessen“ eingefügt.

Artikel 9c14)

Weitere Änderung des Hessischen Besol-
dungsgesetzes zum 1. Dezember 2023

Anlage I Besoldungsordnungen A und B 
des Hessischen Besoldungsgesetzes vom  
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zu-
letzt geändert durch Art. 9b, wird wie folgt ge-
ändert:
1.  In der Besoldungsgruppe B 2 wird die 

Angabe „Finanzpräsidentin – als Leite-
rin der Abteilung Landesdienste – Hes-
sisches Competence Center für Neue 
Verwaltungssteuerung – bei der Ober-
finanzdirektion Frankfurt am Main“ und 
„Finanzpräsident – als Leiter der Abteilung 
Landesdienste – Hessisches Competence 
Center für Neue Verwaltungssteuerung – 
bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am 
Main“ gestrichen und werden nach den 
Wörtern „Vertreter der Inspekteurin oder 
des Inspekteurs der Hessischen Polizei“ 
die Wörter „Vertreterin der Direktorin oder 
des Direktors des Hessischen Competen-
ce Center für Neue Verwaltungssteuerung“ 
und „Vertreter der Direktorin oder des 
Direktors des Hessischen Competence 
Center für Neue Verwaltungssteuerung“ 
eingefügt.

2.  In der Besoldungsgruppe B 3 werden nach 
den Wörtern „Direktor der Hessischen 
Landeszentrale für politische Bildung“ die 
Wörter „Direktorin des Hessischen Com-
petence Center für Neue Verwaltungs-
steuerung“ und „Direktor des Hessischen 
Competence Center für Neue Verwal-
tungssteuerung“ eingefügt.

3.  In der Besoldungsgruppe B 6 werden nach 
der Angabe „Ministerialdirigent – bei einer 
obersten Landesbehörde – als Leiter einer 
großen oder bedeutenden Abteilung – als 
Leiter einer Hauptabteilung“ die Wörter 
„Oberfinanzpräsidentin der Oberfinanz-
direktion Frankfurt am Main“ und „Ober-
finanzpräsident der Oberfinanzdirektion 
Frankfurt am Main“ eingefügt.

4.  In der Besoldungsgruppe B 7 werden die 
Wörter „Oberfinanzpräsidentin der Ober-
finanzdirektion Frankfurt am Main“ und 
„Oberfinanzpräsident der Oberfinanzdirek-
tion Frankfurt am Main“ gestrichen.

14) Ändert FFN 323-153
15) Ändert FFN 320-184
16) Ändert FFN 322-135
17) Ändert FFN 54-29
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Artikel 14a20)

Änderung der Hessischen  
Laufbahnverordnung

Die Hessische Laufbahnverordnung vom 
17. Februar 2014 (GVBl. S. 57), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. Mai 2022 (GVBl. 
S. 286), wird wie folgt geändert:
1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)  Die Angaben zu den §§ 39 bis 41 wer-
den wie folgt gefasst:
„§ 39  Grundsätze der dienstlichen Be-

urteilung, Ausnahmen
§ 40  Inhalt der dienstlichen Beurteilung
§ 41  Beurteilungsverfahren und Be-

urteilungsmaßstab, Zuständigkeit“
b)  Die Angabe zu § 46 wird wie folgt ge-

fasst:
„§ 46  Dienstliche Beurteilung, Beurtei-

lungsanlässe“
2.  § 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 wird die Angabe 
„14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom  
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218)“ durch  
„14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), 
geändert durch Gesetz vom 1. April 
2022 (GVBl. S. 184)“ ersetzt.

b)  In Abs. 3 wird die Angabe „§ 65“ durch 
„§ 72“ ersetzt.

3.  In § 18 Abs. 2 wird die Angabe „§ 7 Abs. 6 
des Soldatenversorgungsgesetzes in 
der Fassung vom 16. September 2009 
(BGBl. I S. 3054), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28. August 2013 (BGBl. I  
S. 3386)“ durch „§ 7 Abs. 8 des Soldaten-
versorgungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. September 
2009 (BGBl. I S. 3054), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2759)“ ersetzt.

4.  Dem § 37 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
„Abweichend von Satz 1 bis 5 gilt Abs. 1 
für den Aufstieg in einen eingerichteten 
Laufbahnzweig nach § 6 Abs. 1.“

5.  § 39 wird wie folgt geändert:
a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 39

Grundsätze der dienstlichen  
Beurteilung, Ausnahmen“

b)  Abs. 1 wird wie folgt geändert:
aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort 

„Beamte“ die Wörter „auf Lebens-
zeit“ und werden nach dem Wort 
„sind“ die Wörter „zu bestimmten 
Stichtagen“ eingefügt.

bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

c)  Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Von einer regelmäßigen Beurtei-

lung kann ausnahmsweise abgesehen 
werden, wenn sie nicht zweckmäßig ist. 
Dies ist insbesondere bei herausgeho-
benen Führungsfunktionen der Fall.“

6.  § 40 wird wie folgt gefasst:

3.  In § 16 wird die Angabe „gilt § 22“ durch 
„gelten die §§ 19 und 21 Abs. 3“ und 
wird die Angabe „24. März 1988 (GVBl. I  
S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26. Juni 1990 (GVBl. I S. 231),“ durch 
„28. März 2023 (GVBl. S. 183)“ ersetzt.

4.  § 19 wird aufgehoben.

5.  § 20 wird § 19.

Artikel 1318)

Änderung der Wahlordnung für die Wahl 
der von den Bediensteten in den Verwal-
tungsrat der Landesbank Hessen-Thü-

ringen – Girozentrale – zu entsendenden 
Mitglieder

Die Wahlordnung für die Wahl der von 
den Bediensteten in den Verwaltungsrat 
der Landesbank Hessen-Thüringen – Giro-
zentrale – zu entsendenden Mitglieder vom  
31. März 1995 (GVBl. I S. 170), geändert 
durch Verordnung vom 18. März 2019 (GVBl. 
S. 44), wird wie folgt geändert:
1.  § 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe „82“ 
durch „80“ ersetzt und wird die Anga-
be „24. März 1988 (Hessisches GVBl. I 
S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. Mai 2018 (Hessisches GVBl.  
S. 82),“ durch 28. März 2023 (Hessi-
sches GVBl. S. 183) ersetzt.

b)  In Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe „10  
Abs. 3“ durch „11 Abs. 2 Nr. 3“ ersetzt.

2.  In § 5 Satz 3 wird die Angabe „2. Novem-
ber 2015 (Hessisches GVBl. S. 394)“ 
durch „12. Dezember 2019 (Hessisches 
GVBl. S. 436) ersetzt.

3.  In § 16 wird die Angabe „22“ durch „19“ 
ersetzt.

Artikel 1419)

Aufhebung der Wahlordnung für die Wahl 
der von den Bediensteten in den Ver-

waltungsrat der SV SparkassenVersiche-
rung – Öffentliche Versicherungsanstalt 
Hessen-Nassau-Thüringen – zu entsen-

denden Mitglieder
Die Wahlordnung für die Wahl der von 

den Bediensteten in den Verwaltungsrat der 
SV SparkassenVersicherung – Öffentliche 
Versicherungsanstalt Hessen-Nassau-Thü-
ringen – zu entsendenden Mitglieder vom  
24. April 1997 (GVBl. I S. 124) wird aufgehoben.

18) Ändert FFN 54-35
19) Hebt auf FFN 55-31
20) Ändert FFN 322-137
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d)  Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

e)  Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und vor 
dem Wort „Einzelheiten“ wird das Wort 
„Die“ eingefügt.

8. § 46 wird wie folgt gefasst:

„§ 46

Dienstliche Beurteilung,  
Beurteilungsanlässe

(1) Beamtinnen und Beamte nach § 59 
Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Beamten-
gesetzes sind in der Regel dienstlich zu 
beurteilen
1.  bei einer Bewerbung auf eine ausge-

schriebene Beförderungs- oder Funk-
tionsstelle sowie für eine Tätigkeit im 
Auslandsschuldienst,

2.  vor einer Verwendung im Hochschul-
dienst,

3.  auf Antrag der Lehrkraft
a)  vor Beginn der Mutterschutzfrist oder 

Antritt einer Elternzeit,
b)  vor Antritt einer Beurlaubung nach 

den §§ 64 und 65 des Hessischen 
Beamtengesetzes,

c)  vor einer vorübergehenden, länger als 
ein Jahr andauernden Abwesenheit,

d)  vor einer Versetzung aus dienstli-
chen Gründen,

e)  vor einer Abordnung von mehr als 
sechs Monaten,

f)  wenn seit der letzten Beurteilung im 
selben Amt im statusrechtlichen Sin-
ne mindestens drei Jahre vergangen 
sind.

(2) Beamtinnen und Beamte nach § 59 
Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Beamten-
gesetzes sind in den Fällen des Abs. 1 
auch dann zu beurteilen, wenn diese zur 
Ausübung einer gleichwertigen hauptbe-
ruflichen Tätigkeit im Auslands- oder Er-
satzschuldienst beurlaubt sind.

(3) Das Gesamturteil kann bei Beamtin-
nen und Beamten nach § 59 Abs. 1 Satz 2 
des Hessischen Beamtengesetzes auch 
eine Aussage über die Geeignetheit für 
das angestrebte Amt sowie für Leitungs- 
und Führungsaufgaben enthalten. Die  
§§ 39, 40 Satz 3 und 4 sowie § 41 Abs. 2 
finden keine Anwendung.“

9. Anlage 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 40

Inhalt der dienstlichen Beurteilung
Befähigung und fachliche Leistung sind 

unter Einbeziehung der Eignung durch auf 
§ 2 Abs. 3 und 4 beruhende Einzelmerk-
male zu bewerten, die in das Gesamturteil 
einfließen. Die Eignung nach Satz 1 be-
zieht sich auf die Persönlichkeit und cha-
rakterliche Eigenschaften, die für ein be-
stimmtes Amt von Bedeutung sind. Das 
Gesamturteil soll auch eine Aussage über 
die Geeignetheit für das nächsthöhere Amt 
enthalten. Darüber hinaus kann es eine 
Aussage über die Eignung für Leitungs- 
und Führungsaufgaben enthalten.“

7.  § 41 wird wie folgt geändert:
a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 41

Beurteilungsverfahren und  
Beurteilungsmaßstab, Zuständigkeit“

b)  Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die dienstlichen Beurteilungen 

erfolgen in der Regel durch zwei Per-
sonen. Die Beurteilenden haben einen 
gleichen Beurteilungsmaßstab anzu-
wenden. Dabei sind die Anforderungen 
an das Amt im statusrechtlichen Sinne, 
das die Beamtin oder der Beamte im 
Zeitpunkt der dienstlichen Beurteilung 
innehat, und an die tatsächlich wahr-
genommenen Aufgaben im Vergleich 
zu anderen Beamtinnen und Beamten 
desselben statusrechtlichen Amts zu 
berücksichtigen und das Differenzie-
rungsgebot zu beachten.“

c)  Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:
„(2) Bei Regelbeurteilungen finden 

zur Gewährleistung eines einheitlichen 
Beurteilungsmaßstabs Besprechungen 
der Beurteilenden statt. Darüber hinaus 
können für einzelne Bewertungsstufen 
Richtwerte vorgegeben werden, wobei 
im Einzelfall deren Überschreitung zu-
zulassen ist. Ist die Anwendung von 
Richtwerten wegen zu geringer Fallzah-
len nicht möglich, sind die dienstlichen 
Beurteilungen in geeigneter Weise ent-
sprechend zu differenzieren.“

Fachrichtung Laufbahngruppe Laufbahnzweig
„1. Allgemeine

Verwaltung
gehobener Dienst Archivdienst

Verfassungsschutz

Digitale Verwaltung
höherer Dienst Archivdienst

Verfassungsschutz“
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Artikel 15
Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsverordnungen geändert werden, bleibt die Befugnis der zu-
ständigen Stellen, die Verordnungen künftig zu ändern oder aufzuheben, unberührt.

Artikel 16
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Art. 9c am 
1. Dezember 2023 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 

Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 28. März 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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